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Die inhaltliche Richtigkeit der Angaben im Verkaufsprospekt ist nicht 
Gegenstand der Prüfung des Verkaufsprospekts durch die Bundesan-

stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). 
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Bildhinweis: 

Die in diesem Verkaufsprospekt abgebildeten Windenergieanlagen sind zum Teil andere Anlagen-

typen, als die von der Bürgerwindenergie Birkach GmbH & Co. KG geplanten Windenergieanla-

gen. Es handelt sich hierbei nicht um die Anlageobjekte. Sie werden abgebildet, weil sie von der 

Anbieterin projektiert wurden oder von ihr kaufmännisch und/oder technisch geführt werden.  
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Projektbeteiligte

 

 

Emittentin  

Bürgerwindenergie Birkach GmbH & Co. KG 

mit Sitz in Wachenroth 

 

Geschäftsanschrift:  

Hauptstraße 23 

96193 Wachenroth 

 

Postanschrift 

Neue Str. 17 a  

91459 Markt Erlbach 

Tel.: 09106 / 92 404 - 0 

Fax: 09106 / 92 404 - 10 

 

 

Anbieterin und Prospektverantwortliche 

Wust - Wind & Sonne GmbH & Co. KG 

Neue Str. 17 a  

91459 Markt Erlbach 

Tel.: 09106 / 92 404 - 0 

Fax: 09106 / 92 404 - 10 

www.wust-wind-sonne.de 

info@wust-wind-sonne.de 

 

 

Planung, Projektentwicklung und Errichtung  

WWS Projektbau GmbH & Co. KG 

Neue Str. 17 a  

91459 Markt Erlbach 

Tel.: 09106 / 92 404 - 0 

Fax: 09106 / 92 404 - 10 

www.wust-wind-sonne.de 

info@wust-wind-sonne.de
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Vorwort 

Windenergie ist zukunftsweisend 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

 

Die Energiewende stellt eine der großen Her-

ausforderungen für unser Land in den nächs-

ten Jahrzehnten dar. Sie ist notwendig, weil die 

konventionelle Energieerzeugung an ihre 

Grenzen stößt und mit erheblichen Nachteilen 

verbunden ist. Die erforderlichen Ressourcen 

sind endlich. Schadstoffemissionen belasten 

unsere Umwelt und beschleunigen den Klima-

wandel. Die Sicherheits- und Endlagerproble-

matik der Kernkraft ist ungeklärt.  

Die Bundesrepublik Deutschland hat deswe-

gen den Umstieg auf Erneuerbare Energien 

beschlossen. Bis zum Jahr 2025 sollen 40-

45 % des Stromverbrauchs durch Erneuerbare 

Energien erzeugt werden, bis 2050 sogar 

80 %. Im aktuellen Klimaschutzplan 2050 be-

stätigte die Bundesregierung, dass die Ener-

gieversorgung bis 2050 nahezu vollständig oh-

ne kohlenstoffhaltige Energieträger erfolgen 

muss. Es wird hervorgehoben, dass der Anteil 

von Wind- und Sonnenstrom an der gesamten 

Stromproduktion signifikant steigt und sie im 

Einklang mit den Zielen der Bundesregierung 

stark ausgebaut werden. 

Die Windenergie wird den maßgeblichen Anteil 

an der künftigen Energieversorgung haben. 

Abgesehen von der standortgebundenen Was-

serkraft ist die Windenergie derzeit die kosten-

günstigste regenerative Energiequelle. Sie ist 

technisch am effizientesten entwickelt und 

kann bei geringem Flächenverbrauch Energie 

in bemerkenswertem Umfang erzeugen. Das 

Potential für die Windkraft ist erheblich, auch in 

Bayern. Sie wird daher ein wesentlicher Pfeiler 

der Energiewende sein.  

Eine Investition in Windenergie ist deshalb ein 

wesentlicher Beitrag zur Umsetzung der Ener-

giewende und damit eine Investition in unsere 

Zukunft! Als Anleger können sie dazu beitra-

gen, mehrere Windenergieanlagen zu realisie-

ren und damit einen Beitrag zur umweltfreund-

lichen, nachhaltigen und klimaschonenden 

Energieversorgung leisten. Die für diese Inves-

titionen notwendige wirtschaftliche Sicherheit 

gibt nach der derzeitigen Rechtslage das Er-

neuerbare-Energien-Gesetz (EEG) mit einer 

festen Einspeiseförderung. Auf dieser Grund-

lage wurde das vorliegende Beteiligungsange-

bot erstellt.  

Windräder sind weithin sichtbar und verändern 

das Landschaftsbild. Die Diskussionen darüber 

sind kontrovers und emotional. Wir sind der 

Überzeugung, dass Windkraftprojekte nur 

dann erfolgreich und nachhaltig sind, wenn sie 

gemeinsam mit den Anwohnern und Gemein-

den vor Ort umgesetzt werden. Die Wertschöp-

fung, insbesondere die Erträge aus den 

Stromerlösen, müssen am Ort der Anlagen 

verbleiben.  

Aus diesem Grund werden Beteiligungen an 

den neuen Windenergieanlagen des Wind-

parks Birkach zu allererst den Bürgerinnen und 

Bürgern der Standortgemeinde und der Umge-

bung angeboten. Hierzu haben wir die Bürger-

windenergie Birkach GmbH & Co. KG gegrün-

det. Diese errichtet die Windenergieanlagen 

mittelbar über den abgeschlossenen General-

unternehmervertrag, erwirbt die Windenergie-

anlagen über die im Generalunternehmerver-

trag vereinbarten Zahlungsstufen schlüsselfer-

tig und wird die Windenergieanlagen selbstän-

dig betreiben. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in 

Wachenroth.  

Für die professionelle Umsetzung und den 

dauerhaften Betrieb des Projektes sorgt eine 

erfahrene Partnerin: die Firma Wust ï Wind & 

Sonne GmbH & Co. KG. Sie steht seit Jahren 

für Windkraft mit Bürgerbeteiligung, hat eine 

große Zahl von echten Bürgerwindparks in 

Franken und in der Oberpfalz erfolgreich um-

gesetzt und betreut diese fortlaufend. Mit die-

ser Erfahrung und Kompetenz in der kaufmän-

nischen und technischen Betriebsführung 

möchten wir sicherstellen, dass der Windpark 

und die Beteiligten immer gut betreut sind.  

Erich Wust  

Geschäftsführer  

Bürgerwindenergie Birkach GmbH & Co. KG
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 Bürgerwind Neudorf-Dietenhofen 
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Hinweis:  

Bei fehlerhaftem Verkaufsprospekt können Haftungsansprüche nur dann bestehen, wenn die Ver-

mögensanlage während der Dauer des öffentlichen Angebots, spätestens jedoch innerhalb von 

zwei Jahren nach dem ersten öffentlichen Angebot der Vermögensanlage im Inland erworben 

wird.  

  Erklärung zur Prospektverantwortlichkeit 

Die Verantwortung für den Prospektinhalt übernimmt als Anbieterin und Prospektverantwortliche der 

Vermögensanlage die 

 

Wust ï Wind & Sonne GmbH & Co. KG  

mit Sitz in Markt Erlbach. 

 

 

Die Wust ï Wind & Sonne GmbH & Co. KG erklärt, dass ihres Wissens die Angaben in diesem Ver-

kaufsprospekt richtig sind und keine wesentlichen Umstände ausgelassen sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markt Erlbach, den 14.07.2017 (Datum der Prospektaufstellung) 

 

 

 

______________________________________________ 

Wust ï Wind & Sonne GmbH & Co. KG, 

vertreten durch die  
Wust Windkraft Verwaltungs- und Beteiligungs- GmbH,  
gesetzlich vertreten durch den Geschäftsführer 
Herrn Erich Wust 
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Das Beteiligungsangebot im Überblick 

Bezeichnung der Vermögens-

anlage: 

Bürgerwindenergie Birkach 

Art der Vermögensanlage: Kommanditanteile 

Emittentin  

(Betreibergesellschaft): 

Bürgerwindenergie Birkach GmbH & Co. KG mit Sitz in Wachenroth 

Anbieterin und Prospektver-

antwortliche: 

Wust ï Wind & Sonne GmbH & Co. KG,  
Neue Straße 17a, 91459 Markt Erlbach 

Komplementärin der Emitten-

tin/Geschäftsführung: 

WWS NP Verwaltungs- GmbH, 
Hauptstraße 23, 96193 Wachenroth (Rathaus) 

Anlagestrategie: Beauftragung der Errichtung von zwei Bürger-Windkraftanlage durch den ab-

geschlossenen Generalunternehmervertrag sowie Erwerb dieser mit vollstän-

diger Zahlung und selbständiger Betrieb von zwei Windkraftanlagen auf dem 

gemeindefreien Gebiet Birkach, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern, um 

durch die Nutzung regenerativer Energie zur Umweltentlastung und zum Kli-

maschutz beizutragen sowie einen Gewinn aus dem Verkauf von regenerati-

ver Energie zu erzielen. 

Kaufm./Techn. Betriebsfüh-

rung: 

Wust - Wind & Sonne GmbH & Co. KG, 
Neue Straße 17a, 91459 Markt Erlbach 

Planung, Projektentwicklung 

und Errichtung: 

WWS Projektbau GmbH & Co. KG 

Neue Straße 17a, 91459 Markt Erlbach 

Projektsteuerung: Wust - Wind & Sonne GmbH & Co. KG, 

Neue Straße 17a, 91459 Markt Erlbach 

Gesamtbetrag der angebote-

nen Vermögensanlage: 

2.375.000 Euro 

Mindestbeteiligung: 5.000 Euro  
Höhere Beteiligungen in Schritten von 1.000 Euro 

Erwerbspreis: 

 

Der Erwerbspreis der Beteiligung entspricht der jeweiligen Zeichnungssumme 

des Anlegers und beträgt mindestens 5.000 Euro. Ein Agio wird nicht erhoben. 

Investitionsvolumen: 

 

9.510.000 Euro (Prognose)  

davon Eigenkapital: 2.380.000 Euro  
davon Fremdkapital: 7.130.000 Euro 

Anlegergruppe, auf die das 

Angebot zielt: 

Das Angebot richtet sich an natürliche Personen, die in Deutschland unbe-

schränkt steuerpflichtig sind, die Vermögensanlage im Privatvermögen halten 

und die Absicht haben, sich mit einem Teil ihres Vermögens mit einem lang-

fristigen Anlegerhorizont am Betrieb von Windenergieanlagen unternehme-

risch zu beteiligen und bereit sind, die mit der Beteiligung verbundenen Risi-

ken zu tragen. 

Das Beteiligungsangebot eignet sich nicht für Anleger, die sicher prognosti-

zierbare Rückflüsse aus ihrer Beteiligung erwarten. Das Beteiligungsangebot 

eignet sich ferner nicht für Anleger, die die Rückzahlung des eingesetzten Ka-

pitals am Ende der Laufzeit der Vermögensanlage in einer Summe erwarten, 

da Kapitalrückzahlungen bereits während der Laufzeit der Vermögensanlage 

erfolgen können.  

Anlageobjekte: Die Anlageobjekte der Vermögensanlage bestehen aus zwei Windenergiean-

lagen des Typs VESTAS V126 - 3,3 MW und den Nebeneinrichtungen (Net-

zinfrastruktur und Schaltfeld im Umspannwerk) für den Anschluss der Wind-

energieanlagen an das öffentliche Stromnetz, der Begleichung der Einmal-
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pacht an den bayerischen Staatsforst sowie dem Aufbau einer Liquiditätsre-

serve. 

Windverhältnisse: Mittlere jährliche Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe durch zwei Gutachten 

berechnet 5,5 m/s (Prognose) 

Energieertragserwartung: Jährlicher Parkertrag von ca. 11.720.000 kWh nach Abschlägen (Prognose) 

Einspeiseerlöse: Kalkulierte Förderung bei Inbetriebnahme bis zum 25.08.2017 in Höhe von 

7,86 Cent je kWh (Prognose) abzüglich verpflichtender Vermarktungskosten 

Wartung: Wartungsvertrag mit dem Hersteller Vestas Deutschland GmbH  

Gepl. Inbetriebnahme: 25. August 2017 (Prognose) 

Laufzeit der Vermögensanla-

ge, Kündigungsfrist: 

Die Laufzeit der Vermögensanlage ist nicht befristet. Die Vermögensanlage 

läuft mindestens bis zum 31.12.2037. Die Laufzeit der Vermögensanlage be-

trägt somit mehr als 24 Monate und beginnt mit Zeichnung durch den ersten 

Anleger. 

Die Beteiligung ist erstmals ordentlich kündbar zum 31.12.2037. Die Kündi-

gungsfrist beträgt 6 Monate. Die Kündigung hat per Einschreiben an die Kom-

plementärin zu erfolgen. 

Ausschüttungen: Die prognostizierten jährlichen Ausschüttungen betragen anfangs 4% und 

steigen auf 20% bezogen auf die Kommanditeinlage (Prognose). Die Aus-

schüttungen werden einmal jährlich im 2. Quartal eines Jahres für das jeweils 

vorangegangene Betriebsjahr vorgenommen. In den Ausschüttungen ist die 

Rückführung der Einlage enthalten. 

Prognostizierte Gesamtaus-

schüttung: 

200% bei kalkulierter Betriebsdauer von 20 Kalenderjahren zuzüglich Inbe-

triebnahmejahr 

Prognostizierte interne Ver-

zinsung (vor Steuer): 

5,00% p.a. bei kalkulierter Betriebsdauer von 20 Kalenderjahren zuzüglich In-

betriebnahmejahr 

Keine Garantieerklärungen 

und Rücknahmeverpflichtun-

gen: 

Für die Verzinsung oder Rückzahlung der angebotenen Vermögensanlage hat 

keine juristische Person oder Gesellschaft die Gewährleistung übernommen. 

Insbesondere besteht auch keine Garantiepflicht der Anbieterin oder der Emit-

tentin, die Beteiligung zurückzunehmen.  

Angebotsraum Das Angebot erfolgt ausschließlich in Deutschland. 

  

Erstellung des Jahresab-

schlusses 

§ 14.2 des vorliegenden Gesellschaftsvertrags ist dahingehend zu konkretisie-

ren, dass gemäß den Maßgaben der §§ 23 ï 25 Vermögensanlagengesetz die 

Emittentin einen Jahresabschluss und Lagebericht aufzustellen hat und deren 

Prüfung durch einen Wirtschaftsprüfer zu erfolgen hat  
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Der Windpark Birkach:  

Projektstand und Realisierungsgrad 

Der Windpark Birkach wird aus zwei Windenergieanlagen des Typs Vestas V126 - 3,3 MW sowie 

den Nebeneinrichtungen zum Anschluss an das öffentliche Stromnetz bestehen. Die Windenergiean-

lagen werden bei Birkach, Landkreis Erlangen-Höchstadt errichtet. Der Beginn der Bauarbeiten er-

folgte Mitte Februar 2017. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung wurden Zwischenfinanzierungs- 

und Endfinanzierungsmittel i.H.v. EUR 6.641.000,- abgerufen. Diese Summe beinhaltet die Zah-

lungsstufen von der Anzahlung des Projektes bis zur Auslieferung (ex-works) der Hauptkomponen-

ten. Die Rodungs- und Fundamentarbeiten sowie die Arbeiten an den Zuwegungen sind bereits ab-

geschlossen. Die Kabeltrasse ist größtenteils verlegt. Die ersten Turmteile wurden angeliefert und 

montiert. Weitere Turmteile und die Hauptkomponenten sind bereits angekündigt.  

Genehmigungen: 

Der Windpark soll planmäßig bis 25.08.2017 in Betrieb gehen. Für die Errichtung und den Betrieb der 

Windenergieanlagen ist eine behördliche Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 

erforderlich. Das zuständige Landratsamt Erlangen-Höchstadt erteilte mit Bescheid vom 19.12.2016 

die immissionsschutzrechtliche Genehmigung nach § 4 BImSchG für den Bau von zwei Windener-

gieanlagen des Typs Vestas V126 ï 3,3 MW. Weitere Genehmigungen sind nicht erforderlich. 

Abgeschlossene Verträge: 

Die Emittentin agiert als Bauherr und beauftragte die Firma WWS Projektbau GmbH & Co. KG mit 

der Planung, Projektentwicklung und Errichtung des Windparks Birkach. Ein Generalunternehmerver-

trag wurde bereits endverhandelt und am 20.12.2016 unterzeichnet. Als Bauherr wird sie den Wind-

park schlüsselfertig vom Generalunternehmer (WWS Projektbau GmbH & Co. KG) erwerben. Ent-

sprechend den im Generalunternehmervertrag vereinbarten Zahlungsstufen werden die Rechte und 

Pflichten aus dem Generalunternehmervertrag auf die Emittentin übergehen.   

Die Emittentin wird mit der Firma Wust ï Wind & Sonne GmbH & Co. KG zur Umsetzung des Projek-

tes einen Projektsteuerungsvertrag für die Errichtungsphase abschließen. Ferner wird sie einen Ver-

trag über die kaufmännische und technische Betriebsführung des Windparks abschließen. 

Die WWS Projektbau GmbH & Co. KG erwirbt die Windenergieanlagen von der Firma Juwi Energie-

projekte GmbH. Diese erwarb die Windenergieanlagen vom Windenergieanlagenhersteller Vestas 

Deutschland GmbH direkt. Die Firma juwi Energieprojekte GmbH schloss mit der Firma Vestas 

Deutschland GmbH auch einen Wartungsvertrag für die Windenergieanlagen mit einer Laufzeit von 

15 Jahren am 20.12.2016 ab. Eine Abtretung des Vertrages von der Firma juwi auf die Bürgerwind-

energie Birkach GmbH & Co. KG steht noch aus.  

Am 26.01.2017 schloss die Emittentin mit den Bayerischen Staatsforsten einen Pachtvertrag über die 

Nutzung von Flächen für den Windpark Birkach, die als Standort, für Kranstell- und Montageflächen, 

Abstandsflächen, Kabeltrassen oder Zufahrten benötigt werden ab.  

Mit der Infrastruktur Windenergie Steigerwald GmbH & Co. KG hat die Emittentin am 23.12.2016 im 

Hinblick auf die Nutzung der externen Kabeltrasse einen Kabelnutzungsvertrag abgeschlossen.  

Mit der VR meine Bank eG ï Neustadt a.d. Aisch wurden Darlehensverträge zur Finanzierung des 

Fremdkapitals und zur Zwischenfinanzierung des Eigenkapitals am 14.02.2017 abgeschlossen. Zu 

den Verträgen wird auf S. 54 verwiesen. 

Die Bayerwerk AG hat der Emittentin für die Einspeisung des erzeugten Stroms in ihr Netz eine be-

fristete Einspeisezusage bis zum 23.05.2017 erteilt. Diese befristete Einspeisezusage wird durch ei-

nen Einspeisevertrag zwischen der Emittentin und der Bayernwerk AG ersetzt. Dieser liegt bereits 

endverhandelt vor, ist allerdings noch nicht unterzeichnet. 

Gutachten: 

Ertragsgutachten wurden von der RSC GmbH (Dr. J. Guttenberger) und der TÜV-Süd Industrie Ser-

vice GmbH erstellt. Zu den Ergebnissen wird auf S. 55/56 verwiesen. Gutachten zu Schall-, Schat-

tenimmissionen und Artenschutz wurden eingeholt. Zu den Ergebnissen wird auf S. 57 verwiesen. 
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Angaben über die Vermögensanlage

Art, Anzahl und Gesamtbetrag der Ver-

mögensanlage 

Bei der Vermögensanlage handelt es sich um 

eine Beteiligung an der Kommanditgesellschaft 

Bürgerwindenergie Birkach GmbH & Co. KG 

(nachfolgend ĂEmittentinñ oder ĂBetreiberge-

sellschaftñ genannt). Diese Vermögensanlage 

wird zunächst den Bürgerinnen und Bürgern 

der Standortgemeinde und der Umgebung an-

geboten. Anleger können sich als Kommandi-

tisten und somit als Mitunternehmer beteiligen.  

Angestrebt wird ein Kommanditkapital in Höhe 

des zur Finanzierung des Windparks erforder-

lichen Eigenkapitals von voraussichtlich 

2.380.000 Euro. Hiervon ist bereits ein Anteil in 

Höhe von 5.000 Euro durch den Gründungs-

kommanditisten gezeichnet. Der Gesamtbetrag 

der angebotenen Vermögensanlage in Form 

von Kommanditanteilen (Zeichnungsvolumen) 

beträgt somit 2.375.000 Euro.  

Einlagen sind in unterschiedlicher Höhe mög-

lich. Die Mindestbeteiligungssumme beträgt 

5.000 Euro. Höhere Einlagen sind in Schritten 

von 1.000 Euro möglich. Aufgrund der Min-

destbeteiligungssumme ergibt sich eine maxi-

male Anzahl von 475 Anteilen. 

Einzelheiten zum Beitritt und zur Zah-

lung der Kommanditeinlage 

Die Stelle, die Zeichnungen oder auf den Er-

werb von Beteiligungen gerichtete Willenser-

klärungen (Beitrittserklärungen) entgegen-

nimmt und die bestimmungsgemäß Zahlungen 

an den Anleger ausführen (Zahlstelle), ist die  

Bürgerwindenergie Birkach GmbH & Co. 

KG 

Postanschrift: Neue Straße 17a, 91459 Markt 

Erlbach. 

Die Bürgerwindenergie Birkach GmbH & Co. 

KG (Zahlstelle) hält auch diesen Verkaufs-

prospekt, das Vermögensanlagen-

Informationsblatt, den letzten veröffentlichten 

Jahresabschluss und den Lagebericht zur kos-

tenlosen Ausgabe bereit.  

Anleger übersenden die ausgefüllten und un-

terzeichneten Beitrittsunterlagen - ggf. über 

den Vertriebsbeauftragten ï an die Bürger-

windenergie Birkach GmbH & Co.KG. 

Nach Eingang der Beitrittserklärung entschei-

det die Komplementärin über die Annahme des 

Beitritts. Die Nichtannahme des Beitritts kann 

ohne Angaben von Gründen erfolgen. Wird der 

Beitritt angenommen, erhält der Anleger hier-

über zu Informationszwecken eine Bestäti-

gung. 

Die Kommanditeinlage ist innerhalb der in der 

gesondert zugestellten Aufforderung genann-

ten Frist (2 Wochen) nach Beitritt auf folgendes 

Konto der Emittentin einzuzahlen:  

VR meine Bank eG - Neustadt a.d. Aisch  

BIC: GENODEF1NEA  

IBAN: DE04 7606 9559 0000 0956 72  

Verwendungszweck: Einzahlung Kommandit-

einlage  

 

Die Emittentin ist berechtigt, aber nicht ver-

pflichtet, auf rückständige Zahlungen Verzugs-

zinsen i.H.v. 5%-Punkten über dem von der 

Deutschen Bundesbank bekannt gegebenen 

Basiszinssatz p.a. zu verlangen. Ferner sind 

die Rechte eines Gesellschafters nach dem 

Gesellschaftsvertrag ausgesetzt, bis sämtliche 

fälligen ausstehenden Zahlungen geleistet 

wurden. Die Geltendmachung eines weiteren 

Schadensersatzes bleibt der Emittentin unbe-

nommen. 

Zeichnungsfrist 

Das öffentliche Angebot beginnt einen Werktag 

nach der Veröffentlichung des Verkaufspros-

pekts und endet mit Vollplatzierung, spätes-

tens am 31.12.2017. Die Komplementärin ist 

ohne Angabe von Gründen berechtigt, die 

Zeichnungsfrist einmalig oder mehrmalig zu 

verlängern, wobei der Verkaufsprospekt nach 

Billigung seitens der Bundesanstalt für Finanz-

dienstleistungsaufsicht zwölf Monate gültig ist.
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Möglichkeit die Zeichnung vorzeitig zu 

schließen 

Die Komplementärin ist ohne Angaben von 

Gründen berechtigt, die Zeichnungsfrist vorzei-

tig zu schließen, ohne dass es hierfür eines 

Gesellschafterbeschlusses bedarf. Sonstige 

Möglichkeiten, die Zeichnung vorzeitig zu 

schließen, bestehen nicht.  

Möglichkeit Zeichnungen, Anteile oder 

Beteiligungen zu kürzen 

Sofern ein Kommanditist die übernommene 

Kommanditeinlage nicht in voller Höhe leistet 

oder seinen Mitwirkungspflichten hinsichtlich 

seiner Eintragung in das Handelsregister nicht 

nachkommt, kann die Komplementärin im Na-

men der Emittentin nach schriftlicher Mahnung 

und Ausschlussandrohung den Kommanditis-

ten durch schriftliche Erklärung aus der Ge-

sellschaft ausschließen und/oder die Pflichtein-

lage entsprechend herabsetzen. Sonstige 

Möglichkeiten, Zeichnungen, Anteile oder Be-

teiligungen zu kürzen, bestehen nicht. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bürgerwindpark Langenzenn 
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Weitere Kosten für den Anleger 

Dem Anleger entstehen folgende weiteren Kosten, insbesondere solche Kosten, die mit dem Erwerb, 

der Verwaltung und der Veräußerung der Vermögensanlage verbunden sind: 

Bei Erwerb der Beteiligung können für den Anleger Kosten für den Geldverkehr (Überweisungsgebüh-

ren) anfallen. Darüber hinaus fallen Kosten an, wenn die Einlage verspätet einbezahlt wird. In diesem 

Fall können dem Anleger Verzugszinsen in Höhe von 5%-Punkten über dem Basiszinssatz berechnet 

werden. Die Geltendmachung weitergehender Schadensersatzansprüche bleiben der Emittentin un-

benommen. Weitere Kosten sind mit dem Erwerb der Beteiligung nicht verbunden. 

Mit der Verwaltung der Vermögensanlage sind keine Kosten für den Anleger verbunden. 

Bei Veräußerung der Vermögensanlage (Geschäftsanteil) durch einen Anleger fallen für diesen Han-

delsregistergebühren an, die sich nach der Höhe des jeweiligen Kommanditanteils richten. Ferner sind 

alle der Gesellschaft durch die Übertragung entstehenden Steuern bzw. steuerlichen Nachteile, Kos-

ten oder sonstige Nachteile vom übertragenden Anleger und dem Erwerber gesamtschuldnerisch zu 

tragen. 

Weitere Kosten, die im Zusammenhang mit der Vermögensanlage anfallen können, sind insbesondere 

Fahrt- und Verpflegungskosten zum Standort der Anlagen und zu Gesellschafterversammlungen, Por-

to-, Telefon- und Internetkosten, Überweisungsgebühren, Kosten im Falle einer weiteren Beglaubi-

gung der Handelsregistervollmacht, Kosten einer individuellen Steuer- oder Rechtsberatung, Kosten 

im Falle von Rechtsstreitigkeiten, Kosten für den Fall des Ausschlusses aus der Gesellschaft oder der 

Herabsetzung der Pflichteinlage durch die Emittentin, Kosten für den Fall, dass ein Anleger die ihm 

zustehenden Informationsrechte durch einen zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten Dritten ausü-

ben lässt oder Kosten für den Fall, dass ein Wirtschaftsprüfer über die Höhe der Abfindung beim Aus-

scheiden eines Kommanditisten entscheidet (siehe § 21.3 des Gesellschaftsvertrages).  

Falls der Anleger die Vermögensanlage fremdfinanziert, trägt er anfallende Zinsen, Gebühren, etwai-

ge Vorfälligkeitsentschädigungen und andere vergleichbare Vergütungen.  

Die genaue Höhe der vorstehenden Kosten kann nicht genannt werden, da sie im Einzelfall variieren. 

Darüber hinaus entstehen dem Anleger keine weiteren Kosten, insbesondere keine solchen Kosten, 

die mit dem Erwerb, der Verwaltung und der Veräußerung der Vermögensanlage verbunden sind. 

Weitere Leistungen des Erwerbers  

Die in das Handelsregister einzutragende Haftsumme entspricht der vom jeweiligen Kommanditisten 

übernommenen Pflichteinlage. Neben der Pflichteinlage sind keine weiteren Einlagen zu erbringen. Es 

gibt keine Nachschusspflicht für die Kommanditisten. 

Die Kommanditisten haften gegenüber Dritten in Höhe ihrer in das Handelsregister eingetragenen 

Haftsumme. Die Haftung erlischt mit Einzahlung der Einlage. Allerdings lebt die Haftung bis zur Höhe 

der Haftsumme wieder auf, wenn die Einlage zurückgewährt wird. Das gleiche gilt, wenn Gewinnantei-

le an den Anleger ausgezahlt werden, während sein Kapitalanteil zum Zeitpunkt der Auszahlung durch 

Verluste unter den Betrag der geleisteten Einlage in Höhe der Haftsumme gemindert ist oder soweit 

durch Auszahlungen der Kapitalanteil unter diesen Betrag herabgemindert wird (§ 172 Abs. 4 HGB). 

Eine noch weiter gehende Haftung in entsprechender Anwendung der §§ 30 ff. GmbHG bis zur Höhe 

der insgesamt empfangenen Auszahlungen kommt in Betracht, wenn Auszahlungen erfolgen, obwohl 

die Vermögens- und Finanzlage der Emittentin dies nicht zulässt und die Auszahlungen nicht durch 

einen vollwertigen Gegenleistungs- oder Rückgewähranspruch gegen den Gesellschafter gedeckt 

sind. 

Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, so haftet er bis zur Höhe seiner ursprünglich im 

Handelsregister eingetragenen Hafteinlage für die bis zu seinem Ausscheiden begründeten Verbind-

lichkeiten der Emittentin, die bis zum Ablauf von 5 Jahren nach Eintragung seines Ausscheidens im 
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Handelsregister fällig und Ansprüche daraus festgestellt oder in der gesetzlich vorgeschriebenen Wei-

se geltend gemacht wurden.  

Eine entsprechende Nachhaftung besteht im Fall der Auflösung der Emittentin, wobei die fünfjährige 

Nachhaftung grundsätzlich mit Handelsregistereintragung der Auflösung der Emittentin beginnt. Je 

nach Anspruch kann die Verjährungsfrist kürzer sein. Die Verjährung beginnt mit Fälligkeit des An-

spruchs, wenn dieser nach Handelsregistereintragung der Auflösung fällig wird, andernfalls mit Eintra-

gung der Auflösung. 

Weitere Umstände, unter denen der Erwerber der Vermögensanlage verpflichtet ist, weitere Leistun-

gen zu erbringen, insbesondere weitere Umstände, unter welchen er haftet, existieren nicht. Es be-

steht keine Nachschusspflicht.  

Provisionen 

Die Gesamthöhe der Provisionen, insbesondere Vermittlungsprovisionen oder vergleichbare Vergü-

tungen, betragen planmäßig 24.000 Euro. Dies entspricht etwa 1,01% des Gesamtbetrages der ange-

botenen Vermögensanlage. Der Betrag fällt an für den erlaubnispflichten Vertrieb der angebotenen 

Vermögensanlage durch die hierfür zugelassene BürgerEnergie Anlagenvermittlung GmbH & Co. KG. 

Darüber hinaus werden keine Provisionen, Vermittlungsprovisionen oder vergleichbare Vergütungen 

geleistet. 

Wesentliche Grundlagen und Bedingungen der Verzinsung und Rückzahlung 

Bei der vorliegenden Vermögensanlage handelt es sich um eine Unternehmensbeteiligung in Form 

einer Kommanditbeteiligung. Diese gewährt Ansprüche auf Gewinnauszahlung sowie auf anteilige 

Verteilung des Auseinandersetzungsguthabens bzw. einer Abfindung. Diese Ansprüche entsprechen 

im Wesentlichen den Begriffen ĂVerzinsung und R¿ckzahlungñ i.S.d. Vermºgensanlagengesetzes 

(VermAnlG)) sowie der Vermögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung (VermVerkProspV). Soweit 

in diesem Verkaufsprospekt im Folgenden die Begriffe ĂVerzinsung und R¿ckzahlungñ verwendet wer-

den, sind hierunter die Begriffe ĂGewinnauszahlung und anteilige Verteilung des Auseinanderset-

zungsguthabens/Abfindungñ zu verstehen. 

Die wesentlichen Grundlagen und Bedingung der Verzinsung und Rückzahlung sind:  

a) die immissionsschutzrechtliche Genehmigung nach § 4 BImSchG, erteilt durch das Landratsamt 

Erlangen-Höchstadt am 19.12.2016, 

b) die Pacht- und Nutzungsverträge für die erforderlichen Grundstücke, 

c) die Einwerbung des Eigenkapitals bis Ende Dezember 2017 und die fristgerechte Einzahlung der 

Einlagen, 

d) die Realisierung und Inbetriebnahme des Windparks bis 25.08.2017,  

e) die Einhaltung der angesetzten Investitionskosten von 9.510.000 Euro, 

f) die Einhaltung der kalkulierten Betriebskosten,  

g) die Mangelfreiheit des Windparks bzw. die ordnungsgemäße Erfüllung von Gewährleistungsan-

sprüchen durch die beauftragten Unternehmen im Falle von Mängeln,  

h) die Einhaltung der kalkulierten Zinssätze auf das Fremdkapital die durch drei Darlehen und eine 

Zwischenfinanzierung des Eigenkapitals durch die VR meine Bank eG ï Neustadt a.d. Aisch ge-

währt wird, 

¶ Darlehen Nr. 1 über 20 Jahre (EUR 3.040.000,-) bis zum 31.03.2037 (Fälligkeit) wurde auf die 

gesamte Laufzeit mit einem Zinssatz über 2,40 % fest vereinbart 

¶ Darlehen Nr. 2 über 15 Jahre (EUR 2.570.000,-) bis zum 31.03.2032 (Fälligkeit) wurde auf die 

gesamte Laufzeit mit einem Zinssatz über 2,00 % fest vereinbart 
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¶ Darlehen Nr. 3 über 10 Jahre (EUR 1.780.000,-) bis zum 31.03.2027 (Fälligkeit) wurde als Annui-

tätendarlehen abgeschlossen. Die Rückzahlungsbeträge sind über die gesamte Laufzeit gleich. 

Der Zinssatz wurde auf die gesamte Laufzeit mit 1,45 % fest vereinbart. 

¶ Die Zwischenfinanzierung des Eigenkapitals bis zum 30.07.2017 (Fälligkeit) wurde für diese 

Laufzeit mit einem Zinssatz über 1,5 % fest vereinbart. 

i) die Abdeckung von Schäden an den Anlagen durch Versicherungen und Vollwartungsverträge,  

j) das Ausbleiben kostenträchtiger nachträglicher Auflagen zum Genehmigungsbescheid,  

k) die Einhaltung der angenommenen Rückbaukosten von 280.000 Euro nach Betriebsbeendigung,  

l) das Erreichen der prognostizierten Stromerträge von jährlich 11.720.000 kWh,  

m) die kalkulierte Einspeiseförderung in Höhe von 7,86 ct/kWh,  

n) das Ausbleiben negativer Börsenstrompreise über den vom Sicherheitsabschlag abgedeckten Be-

trag hinaus,   

o) der möglichst durchgängige Anlagenbetrieb und keine über die Genehmigung hinausgehenden 

behördlichen Betriebsbeschränkungen, 

p) die möglichst vollständige Einspeisung des erzeugbaren Stroms in das Stromnetz, 

q) das Erreichen der prognostizierten technischen Verfügbarkeit und der prognostizierten Nutzungs-

dauer der Windenergieanlagen von mindestens 20 Jahren,  

r) die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen durch die Vertragspartner und  

s) der Fortbestand der gegenwärtigen Rechtslage und der steuerrechtlichen Rahmenbedingungen. 

 

Die vorstehenden Grundlagen und Bedingungen sind wesentlich, damit die Emittentin überhaupt den 

Betrieb der Windenergieanlagen aufnehmen kann [Buchst. a) bis d)], den für die Errichtung und den 

Betrieb kalkulierten Kostenrahmen einhält [Buchst. e) bis k)], und die kalkulierten Einnahmen erzielt: 

[Buchst. l) bis q)]. Darüber hinaus werden Grundlagen und Bedingungen angenommen, die generell 

bei jeder Investition wesentlich sind [Buchst. r) und s)]. Wenn die vorstehenden wesentlichen Grund-

lagen und Bedingungen eingehalten werden, ist die Emittentin voraussichtlich in der Lage, die prog-

nostizierte Verzinsung und Rückzahlung zu leisten. Werden die vorstehenden wesentlichen Grundla-

gen und Bedingungen nicht eingehalten, kann der gesamte Betrieb der Windenergieanlagen nicht 

aufgenommen werden. Die wesentlichen damit zusammenhängenden Risiken sind auf Seite 29/30 

(Realisierungsrisiko sowie Inbetriebnahme- und Abnahmezeitpunkt), Seite 34 (Vertragsrisiken) und 

Seite 36 (Eigenkapitalrisiko) abgebildet. Wird der kalkulierte Kostenrahmen nicht eingehalten oder 

werden die kalkulierten Einnahmen nicht erzielt können geplante Ausschüttungen an die Kommandi-

tisten teilweise oder insgesamt ausfallen und die Fähigkeit der Emittentin, die Rückzahlung und Ver-

zinsung des eingesetzten Kapitals vorzunehmen, kann ganz oder teilweise beeinträchtigt werden. Die 

wesentlichen damit zusammenhängenden Risiken sind auf Seite, 30/31 (Investitionskosten, Betriebs-

kosten, Reparatur, Wartung und Instandhaltung und Rückbaukosten sowie Gewährleistung), Seite 31 

(Auflagen und Betriebsbeschränkungen), Seite 32 (Höhe der Einspeiseförderung ), Seite 33 

(Stromeinspeisung und Absenkung der Vergütung bei negativen Marktpreisen), 34 (Vertragsrisiken), 

und auf den Seiten 34/35 (Versicherungsrisiken) beschrieben. Werden die vorstehenden wesentlichen 

Grundlagen und Bedingungen eingehalten, ist die Emittentin voraussichtlich in der Lage, zum frü-

hestmöglichen ordentlichen Kündigungszeitpunkt (6 Monate zum jeweiligen Kalenderjahresende, frü-

hestens jedoch zum 31.12.2037) bzw. zum Laufzeitende der Vermögensanlage (31.12.2037), die 

prognostizierte Verzinsung und Rückzahlung zu leisten. 

Eine seriöse Aussage über die Fähigkeit der Verzinsung und Rückzahlung der Vermögensanlage der 

Emittentin über den 31.12.2037 hinaus kann vorliegend jedoch nicht getroffen werden. Maßgeblich 

hierfür wäre eine Bestimmung des Restwerts der Windenergieanlagen, für deren Bestimmung es zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung keine Erfahrungswerte gibt. Faktoren die für eine Restwertbestim-

mung der Windenergieanlagen maßgeblich sind, sind bspw. der Strompreis ab dem Jahr 2038, der 

nicht vorhersehbar ist sowie der technische Zustand der Windenergieanlagen und die Rückbaukosten 

der Windenergieanlagen. Sollte ab dem Jahr 2038 ein weiterer Betrieb der Windenergieanlagen auf-
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grund des technischen Zustands nur eingeschränkt oder nicht mehr möglich sein und die Strompro-

duktion damit nur noch reduziert oder gar nicht mehr erfolgen, würden die Stromerträge ebenfalls ge-

ringer werden oder ausbleiben. In diesem Zusammenhang gilt es auch zu berücksichtigen, dass zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung eine EEG-Förderung lediglich für 20 Jahre zzgl. des Inbetriebnah-

mejahres gewährt wird und diese mithin nach dem 31.12.2037 nicht mehr in Anspruch genommen 

werden kann. Zudem können die Rückbaukosten für die Windenergieanlagen höher ausfallen als kal-

kuliert. Mithin würden Ausschüttungen an die Kommanditisten teilweise oder insgesamt ausfallen und 

die Fähigkeit der Emittentin, die Rückzahlung und Verzinsung des eingesetzten Kapitals vorzunehmen 

ganz oder teilweise beeinträchtigt werden. Die wesentlichen damit zusammenhängenden Risiken sind 

auf Seite 31 (Lebensdauer der Windenergieanlagen und Rückbaukosten) beschrieben. 
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Auswirkungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie der Geschäftsaussich-

ten auf die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rück-

zahlung der Vermögensanlage nachzukommen 

Grundlagen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage (Prognose): 

Finanzlage der Emittentin (Prognose) 

01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12.kumuliert
2017 2018 2019 2020 2021-2037

Abruf von Darlehen 7.130.000 0 0 0 0

Einzahlung Gesellschaftereinlagen 2.380.000 0 0 0 0

Summe Einzahlung Eigen- u. Fremdkapital 9.510.000 0 0 0 921.192

Einnahmen aus Stromverkauf 300.923 902.768 902.768 921.192 15.660.264

Zinserträge 0 834 3.053 3.021 29.225

Summe Einnahmen 300.923 903.602 905.821 924.213 15.689.489

Vollwartungsvertrag 0 0 34.457 104.060 2.326.053

Haftpflicht- / Allgefahrenversicherung 1.667 5.000 5.100 5.202 106.185

Telefon / Strom 4.733 14.200 14.484 14.774 301.565

PhG-Vergütung / kaufm.+techn. Betriebsführung 9.268 21.305 21.305 21.674 368.455

Steuerberatung / Buchführung / Wirtschaftsprüf. 10.000 10.200 10.404 10.612 216.617

Direktvermarktung 3.063 9.188 9.188 9.376 159.392

Pacht / Abstandsflächenübernahme / Pflege 25.000 28.889 28.889 29.478 616.277

Unvorhergesehenes / Sonstiges 1.000 20.000 20.400 20.808 424.739

Investition in Anlagevermögen / Nebenkosten 9.510.000 0 0 0 0

Zinsaufwendungen 44.667 144.810 140.109 129.985 854.985

Rückführung von Darlehen 0 0 533.370 532.043 6.064.587

Gewerbesteuer 0 0 1.000 1.000 192.000

Zuführung Rücklage Rückbau 0 14.000 14.000 14.000 238.000

Summe Ausgaben 9.609.398 267.592 832.706 893.011 11.868.856

geplante Ausschüttung* 0 95.200 95.200 119.000 4.450.600

geplante Ausschüttungen in % der Einlage 0,00% 4,00% 4,00% 5,00% 187,00%

Geschäftsjahr

(Alle Beträge in EUR)

 

*Hinweis zu geplanten Ausschüttungen: Die erste Ausschüttung für das Jahr 2018 ist in 2019 vor-

gesehen. Die Ausschüttungen sind jeweils in dem Jahr als Abflüsse vermerkt für das sie anfallen. Tat-

sächlich werden die Ausschüttungen, abweichend von der Darstellung der Finanzlage der Emittentin, 

jeweils im Folgejahr nach einem entsprechenden Beschluss der Gesellschafterversammlung an die 

Anleger ausgezahlt. 

 

Hinweis: Im Einzelnen wird auf eine ausführliche Darstellung der Finanzlage mit wesentlichen Erläu-

terungen auf die S. 100 - 102 verwiesen. 



 
Verkaufsprospekt   Bürgerwindenergie Birkach GmbH & Co. KG ƅ 18 

 

Ertragslage der Emittentin (Prognose) 

01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. kumuliert

2017 2018 2019 2020 2021-2037

(+) Erlöse aus Stromeinspeisung 300.923 902.768 902.768 921.192 15.660.264

(-) Sonstige betriebliche Aufwendungen 54.731 108.782 145.227 216.983 4.711.284

(-) Abschreibungen auf Sachanlagen 98.021 588.125 588.125 588.125 7.547.604

Betriebsergebnis 148.171 205.861 169.416 116.084 3.401.376

(+) Zinserträge 0 834 3.053 3.021 29.225

(-) Zinsaufwendungen 44.667 144.810 140.109 129.985 854.985

Finanzergebnis -44.667 -143.976 -137.055 -126.964 -825.760

Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit 103.504 61.885 32.361 -10.880 2.575.616

(+) Gewerbesteuer 0 0 1.000 1.000 192.000

Jahresergebnis 103.504 61.885 33.361 -9.880 2.767.616

Geschäftsjahr

(Alle Beträge in EUR)

 

Hinweis: Im Einzelnen wird auf eine ausführliche Darstellung der Ertragslage mit wesentlichen Erläu-

terungen auf die S. 104 - 106 verwiesen. 



 
 

Vermögenslage der Emittentin (Prognose) 

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Aktiva

A. Anlagevermögen

Sachanlagen 9.311.979 8.723.854 8.135.729 7.547.604 6.959.479 6.371.354 5.783.229 5.195.104 4.606.979 4.018.854

B. Umlaufvermögen

Forderungen u. sonst. 

Vermögensgegenstände 
25.077 75.231 75.231 76.766 76.766 76.766 76.766 76.766 76.766 76.766

Bankguthaben 176.448 681.104 674.019 599.686 530.630 465.270 403.555 344.046 275.751 210.618

Summe Aktiva 9.513.504 9.480.189 8.884.979 8.224.056 7.566.875 6.913.390 6.263.550 5.615.916 4.959.496 4.306.238

Passiva

A. Eigenkapital

Gezeichnetes Kommanditkapital 2.380.000 2.380.000 2.380.000 2.380.000 2.380.000 2.380.000 2.380.000 2.380.000 2.380.000 2.380.000

variables Kapital 3.504 -29.811 -91.651 -220.531 -342.659 -458.036 -566.667 -669.155 -778.031 -880.507

B. Verbindlichkeiten

Gegenüber Kreditinstituten 7.130.000 7.130.000 6.596.630 6.064.587 5.529.534 4.991.425 4.450.218 3.905.071 3.357.527 2.806.745

Bankkonten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe Passiva 9.513.504 9.480.189 8.884.979 8.224.056 7.566.875 6.913.390 6.263.550 5.615.916 4.959.496 4.306.238

Geschäftsjahr

Alle Beträge in EUR

 

 

Hinweis: Im Einzelnen wird auf die ausführliche Darstellung der Vermögensanlage mit wesentlichen Erläuterungen auf die Seiten 96 - 98 verwiesen. 
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Vermögenslage der Emittentin (Prognose) 

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Aktiva

A. Anlagevermögen

Sachanlagen 3.430.729 2.842.604 2.254.479 1.666.354 1.078.229 490.104 0 0 0 0 0

B. Umlaufvermögen

Forderungen u. sonst. 

Vermögensgegenstände 
76.766 76.766 76.766 76.766 76.766 76.766 76.766 76.766 76.766 76.766 76.766

Bankguthaben 242.168 283.333 327.866 375.704 379.179 290.432 365.783 417.021 443.864 422.324 399.719

Summe Aktiva 3.749.663 3.202.703 2.659.111 2.118.824 1.534.174 857.302 442.549 493.787 520.630 499.090 476.485

Passiva

A. Eigenkapital

Gezeichnetes Kommanditkapital 2.380.000 2.380.000 2.380.000 2.380.000 2.380.000 2.380.000 2.380.000 2.380.000 2.380.000 2.380.000 2.380.000

variables Kapital -1.048.570 -1.269.779 -1.487.618 -1.702.153 -1.961.051 -2.312.171 -2.569.030 -2.359.897 -2.175.160 -2.038.804 -1.903.515

B. Verbindlichkeiten

Gegenüber Kreditinstituten 2.418.233 2.092.481 1.766.729 1.440.977 1.115.226 789.474 631.579 473.684 315.789 157.895 0

Bankkonten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe Passiva 3.749.663 3.202.703 2.659.111 2.118.824 1.534.174 857.302 442.549 493.787 520.630 499.090 476.485

Geschäftsjahr

Alle Beträge in EUR

 

 

Hinweis: Im Einzelnen wird auf die ausführliche Darstellung der Vermögensanlage mit wesentlichen Erläuterungen auf die Seiten 96 - 98 verwiesen.
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Auswirkungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie der Geschäftsaussichten auf 

die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung der Ver-

mögensanlage nachzukommen, stellen sich, in Unterpunkten dargestellt, wie folgt dar: 

Die Emittentin plant den Betrieb von zwei Windenergieanlagen mit dem Ziel, nach Abzug aller Be-

triebskosten, Steuern und Kapitaldienste einen Liquiditätsüberschuss zu erwirtschaften, welcher nach 

Einbehaltung von Liquiditätsreserven an die Anleger als zukünftige Gesellschafter ausgeschüttet wer-

den soll. Die Prognoserechnung geht davon aus, dass nach Billigung des Vermögensanlagen-

Verkaufsprospektes mit der Einwerbung des Emmissionskapitals über EUR 2.375.000,- begonnen 

und die Vollplatzierung bis zum 31. Dezember 2017 erreicht sein wird. Gleichzeitig soll durch die Fer-

tigstellung der Windenergieanlagen bis zum 25. August 2017 die Emittentin in die Lage versetzt wer-

den, bereits im Jahr 2017 erste Umsätze aus der Stromerzeugung zu generieren. 

 

Finanzlage und deren Auswirkungen 

Die Finanzlage gibt Auskunft über die Herkunft und die Verwendung der eingesetzten Mittel ein-

schließlich der Fristigkeiten der von der Emittentin eingesetzten Finanzierungsmittel. Die Finanzlage 

der Emittentin ist gekennzeichnet durch die Besonderheit der Projektfinanzierung. Die Investition in 

die langfristig nutzbaren Windenergieanlagen wird mit langfristig gebundenem Eigen- und Fremdkapi-

tal finanziert. Die Emittentin erfüllt die Zinszahlungen und die Rückzahlung der Vermögensanlage aus 

den vorhandenen liquiden Mitteln. Voraussetzung für die geplanten Auszahlungen ist deshalb eine 

hinreichende Liquidität, d.h. entsprechende Zahlungsmittel bei der Emittentin. Diese wird bei der vo-

raussichtlichen Finanzlage abgebildet. Die Zahlungsmittel der Emittentin ergeben sich in der Baupha-

se aus den Einzahlungen auf das Eigen- und Fremdkapital. In der Betriebsphase erwirtschaftet die 

Emittentin Erlöse aus Stromeinspeisung und in geringem Umfang Zinserträge. Aus den Einnahmen 

hat die Emittentin zunächst laufende Betriebskosten (Aufwand) und sonstigen betrieblichen Aufwand 

(Investitionen, Tilgung, Zinsen, Gewerbesteuer und Zuführungen in die Rücklage) zu leisten. Aus der 

verbleibenden Liquidität werden am Jahresende Ausschüttungen geleistet. Wenn die prognostizierte 

Liquidität zum Jahresende nicht vorhanden ist, können geplante Ausschüttungen und auch ein etwai-

ges Auseinandersetzungsguthaben nicht im vorgesehenen Umfang oder überhaupt nicht ausgezahlt 

werden.  

Sollten sich die prognostizierten Einzahlungen verringern, da beispielsweise die Umsatzerlöse nicht 

im geplanten Umfang erzielt werden können oder Einzahlungen nicht zeitgerecht erfolgen oder sollten 

sich Auszahlungen z.B. aufgrund von gestiegenen Betriebskosten oder höheren Zinsaufwendungen 

nach Ablauf der Zinsfestschreibung erhöhen, würde das die Finanzlage der Emittentin verschlechtern 

und ihre Fähigkeit, ihren Verpflichtungen zur Zins- und Rückzahlung nachzukommen negativ beein-

flussen. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Gesetzgeber das EEG nachträglich ändert 

und insbesondere die Einspeiseförderung absenkt oder abschafft oder dem Betreiber von Windener-

gieanlagen zusätzliche Pflichten auferlegt. Dies kann ebenfalls die prognostizierten Einzahlungen ver-

ringern und die Finanzlage der Emittentin verschlechtern und ihre Fähigkeit, ihren Verpflichtungen zur 

Zins- und Rückzahlung nachzukommen negativ beeinflussen. Zudem kann es bei Abrechnungen und 

Auszahlungen der Einspeiseerlöse durch den Netzbetreiber oder einen anderen Stromabnehmer zu 

Verzögerungen kommen. Es können Kosten und Prämien für Versicherungen über die prognostizier-

ten Beträge hinausgehen, beispielsweise aufgrund mehrfach aufgetretener Versicherungsfälle. Auch 

können Anschlussverträge nach Auslaufen einer Versicherung teurer sein als kalkuliert. Wird das vor-

gesehene Kommanditkapital beispielsweise verspätet eingeworben oder eingezahlt, kann es zu einer 

Verzögerung des Projektes kommen oder eine Eigenkapitalzwischenfinanzierung erforderlich machen. 

Dies kann die prognostizierten Einzahlungen verringern und die Finanzlage der Emittentin verschlech-

tern und ihre Fähigkeit, ihren Verpflichtungen zur Zins- und Rückzahlung nachzukommen negativ be-

einflussen. Wenn die prognostizierte Liquidität nicht vorhanden ist, können zudem geplante Ausschüt-

tungen und auch ein etwaiges Auseinandersetzungsguthaben nicht im vorgesehenen Umfang oder 

überhaupt nicht ausgezahlt werden. 
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Ertragslage und deren Auswirkungen 

Die voraussichtliche Ertragslage ergibt sich aus den Einnahmen und Aufwendungen der Emittentin. 

Haupteinnahmequelle der Emittentin sind Einnahmen aus dem Verkauf der erzeugten elektrischen 

Energie zu dem auf der Grundlage des EEG 2017 festgelegten Fördersatzes. Die Summe der Ein-

nahmen der Emittentin hängt im Wesentlichen von den jährlichen Stromerträgen sowie in geringfügi-

gem Umfang von Einnahmen aus Zinserträgen ab. Davon abzuziehen sind die für den Betrieb der 

Windenergieanlagen sonstigen laufenden Betriebskosten, welche durch die Aufwendungen für War-

tung, Instandhaltung, Mieten, Versicherungen etc. und Zinsen für die Fremdfinanzierung maßgeblich 

zu charakterisieren sind. Ferner erzielt die Emittentin Einkünfte aus Gewerbebetrieb und hat deswe-

gen neben den Betriebskosten noch Gewerbesteuer zu zahlen. Die Abführung der Gewerbesteuer 

wurde ab dem Jahr 2019 berücksichtigt. Die Gewerbesteuer ist ab dem Jahr 2008 nicht mehr als ab-

ziehbare Betriebsausgabe zu qualifizieren, so dass sie im ersten Schritt hinzugerechnet werden muss. 

Die erst nach Abzug aller vorgenannten Abflüsse und Reserven ermittelte Liquidität kann für die prog-

nostizierten Zins- und Rückzahlungen der Vermögensanlage verwendet werden. Veränderungen der 

Ausgaben und Einnahmen gegenüber der Prognose sowohl der Höhe als auch dem Zeitpunkt nach 

erhöhen oder vermindern das Jahresergebnis mit der Folge, dass sie die Ergebniszuweisung bei den 

Anlagen ändert. Dies gilt sowohl für die jährliche als auch für die kumulierte Betrachtung. Den größten 

Einfluss auf die Ertragslage haben Veränderungen bei den Einnahmen durch die Stromvermarktung. 

Die wesentlichen Kostenarten sind an die Höhe der Stromeinnahmen bzw. der produzierten Kilowatt-

stunden gekoppelt. D.h. bei höheren oder geringeren Stromerlösen als prognostiziert, verändern sich 

die leistungsbezogenen Kosten (bezogen auf Leistung und Umsatz oder kW/h) entsprechend. Daraus 

ergibt sich der steuerliche Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag. 

Geringere Einnahmen oder höhere Aufwendungen können die Fähigkeit der Emittentin zur Leistung 

von Ausschüttungen oder eines etwaigen Abfindungsguthabens beeinträchtigen. Darüber hinaus gilt 

es zu berücksichtigen, dass die prognostizierten Energieerträge z.B. aufgrund eines geringeren Wind-

angebots niedriger ausfallen können. Dies würde zu geringeren Umsatzerlösen führen und damit die 

Ertragslage der Emittentin maßgeblich beeinflussen. Auch höhere als die geplanten Kosten für die 

Aufwendungen, eine Änderung der steuerlichen Bedingungen im Planungszeitraum oder falls die 

Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen nach Ablauf der Zinsbindungsfrist höher ausfallen sollten 

als geplant, würden sich ebenfalls negativ auf die Ertragslage der Emittentin auswirken. Es kann zu-

dem nicht ausgeschlossen werden, dass der Gesetzgeber das EEG nachträglich ändert und insbe-

sondere die Einspeiseförderung absenkt oder abschafft oder dem Betreiber von Windenergieanlagen 

zusätzliche Pflichten auferlegt. Eine Absenkung bzw. Abschaffung der Einspeiseförderung würde sich 

ebenfalls negativ auf die Ertragslage der Emittentin auswirken, ebenso die Auferlegung von weiteren 

Pflichten für Betreiber von Windenergieanlagen deren Umsetzung mit weiteren Kosten verbunden wä-

re. Auch können Rechtsstreitigkeiten der Emittentin mit Vertragspartnern oder Gesellschaftern unvor-

hergesehene Kosten hervorrufen. Selbst im Falle eines Obsiegens in einem Rechtsstreit könnte der in 

Anspruch genommene Vertragspartner über die Zeit zahlungsunfähig geworden sein, so dass gericht-

lich festgestellte Ansprüche nicht durchgesetzt werden können. Dies könnte die Umsatzerlöse negati-

ve beeinflussen und damit die Ertragslage der Emittentin maßgeblich beeinflussen. Im Zusammen-

hang mit den Windenergieanlagen sowie der Infrastruktur werden verschiedene Versicherungen ab-

geschlossen. Einzelne Risiken sind jedoch nicht versicherbar und werden deswegen von den Versi-

cherungen nicht abgedeckt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Versicherungsschutz 

nicht ausreichend ist oder versagt wird oder die Versicherungsdeckung einer Selbstbeteiligung durch 

die Emittentin unterliegt. Im Falle eines nicht durch die Versicherung abgedeckten Schadens kann das 

Betriebsergebnis der Emittentin negativ beeinflussen und damit die Ertragslage der Emittentin negativ 

beeinflussen. Ferner können Versicherungsprämien während der Laufzeit über das kalkulierte Maß 

hinaus steigen, beispielsweise aufgrund mehrfach aufgetretener Versicherungsfälle. Auch können An-

schlussverträge nach Auslaufen einer Versicherung teurer sein als kalkuliert. Das würde sich ebenfalls 

negativ auf die Ertragslage der Emittentin auswirken. Dies würde die Fähigkeit Emittentin, die kalku-

lierten Ausschüttungen einschließlich der Rückzahlung der Vermögensanlage zu leisten, verschlech-

tern. Geplante Ausschüttungen an die Kommanditisten können teilweise oder insgesamt ausfallen und 
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die Fähigkeit der Gesellschaft, die Rückzahlung des eingesetzten Kapitals vorzunehmen, kann ganz 

oder teilweise beeinträchtigt werden. 

 

Vermögenslage und deren Auswirkungen 

Die Vermögenslage gibt Auskunft über die Zusammensetzung der lang- und kurzfristigen Vermö-

genswerte der Emittentin. Zu den langfristigen Vermögenswerten, die dauerhaft von der Emittentin 

genutzt werden, gehören die Windenergieanlagen mit den Nebeneinrichtungen. Zu den kurzfristigen 

Vermögenswerten gehört das Umlaufvermögen, bestehend aus den Forderungen aus Lieferungen 

und Leistungen und dem Bestand an liquiden Mitteln (Bankguthaben). Die Forderungen aus Lieferun-

gen und Leistungen ergeben sich aus dem Verkauf des erzeugten elektrischen Stroms sowie den 

Zahlungen des Direktvermarkters. Die Bankguthaben bestehen aus dem Bestand liquider Mittel auf 

dem Bankkonto. In der voraussichtlichen Vermögenslage ist die Aktivseite durch den Buchwert der 

Windenergieanlagen und der Nebeneinrichtungen, laufende Forderungen und Bankguthaben gekenn-

zeichnet. Die Windenergieanlagen werden über 16 Jahre linear abgeschrieben. Ab dem 31.12.2033 

werden die Windenergieanlagen mit null Euro bilanziert sein. Auf der Passivseite stehende der Nomi-

nalbetrag des gezeichneten Kapitals, das variable Kapital (Summe der aufgelaufenen Jahresüber-

schüsse/ - Fehlbeträge sowie der geleisteten Ausschüttungen an die Anlieger) und Verbindlichkeiten 

gegenüber Kreditinstituten, bestehend aus den Darlehen zur Finanzierung der Windenergieanlagen. 

Es ist nicht auszuschließen, dass nicht der gesamte von den Windenergieanlagen erzeugbare Strom 

tatsächlich in das Stromnetz des Netzbetreibers eingespeist werden kann und vergütet wird, bei-

spielsweise bei Netzengpässen kann der Netzbetreiber die Windenergieanlagen regulieren und die 

Stromerzeugung reduzieren. Die Emittentin erhält hierfür abhängig vom Grund der Regulierung keine 

oder keine vollständige Entschädigung. Auch können im Hinblick auf die Stromeinspeisung Störun-

gen, Reparaturen oder Um- bzw. Ausbaumaßnahmen am Stromnetz zu einer Reduzierung der Ein-

speisung in das Stromnetz führen. Da die Netzanschlussbedingungen weitreichende Haftungsbe-

schränkungen enthalten, besteht das Risiko, dass dadurch hervorgerufene Einspeiseausfälle nicht er-

setzt werden. Auch ist nicht auszuschließen, dass Störungen im Umspannwerk auftreten und eine 

Einspeisung des Stroms unmöglich machen. Zudem können technisch bedingte Leitungsverluste aus 

der Durchleitung der erzeugten elektrischen Energie bis zum Einspeisepunkt höher ausfallen als kal-

kuliert, so dass sich die Stromeinspeisung reduziert. Ferner ist nicht auszuschließen, dass es bei der 

Abrechnung und Auszahlung der Einspeiseerlöse durch den Netzbetreiber oder einen anderen 

Stromabnehmer zu Verzögerungen kommt. Im Zusammenhang mit der Direktvermarktung ist nicht 

auszuschließen, dass die hierfür anfallenden Kosten höher ausfallen als kalkuliert oder niedrigere 

Vermarktungserlöse erzielt werden, als angenommen. Diese Abweichungen könnten die Vermögens-

lage der Emittentin und deren Fähigkeit, ihren Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung der 

Vermögensanlage nachzukommen, verschlechtern. Bei Abweichungen der Bilanzpositionen wie des 

Eigenkapitals oder der Verbindlichkeiten gegenüber den Kreditinstituten könnte sich die Vermögens-

lage der Emittentin und deren Fähigkeit, ihren Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung der 

Vermögensanlage nachzukommen verschlechtern. Eine Abweichung des Eigenkapitals nach oben 

oder unten würde eine höhere bzw. geringere Eigenkapitaleinwerbung als geplant ausdrücken. Bringt 

der einzelne Kommanditist seine Einlage nicht oder nicht fristgerecht ein, so stünden der Emittentin 

geringere Mittel als vorgesehen zur Verfügung. Wird das vorgesehene Kommanditkapital verspätet 

eingeworben oder eingezahlt, kann es zu einer Verzögerung des Projektes kommen oder eine Eigen-

kapitalzwischenfinanzierung erforderlich werden. Die Auszahlung der Fremdmittel ist von diversen Vo-

raussetzungen abhängig, die die Emittentin vor der Auszahlung zu erfüllen hat. Beispielsweise ist die 

Auszahlung der Fremdmittel von der vollständigen Einwerbung der mit der vorliegenden Vermögens-

anlage angebotenen Kommanditbeteiligungen abhängig. Es ist nicht auszuschließen, dass die Aus-

zahlungsvoraussetzungen nicht oder nicht rechtzeitig erfüllt werden können und die finanzierende 

Bank die Auszahlung der Fremdmittel verweigert. Mit einer solchen Verweigerung besteht das Risiko, 

dass die notwendigen Investitionsausgaben durch einen Zwischenfinanzierungskredit zu höheren Zin-

sen zu finanzieren wären und die langfristigen Endfinanzierungsdarlehen zu einem späteren Zeitpunkt 

und möglicherweise zu schlechteren Konditionen abgeschlossen werden müssten. Zudem würden 

höhere Beträge bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten würden einen höheren Schul-
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denstand der Emittentin darstellen. Diese Abweichungen könnten die Vermögenslage der Emittentin 

und deren Fähigkeit, ihren Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung der Vermögensanlage 

nachzukommen, verschlechtern. Zudem würden die vorgenannten Abweichungen die Fähigkeit der 

Emittentin geplante Ausschüttungen und/ oder etwaige Abfindungsguthaben zu leisten  beeinträchti-

gen, so dass diese nicht im vorgesehenen Umfang oder überhaupt nicht ausgezahlt werden könnten. 

 

Geschäftsaussichten 

Die Geschäftsaussichten der Emittentin werden durch die von der Bundesregierung beschlossene 

Energiewende maßgeblich bestimmt, die einen Ausstieg aus der Atomenergie und einen beschleunig-

ten Ausbau der erneuerbaren Energien vorsieht. Grundlage für den Ausbau der erneuerbaren Ener-

gien ist im Wesentlichen das Erneuerbare-Energien-Gesetz in der seit dem 01.08.2014 geltenden 

Fassung (EEG 2014), welches nunmehr durch das Gesetz zur Einführung von Ausschreibungen für 

Strom aus erneuerbaren Energien und zu weiteren Änderungen des Rechts der erneuerbaren Ener-

gien vom 22.12.2016 (EEG 2017) reformiert bzw. ersetzt worden ist. Das EEG 2017 beinhaltet für 

sog. Übergangsanlagen einen umfassenden Fördermechanismus für aus erneuerbaren Energien er-

zeugten Strom. Der Markt für erneuerbare Energien ist durch das EEG ein rechtlich strikt regulierter 

Markt, in dem die Marktteilnehmer (insbesondere Erzeuger, Netzbetreiber, Direktvermarkter) umfang-

reiche Regulierungs-, Registrierungs- und Zulassungserfordernisse über die gesamte Wertschöp-

fungskette regenerativ erzeugten Stroms (Erzeugung, Transport, Verteilung, Handel) zu beachten und 

zu befolgen haben. Aus Sicht der Anbieterin sind die Regelungen hinsichtlich der Anschluss- und Ab-

nahmepflicht der Netzbetreiber von durch Windenergieanlagen regenerativ erzeugten Stroms die Vo-

raussetzungen für die Einspeisevergütung. Im Weiteren ist der gesetzliche Vergütungsanspruch durch 

die finanziell geförderte Direktvermarktung im EEG geregelt. Diese Regelungen sind von zentraler 

Bedeutung für die Wirtschaftlichkeit und damit für die Planungs- und Investitionssicherheit des Projek-

tes der Emittentin.  

Der planmäßige Verlauf der Geschäftsaussichten hängt damit im Wesentlichen von den Entwicklun-

gen der allgemeinen Marktparameter für Energieerzeugungsanlagen (z.B. Entwicklung des Energie-

bedarfs und der regenerativ erzeugten Energien, zukünftige technische Entwicklungen, gesetzliche 

Grundlagen für die Vergütungssicherheit) sowie der erfolgreichen Umsetzung der Anlagepolitik und 

Anlagestrategie der Vermögensanlage ab. Die Geschäftsaussichten der Bürgerwindenergie Birkach 

GmbH & Co. KG, die ihre Geschäftstätigkeit mit der Eintragung im Handelsregister aufgenommen hat, 

stellen sich wie folgt dar: 

¶ Platzierungszeitraum für das Eigenkapital bis Ende Dezember 2017 

¶ Abruf des Fremdkapitals im Zuge der Bauphase ab April 2017 und Beginn der Investitionsphase 

¶ Inbetriebnahme und Beginn der Stromproduktion ab 25.08.2017  

¶ Beendigung der Baumaßnahmen und Abschluss der Investitionstätigkeit bis Ende Dezember 2017 

¶ Stromproduktion und -vermarktung zu festen Fördersätzen gemäß dem EEG zum Stand zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung bis zum 31.12.2037 

¶ Mittlere Jahresgeschwindigkeiten in Nabenhöhe zwischen 5,5 und 5,6 m/s laut Ertragsgutachten 

der Firmen RSC GmbH, Velburg und TÜV SÜD Industrie GmbH, Regensburg 

 

Auswirkungen der Geschäftsaussichten 

Die Geschäftsaussichten der Emittentin können durch Änderungen der tatsächlichen rechtlichen und 

steuerlichen Grundlagen beeinflusst werden, beispielsweise durch eine Änderung des EEG oder der 

Regelungen zur Gewerbesteuer. Sie können ferner durch eine Änderung der wesentlichen Einfluss-

größen verändert werden. Dies sind insbesondere der Windenergieertrag, die Vergütungshöhe und 

der Veräußerungserlös. Eine Änderung der jährlichen Windenergieerträge wirkt sich auf die Höhe der 

Einnahmen und Erträge der Emittentin in der laufenden Betriebsphase aus und wird bei nachhaltiger 

Abweichung voraussichtlich auch den geplanten Veräußerungserlös beeinflussen. Die Höhe der För-

derung ist durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen der Förderung durch das EEG im Wesentli-
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chen durch den Zeitpunkt der Inbetriebnahme beeinflusst. Eine Unterbrechung der Stromproduktion 

würde zu Einnahmeausfällen führen. Änderungen des prognostizierten Erlöses wirken sich auf die 

Fähigkeit der Emittentin zur Vornahme von Ausschüttungen aus. Darüber hinaus können Abweichun-

gen der laufenden Betriebskosten von der Prognose zu einer Änderung der Ergebnisse bzw. Liquidi-

tätsüberschüsse der Emittentin führen. Änderungen dieser Art können dazu führen, dass die Emitten-

tin die prognosegemäßen Auszahlungen nicht leisten kann und ihre Verpflichtung zur Zinszahlung und 

Rückzahlung der Vermögensanlage nicht plangemäß erfüllen kann. 

Darüber hinaus beeinflussen auch die Windverhältnisse am Standort der Windenergieanlagen die Er-

träge und damit das Ergebnis der Emittentin maßgeblich. Der auf S. 55 f. kalkulierte Energieertrag 

(inkl. der Abschläge) beruht auf Gutachten und Ertragsprognosen. Diese geben den ausgewiesenen 

Betrag nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit wieder. Der Ertrag kann tatsächlich niedriger sein. 

Zudem geben die Gutachten und Prognosen langfristige Durchschnittserträge an. Tatsächlich 

schwankt das Windaufkommen von Jahr zu Jahr nicht unerheblich. Schwachwindjahre, also Jahre mit 

einem im langfristigen Mittel deutlich unterdurchschnittlichem Ertrag - auch mehrmals nacheinander - 

sind nicht auszuschließen. Ferner kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Umweltbedingungen 

am Standort der Windenergieanlagen nachträglich verschlechtern, etwa durch langfristige klimatische 

Veränderung oder durch die Abschattung durch weitere in der Umgebung errichtete Windenergieanla-

gen. Auch ist nicht auszuschließen, dass die im kalkulierten Ertrag bereits berücksichtigten Sicher-

heitsabschläge sich im Nachhinein als nicht ausreichend erweisen. Sollten sich daher die Windver-

hältnisse am Standort der Windenergieanlagen der Emittentin anders als geplant darstellen würde das 

Auswirkungen auf die geplanten Auszahlungen an die Emittentin und damit an die Anleger haben. 

Dies könnte dazu führen, dass die Emittentin die prognosegemäßen Auszahlungen nicht leisten kann 

und ihre Verpflichtung zur Zinszahlung und Rückzahlung der Vermögensanlage nicht plangemäß er-

füllen kann (es wird auf das Risikokapital verwiesen, Energieertrag, S. 33). 

Ferner ist das Investitionsvorhaben noch nicht fertiggestellt. Die Windenergieanlagen der Emittentin 

wurden noch nicht errichtet. Eine spätere Inbetriebnahme und damit ein späterer Beginn der Strom-

produktion würden spätere Einnahmen und aufgrund der Absenkung der Fördersätze nach dem EEG 

niedrigere Einspeiseerlöse nach sich ziehen. Eine Unterbrechung der Stromproduktion würde zu Ein-

nahmeausfällen führen. Die langfristigen Fremdmittel wurden noch nicht abgerufen. Das vorgesehene 

Kommanditkapital soll bis Ende Dezember 2017 vollständig eingeworben werden. Bis zur Einwerbung 

des Eigenkapitals wird dieser Betrag mittels Darlehen zwischenfinanziert. Auch besteht die Gefahr, 

dass allgemeine Verwerfungen auf den Kapitalmärkten zu schlechteren Finanzierungsbedingungen im 

Laufe der Finanzierungsphase führen. Auch eine Verzögerung bei der Platzierung und Einzahlung des 

Eigenkapitals kann dazu führen, dass der Eigenkapitalanteil in der Gesamtfinanzierung länger vorfi-

nanziert werden muss und dadurch höhere als die geplanten Zinsaufwendungen entstehen. Die ge-

planten Ergebnisse würden niedriger ausfallen und es würden sich geringere Ausschüttungen an die 

Anleger ergeben. Dies könnte dazu führen, dass die Emittentin die prognosegemäßen Auszahlungen 

nicht leisten kann und ihre Verpflichtung zur Zinszahlung und Rückzahlung der Vermögensanlage 

nicht planmäßig erfüllen kann (es wird auf das Risikokapital verwiesen, Einsatz von Fremdkapital, 

S. 35). 

 

Auswirkungen des frühestmöglichen ordentlichen Kündigungszeitpunkts des Anlegers zum 

31.12.2037  

Die Vollplatzierung der angebotenen Vermögensanlage innerhalb der Zeichnungsfrist ohne Widerruf 

der Beitrittserklärungen sowie die termingerechte und vollständige Einzahlung des geplanten Kom-

manditkapitals, stellen einen wichtigen Baustein der Gesamtfinanzierung des Investitionsvorhabens 

dar, da anderenfalls weitere Fremdmittel in Anspruch genommen werden müssten, was zu einer Ver-

änderung der gesamten Projektkonzeption führen würde. Die Vollplatzierung sowie der Eingang der 

Eigenmittel ist Bedingung für die prognostizierte Liquiditäts- und Rentabilitätsentwicklung der Emitten-

tin, damit die Verzinsung und Rückzahlung der Vermögensanlage erfolgen kann. Die Emittentin geht 

davon aus, dass bei Eintritt der Vollplatzierung innerhalb der Zeichnungsfrist sowie der Einwerbung 

des Eigenkapitals und bei Eintritt der wesentlichen Bedingungen und Grundlagen, die Anleger bis zum 

frühestmöglichen ordentlichen Kündigungszeitpunkt (6 Monate zum jeweiligen Kalenderjahresende, 
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frühestens jedoch zum 31.12.2037) ihre Einlage zuzüglich einer Verzinsung in Form der prognostizier-

ten Ausschüttungen erhalten. Es ist nicht auszuschließen, dass die Vollplatzierung sowie die Einwer-

bung des Eigenkapitals zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, und zur Kompensation des Liquiditäts-

engpasses weitere Fremdmittel aufgenommen werden müssen, was die prognostizierten Ausschüt-

tungen an den Anleger bis zum 31.12.2037 negativ beeinträchtigen könnte. Es ist zudem nicht auszu-

schließen, dass die Stromerträge niedriger als prognostiziert ausfallen oder höhere Aufwendungen 

entstehen, die die Fähigkeit der Emittentin zur Leistung von Ausschüttungen oder eines etwaigen Ab-

findungsguthabens beeinträchtigen. Auch eine Änderung der steuerlichen Bedingungen im Planungs-

zeitraum oder höhere Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen nach Ablauf der Zinsbindungsfrist 

als geplant, würden sich ebenfalls negativ auf die prognostizierten Ausschüttungen an die Anleger 

auswirken. Es kann zudem nicht ausgeschlossen werden, dass der Gesetzgeber das EEG nachträg-

lich ändert und insbesondere die Einspeiseförderung absenkt oder abschafft oder dem Betreiber von 

Windenergieanlagen zusätzliche Pflichten auferlegt. Eine Absenkung bzw. Abschaffung der Einspei-

seförderung würde sich ebenfalls negativ auf die prognostizierten Ausschüttungen des Anlegers bis 

zum frühestmöglichen ordentlichen Kündigungszeitpunkt auswirken.  

Eine seriöse Aussage über die Fähigkeit der Verzinsung und Rückzahlung über den 31.12.2037 hin-

aus kann an dieser Stelle jedoch nicht getroffen werden. Maßgeblich hierfür wäre eine Bestimmung 

des Restwerts der Windenergieanlagen. Faktoren die für eine Restwertbestimmung von Bedeutung 

sind, wären bspw. der Strompreis ab dem Jahr 2038, der nicht vorhersehbar ist, zumal nach der Ge-

setzeslage zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung eine EEG-Förderung lediglich für 20 Jahre zzgl. 

des Inbetriebnahmejahres gewährt wird, der technische Zustand der Windenergieanlagen und damit 

korrespondierend die Menge der Stromerzeugung und der daraus resultierende Stromerlös sowie die 

Rückbaukosten der Windenergieanlagen. Die voraussichtliche Nutzungsdauer von Windenergieanla-

gen beträgt mindestens 20 Jahre. Da es noch keine Erfahrungswerte bezüglich der tatsächlichen Nut-

zungsdauer dieser Windenergieanlagen gibt, kann aus heutiger Sicht auch keine verlässliche Schät-

zung eines Restwertes für gebrauchte Windenergieanlagen vorgenommen werden. Ferner sind die 

Rückbaukosten der Windenergieanlagen zu berücksichtigen. Die Emittentin rechnet mit Kosten für die 

Demontage und Entsorgung der Windenergieanlagen i.H.v. insgesamt EUR 300.000,-. Es ist nicht 

auszuschließen, dass sich der Rückbau als technisch komplizierter erweist oder die Entsorgung nur 

zu höheren Kosten möglich ist. Sollten die Kosten für die Demontage und Entsorgung der Windener-

gieanlagen höher ausfallen als kalkuliert oder aufgrund des technischen Zustands der Windenergiean-

lagen der Stromertrag und damit korrespondierend der Stromerlös niedriger ausfallen würde dies die 

Fähigkeit der Emittentin Zins- und Rückzahlungen vorzunehmen negativ beeinträchtigen. 

 

Sensitivitätsanalyse (Abweichungen von den Prognosen) 

Die Vereinnahmung der Rückflüsse bleibt naturgemäß von dem fluktuierenden Aufkommen der Ener-

giequellen abhängig. Prognosen können daher lediglich ein vager Indikator für die Werteentwicklung 

sein. Aussagen über künftige Entwicklungen unterliegen Annahmen, die zum Erstellungszeitpunkt der 

Prognosen plausibel sind und auf Erfahrungswerten beruhen. Sie können jedoch keine Garantie für 

deren Eintritt sein. Typisches Merkmal ist bei dieser Art langfristig ausgerichteter Beteiligungen der 

Umstand, dass es während der Laufzeit zu Abweichungen von den Kalkulationsprämissen kommt, die 

sich auf den Ertragswert auswirken können. 

Die voraussichtliche Stromproduktion wurde durch zwei Gutachten berechnet (zu den Einzelheiten 

siehe S. 55 f.). Abweichungen der Jahresproduktion von den Prognosen im langjährigen Mittel hätten 

deutliche Auswirkungen auf die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen zur Zinszahlung und 

Rückzahlung der Vermögensanlage nachzukommen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

sich Einflussfaktoren über die gewählte Bandbreite hinaus verändern und somit zu schlechteren oder 

besseren Ergebnissen führen. Bei der Änderung mehrerer Einflussfaktoren können sich diese im Er-

gebnis gegenseitig ausgleichen, aber auch kumulativ verstärken. In der nachfolgenden Übersicht sind 

die Auswirkungen einer Abweichung der Stromproduktion von der Prognose in 5% Schritten darge-

stellt. Die Änderung der Stromproduktion führt zur Veränderung bei den Einnahmen durch Stromver-

marktung und hat damit signifikante Auswirkungen auf die Ertragslage. 
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Die Prognoserechnungen unterstellen bestimmte Betriebskosten. Abweichungen bei diesen Annah-

men hätten Auswirkungen auf die Finanzlage und die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen 

zur Zinszahlung und Rückzahlung der Vermögensanlage nachzukommen. Es kann nicht ausge-

schlossen werden, dass sich etwaige Betriebskosten verändern und somit diese tatsächlich höher 

oder niedriger ausfallen. Sollten sich mehrere Kostenfaktoren im Bereich der Betriebskosten ändern, 

können sich diese im Ergebnis gegenseitig ausgleichen, aber auch kumulativ verstärken. In der nach-

folgenden Übersicht sind die Auswirkungen einer Abweichung der Betriebskosten auf die Gesamtaus-

schüttung von der Prognose in 5% Schritten dargestellt. Die Änderung der Betriebskosten führt zur 

Veränderung der Summe bei den Ausgaben und hat damit signifikante Auswirkungen auf die Finanz-

lage. 
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Wesentliche Risiken der Beteiligung 

Allgemeine Hinweise

Bei dem vorliegenden Beteiligungsangebot an 

der Bürgerwindenergie Birkach GmbH & Co. 

KG handelt es sich um eine unternehmerische 

Beteiligung und langfristige Kapitalanlage, die 

mit verschiedenen Risiken verbunden ist. Das 

wirtschaftliche Ergebnis hängt von einer Viel-

zahl technischer, rechtlicher, steuerlicher und 

anderer Bedingungen sowie von Umweltein-

flüssen ab. Diese sind nicht oder nur be-

schränkt vorhersehbar. Eine Abweichung von 

den zugrunde gelegten Annahmen und Prog-

nosen ist möglich. Dies kann die Wirtschaft-

lichkeit des Projekts negativ beeinflussen. Es 

werden deswegen seitens der Anbieterin und 

der Emittentin keine festen Erträge verspro-

chen. Garantien hinsichtlich einer angemesse-

nen Verzinsung des eingesetzten Kapitals 

bzw. für dessen Rückzahlung sowie für das 

Eintreten prognostizierter Ergebnisse existie-

ren nicht.  

Das Beteiligungsangebot richtet sich dement-

sprechend nur an solche Personen, die unter-

nehmerische Risiken eingehen wollen, ohne 

dabei kurz- oder mittelfristig über das einge-

setzte Kapital verfügen zu müssen. Die Beteili-

gung eignet sich nicht für Anleger, die nach ei-

ner mündelsicheren oder festverzinslichen Ka-

pitalanlage suchen. Die Beteiligung des Anle-

gers sollte seinen wirtschaftlichen Verhältnis-

sen entsprechen. Die Einlage sollte keinen 

wesentlichen Teil seines Vermögens ausma-

chen. 

Im Folgenden werden die wesentlichen tat-

sächlichen und rechtlichen Risiken im Zusam-

menhang mit der angebotenen Vermögensan-

lage dargestellt, die zum Zeitpunkt der Pros-

pektaufstellung bekannt sind. Der Anleger soll-

te diese vor dem Hintergrund der übrigen An-

gaben in diesem Verkaufsprospekt aufmerk-

sam lesen und bei seiner Entscheidung be-

rücksichtigen. Die Reihenfolge der aufgeführ-

ten Risiken lässt keinen Rückschluss auf mög-

liche Eintrittswahrscheinlichkeiten oder das 

Ausmaß einer potentiellen Beeinträchtigung 

zu.  

Der Eintritt einzelner oder das kumulative Zu-

sammenwirken verschiedener Risiken können 

die geplanten Betriebsergebnisse der Emitten-

tin negativ beeinflussen. Dadurch können sich 

prognostizierte Ausschüttungen an die Anleger 

reduzieren oder ausfallen und für den Anleger 

bis hin zu einem Teil- oder Totalverlust der 

Einlage führen.  

Zusätzliche Risiken können sich aus der indi-

viduellen Situation des Anlegers ergeben. Der 

Anleger sollte alle Risiken unter Berücksichti-

gung seiner persönlichen wirtschaftlichen Ver-

hältnisse und seiner Einkommens- und Ver-

mögenssituation eingehend prüfen und gege-

benenfalls individuellen fachlichen Rat einho-

len. 
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Maximalrisiko 

Es ist nicht auszuschließen, dass der Anleger 

im Hinblick auf sein eingesetztes Kapital einen 

Totalverlust erleidet. Über den Totalverlust hin-

aus besteht das Risiko der Gefährdung des 

sonstigen Vermögens des Anlegers. Das Ma-

ximalrisiko ist die Privatinsolvenz des Anlegers.  

Eine solche über den Totalverlust hinausge-

hende Gefährdung des sonstigen Vermögens 

bis hin zur Privatinsolvenz kann sich im Falle 

einer Fremdfinanzierung durch den Anleger er-

geben, wenn der Anleger nicht in der Lage ist, 

die sich aus der Fremdfinanzierung ergeben-

den Verbindlichkeiten (Zinsen und Kosten) un-

abhängig von der Entwicklung der Vermögens-

anlage zu bedienen, sowie dann, wenn der An-

leger zur Zahlung von Steuern und Zinsen auf 

Steuern und höheren als erwarteten Sozialver-

sicherungsbeiträgen verpflichtet ist, aber keine 

entsprechenden Ausschüttungen oder Steuer-

erstattungen von der Gesellschaft erhalten hat. 

Außerdem kann eine über den Totalverlust hin-

ausgehende Gefährdung des sonstigen Ver-

mögens bis hin zur Privatinsolvenz eintreten, 

wenn es zu einem Wiederaufleben der Haftung 

kommt, soweit durch Ausschüttungen das Kapi-

tal des Anlegers unter den Betrag der geleiste-

ten Einlage herabgemindert wird oder Auszah-

lungen erfolgten, obwohl die Vermögens- und 

Finanzlage der Emittentin dies nicht zulässt 

und die Auszahlungen nicht durch einen voll-

wertigen Gegenleistungs- oder Rückgewähran-

spruch gegen den Gesellschafter gedeckt sind 

und diese aus seinem sonstigen Vermögen zu-

rückgezahlt werden müssen. Eine über den To-

talverlust hinausgehende Gefährdung des 

sonstigen Vermögens bis hin zur Privatinsol-

venz kann ferner im Falle der Nachhaftung ein-

treten, wenn die Emittentin aufgelöst wird. Soll-

te die Emittentin als Investmentvermögen im 

Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches qualifi-

ziert werden und die Bundesanstalt für Finanz-

dienstleistungsaufsicht die Rückabwicklung der 

Geschäfte der Emittentin anordnen, hat der An-

leger bereits erhaltene Ausschüttungen zurück 

zu gewähren, die gegebenenfalls aus seinem 

sonstigen Vermögen zurückgezahlt werden 

müssen. Dies kann zur Privatinsolvenz des An-

legers führen.  

Prognose- und anlagegefährdende     

Risiken 

Definition 

Prognosegefährdende Risiken sind solche Ri-

siken, die zu niedrigeren Betriebsergebnissen 

der Emittentin und einer Reduzierung der Aus-

schüttungen an die Anleger führen können. 

Anlagegefährdende Risiken sind solche, die zu 

einem Teil- oder Totalverlust der Einlage füh-

ren können.  

Realisierungsrisiko 

Die Errichtungs- und Betriebsgenehmigung 

nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz für 

die zwei Windenergieanlagen (WEA) des Typs 

Vestas V126 ï 3,3 MW wurde nach § 4 BIm-

SchG durch das zuständige Landratsamt Er-

langen-Höchstadt mit Bescheid vom 

19.12.2016 erteilt. Es besteht das Risiko, dass 

die Genehmigung oder die Änderungsgeneh-

migung aufgrund behördlicher Entscheidungen 

oder gerichtlicher Entscheidungen auf Grund 

von Rechtsbehelfen Dritter hin vorübergehend 

nicht vollziehbar ist und/oder aufgehoben wird. 

Die Realisierung und/oder der Betrieb des Pro-

jektes können sich aus diesem Grund oder aus 

anderen, derzeit noch nicht vorhersehbaren, 

Gründen verzögern oder unmöglich werden. In 

diesem Fall besteht das Risiko, dass bereits an 

Vertragspartner geleistete Zahlungen nicht 

oder nicht mehr vollständig zurückgefordert 

werden können.  

Wird der Betrieb der Emittentin in einem sol-

chen Fall weitergeführt, kann die Ertragslage 

der Emittentin beeinträchtigt werden. Dadurch 

kann sich die Höhe der prognostizierten Aus-

schüttungen an die Anleger reduzieren oder 

ausfallen und für den Anleger bis hin zu einem 

Teil- oder Totalverlust der Einlage führen. 

Beschließen die Anleger in einem solchen Fall 

hingegen die Auflösung der Gesellschaft, be-

steht das Risiko, dass das einbezahlte Beteili-

gungskapital nicht vollständig oder überhaupt 

nicht zurückerstattet werden kann. Dies kann 

für den Anleger zu einem Teil- oder Totalver-

lust der Einlage führen. 

Inbetriebnahme- und Abnahmezeitpunkt 

Der Fertigstellungs- bzw. Inbetriebnahmezeit-

punkt des Windparks (also der Windenergiean-

lagen und der dazugehörigen Infrastruktur) 

sowie der Zeitpunkt der Abnahme, der den 

Prognoserechnungen zugrunde liegt, beruht 
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auf dem gegenwärtigen Planungsstand und 

dem zwischen Anlagenhersteller, Generalun-

ternehmer und Emittentin anvisierten Liefer-

termin für die Anlagen. Es besteht das Risiko, 

dass die Windenergieanlagen später als ge-

plant in Betrieb genommen werden können, 

beispielsweise aufgrund von schlechten Witte-

rungsverhältnissen während der Bauphase, 

verspäteter Lieferungen der Anlagen oder 

Komponenten, Bauleitungs- oder Planungsfeh-

lern, behördlicher oder gerichtlicher Entschei-

dungen oder höherer Gewalt. Verspätungen 

können auch von der Emittentin verursacht 

werden, etwa wenn die Emittentin Zahlungen 

oder Bürgschaften verspätet leistet und sich 

die vom Generalunternehmer zugesicherten 

Termine dadurch verschieben. 

Eine verspätete Inbetriebnahme führt zu späte-

ren und geringeren Umsätzen bei der Emitten-

tin. Sollte es zu einer zeitlichen Verzögerung 

der Inbetriebnahme der Windenergieanlagen 

über den 25.08.2017 hinaus kommen, wird 

sich darüber hinaus die Einspeiseförderung für 

den Prognosezeitraum vermindern. Zudem 

sind Windenergieanlagen zwischen Inbetrieb-

nahme und Abnahme aufgrund von Einstel-

lungsarbeiten und Mängelbeseitigungen mitun-

ter nur beschränkt technisch verfügbar. Verzö-

gert sich deshalb die Abnahme, so kann auch 

dies zu Einnahmeausfällen bei der Emittentin 

führen, insbesondere da die Verfügbarkeitsga-

rantie aus dem mit dem Anlagenhersteller ab-

zuschließenden Wartungsvertrag erst mit Ab-

nahme der Anlagen greift. 

Der Eintritt eines oder mehrerer der aufgezähl-

ten Risiken kann die Betriebsergebnisse der 

Emittentin negativ beeinflussen. Dadurch kön-

nen sich prognostizierte Ausschüttungen an 

die Anleger reduzieren und für den Anleger bis 

hin zu einem Teilverlust der Einlage führen. 

Investitionskosten 

Es besteht das Risiko, dass die in den Kalkula-

tionen enthaltenen Ansätze für die Investiti-

onskosten überschritten werden, beispielswei-

se aufgrund falscher Kostenannahmen oder 

aufgrund nicht berücksichtigtem Zusatzbedarf 

oder unvorhergesehenen Ereignissen. In die-

sem Fall kann sich die Wirtschaftlichkeit des 

Betriebs der Windenergieanlagen verschlech-

tern. Dadurch können sich prognostizierte 

Ausschüttungen an die Anleger reduzieren und 

für den Anleger bis hin zu einem Teilverlust der 

Einlage führen. 

Betriebskosten 

Die in den Prognoserechnungen angesetzten 

Betriebskosten sind nicht für die gesamte 

Laufzeit und teilweise überhaupt noch nicht 

vertraglich fixiert. Es besteht das Risiko, dass 

diese Kostenansätze überschritten werden, 

beispielsweise aufgrund falscher Kostenan-

nahmen, nicht berücksichtigtem Zusatzbedarf, 

unvorhergesehen Ereignissen, Inflation oder 

sonstigen Kostensteigerungen. Das kann die 

Betriebsergebnisse der Emittentin negativ be-

einflussen. Dadurch können sich prognostizier-

te Ausschüttungen an die Anleger reduzieren 

und für den Anleger bis hin zu einem Teilver-

lust der Einlage führen. 

Reparatur, Wartung und Instandhaltung 

Es besteht das Risiko, dass bestimmte Repa-

ratur- und Instandhaltungsmaßnahmen in dem 

von der Emittentin mit dem Windenergieanla-

genhersteller abgeschlossenen Wartungsver-

trag aufgrund von Ausschlussklauseln im Ver-

trag nicht erfasst sind und gesondert beauf-

tragt werden müssen.  

Der Wartungsvertrag mit dem Windenergiean-

lagenhersteller enthält eine indexierte Preis-

gleitklausel, die zu Kostensteigerungen über 

den kalkulierten Umfang hinaus während der 

vereinbarten Vertragslaufzeit führen kann. 

Darüber hinaus ist es möglich, dass nach Ab-

lauf der Vertragslaufzeit ein Folgevertrag nur 

zu höheren als den kalkulierten Kosten abge-

schlossen werden kann. Es besteht auch das 

Risiko, dass der mit der Wartung beauftragte 

Anlagenhersteller während der Vertragslaufzeit 

ausfällt und Ersatz nur zu höheren Kosten be-

schafft werden kann.  

Wenn die Windenergieanlagen aufgrund eines 

Defekts ausfallen, können sie keinen Strom 

produzieren. Der Windenergieanlagenherstel-

ler gewährt im Vollwartungsvertrag eine garan-

tierte technische Mindestverfügbarkeit für alle 

Windenergieanlagen im Windpark  Birkach. 

Der Ersatz des Ausfalls wegen fehlender Ver-

fügbarkeit der Windenergieanlage ist jedoch 

von Bedingungen abhängig und auf einen 

Höchstbetrag begrenzt. Es besteht das Risiko, 

dass Verfügbarkeitsausfälle nicht erstattet 

werden, weil Bedingungen nicht vorliegen oder 

der Höchstbetrag für den Ersatz eines Ein-
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nahmeausfalls wegen fehlender technischer 

Anlagenverfügbarkeit überschritten wird.  

Der Eintritt eines oder mehrerer der aufgezähl-

ten Risiken kann die geplanten Betriebsergeb-

nisse der Emittentin negativ beeinflussen. 

Dadurch können sich prognostizierte Aus-

schüttungen an die Anleger reduzieren oder 

ausfallen und für den Anleger bis hin zu einem 

Teil- oder Totalverlust der Einlage führen. 

Gewährleistung 

Es besteht das Risiko, dass Mängel an den 

Windenergieanlagen oder der Infrastruktur 

nicht oder erst nach der Abnahme oder nach 

Ablauf der jeweiligen Gewährleistungsfrist er-

kannt werden. Gewährleistungsansprüche der 

Emittentin können deswegen nicht oder nicht 

rechtzeitig geltend gemacht werden. Möglich 

ist auch, dass Gewährleistungsansprüche ge-

richtlich eingefordert werden müssen oder 

nicht oder nur verspätet durchsetzbar sind. 

Dies kann zu höheren Kosten und verminder-

ten Einnahmen der Emittentin führen, wodurch 

das Betriebsergebnis der Emittentin negativ 

beeinflusst würde. Dadurch können sich prog-

nostizierte Ausschüttungen an die Anleger re-

duzieren oder ausfallen und für den Anleger 

bis hin zu einem Teil- oder Totalverlust der 

Einlage führen. 

Auflagen und Betriebsbeschränkungen 

Auflagen sind im Genehmigungsbescheid be-

reits vorbehalten, insbesondere ist ein zweijäh-

riges bioakustisches Gondelmonitoring ver-

bunden mit temporären Abschaltungen der 

Windenergieanlagen durchzuführen, soweit die 

vorgegebenen Parameter in den vorgegeben 

Jahreszeiten vorliegen. Es ist nicht auszu-

schließen, dass Behörden ï auch auf Einwen-

dungen Dritter hin ï nachträglich Auflagen, 

Anordnungen oder Beschränkungen in Bezug 

auf den Betrieb der Windenergieanlagen erlas-

sen.  

Auflagen können insbesondere zu vorüberge-

henden oder dauerhaften Betriebseinschrän-

kungen oder Abschaltungen und zu nicht kal-

kulierten Aufwendungen führen.  

Wenn die Emittentin gegen die Genehmigung 

zum Betrieb der Windenergieanlagen verstößt, 

besteht das Risiko, dass sie mit einem Buß-

geld oder einer Betriebsuntersagung belegt 

wird.  

Der Verstoß gegen die vorgenannte Auflage 

oder nachträgliche Auflagen, Anordnungen 

oder Beschränkungen seitens der Behörden 

können die Betriebsergebnisse der Emittentin 

negativ beeinflussen. Dadurch können sich 

prognostizierte Ausschüttungen an die Anleger 

reduzieren oder ausfallen und für den Anleger 

bis hin zu einem Teil- oder Totalverlust der 

Einlage führen. 

Technische Risiken 

Bei den Windenergieanlagen und ihren Kom-

ponenten sowie der Infrastruktur können tech-

nischer Verschleiß, Materialermüdung, tech-

nisch bedingte Minderleistungen oder andere 

technische Probleme nicht ausgeschlossen 

werden. Insbesondere ist es möglich, dass die 

angegebene technische Verfügbarkeit, die 

Leistungskennlinie oder andere Leistungsda-

ten der Windenergieanlagen nicht erreicht 

werden. Wenn Ertragsausfälle und Kosten in 

diesen Fällen nicht durch Gewährleistungsan-

sprüche, einen Wartungsvertrag, Versicherun-

gen oder Garantien ausgeglichen werden, 

können die geplanten Betriebsergebnisse der 

Emittentin negativ beeinflusst werden. Dadurch 

können sich prognostizierte Ausschüttungen 

an die Anleger reduzieren oder ausfallen und 

für den Anleger bis hin zu einem Teil- oder To-

talverlust der Einlage führen. 

Lebensdauer der Windenergieanlagen 

Die Emittentin geht von einer Nutzungsdauer 

der Windenergieanlagen von mindestens 20 

Jahren aus. Dabei unterliegen die Windener-

gieanlagen hohen wechselnden Belastungen. 

Sollten die Windenergieanlagen oder wichtige 

Einzelkomponenten die angestrebte Lebens-

dauer nicht erreichen und nicht ausgetauscht 

werden, können prognostizierte Umsätze nicht 

erzielt werden. Das kann die Betriebsergebnis-

se der Emittentin negativ beeinflussen. 

Dadurch können sich prognostizierte Aus-

schüttungen an die Anleger reduzieren und für 

den Anleger bis hin zu einem Teilverlust der 

Einlage führen. 

Rückbaukosten 

Die Kosten für die Demontage und Entsorgung 

der Anlagen können den kalkulierten und in die 

Rückbaurücklage eingestellten Betrag über-

steigen, beispielsweise wenn sich der Rückbau 

als technisch komplizierter erweist oder die 

Entsorgung nur zu höheren Kosten möglich ist. 

Das kann die Betriebsergebnisse der Emitten-



Verkaufsprospekt   Bürgerwindenergie Birkach GmbH & Co. KG ƅ 32 

tin negativ beeinflussen. Dadurch können sich 

prognostizierte Ausschüttungen an die Anleger 

reduzieren und für den Anleger bis hin zu ei-

nem Teilverlust der Einlage führen. 

Angaben Dritter 

Die in diesem Verkaufsprospekt getätigten An-

gaben und Prognosen beruhen teilweise auf 

Angaben Dritter (z.B. Windenergieanlagenher-

steller, Gutachter, technische Berater, Rechts-

berater oder Steuerberater). Es besteht das 

Risiko, dass diese Angaben unrichtig, unvoll-

ständig oder irreführend sind. Bei diesen An-

gaben handelt es sich ferner z.T. um subjekti-

ve Einschätzungen der jeweiligen Personen. 

Die zukünftige Entwicklung kann deshalb von 

diesen Angaben abweichen. Das kann die Be-

triebsergebnisse der Emittentin negativ beein-

flussen. Dadurch können sich prognostizierte 

Ausschüttungen an die Anleger reduzieren 

oder ausfallen und für den Anleger bis hin zu 

einem Teil- oder Totalverlust der Einlage füh-

ren. 

Diversifikationsrisiko 

Die Emittentin investiert ausschließlich in zwei 

Windenergieanlagen des Typs V126 ï 3,3 MW 

sowie die damit verbundene Infrastruktur und 

damit nur in eine Anlageklasse an einem 

Standort. Eine Diversifizierung der damit ver-

bundenen standort- und anlagebedingten Risi-

ken der Vermögensanlage nicht statt. Durch 

diese Konzentration in eine bestimmte Anlage-

klasse und einen bestimmten Markt besteht 

das Risiko, dass die wirtschaftliche Entwick-

lung der Emittentin von der Entwicklung des 

Vermögensgegenstandes dieser Anlageklasse 

bzw. dieses bestimmten Marktes besonders 

stark abhängig ist.  

Dies bedeutet, dass bei der Verwirklichung 

spezifischer Risiken in Bezug auf die Wind-

energieanlagen diese nicht durch Investitionen 

auf einem anderen Markt oder in einer anderen 

Anlageklasse ausgeglichen werden können. 

Das kann die Betriebsergebnisse der Emitten-

tin negativ beeinflussen. Dadurch können sich 

prognostizierte Ausschüttungen an die Anleger 

reduzieren oder ausfallen und für den Anleger 

bis hin zu einem Teil- oder Totalverlust der 

Einlage führen. 

Höhe der Einspeiseförderung 

Die kalkulierten Erlöse aus dem Verkauf von 

elektrischer Energie basieren auf den Förders-

ätzen nach dem Gesetz zur Einführung von 

Ausschreibungen für Strom aus erneuerbaren 

Energien und zu weiteren Änderungen des 

Rechts der erneuerbaren Energien in der Fas-

sung vom 22.12.2016 (EEG 2017) für Wind-

energieanlagen an Land, die bis zum 

25.08.2017 in Betrieb genommen werden. Die 

Fördersätze sind niedriger, wenn die Wind-

energieanlagen später als zum 30.09.2017 in 

Betrieb genommen werden.  

Erfolgt die Inbetriebnahme der Windenergiean-

lagen nach dem 31.12.2018 so gilt das einstu-

fige Referenzertragsmodell im Ausschrei-

bungssystem.   

Zur Reduzierung oder dem vollständigen ent-

fallen der Förderung nach dem EEG kann es 

kommen, wenn die Emittentin gegenwärtige 

oder künftige technische oder betriebliche Vor-

gaben des EEG nicht fristgerecht erfüllt. 

Aufgrund der erfahrungsgemäß niedrigeren 

Referenzerträge in Süddeutschland wird eine 

Förderung nach dem EEG über 20 Jahre 

prognostiziert. Es ist allerding nicht auszu-

schließen, dass die prognostizierte erhöhte 

Förderung nach dem EEG nicht über die volle 

Dauer von 20 Jahren geleistet wird. Dies wäre 

dann der Fall, wenn die Windenergieanlagen in 

den ersten fünf Betriebsjahren im Verhältnis 

zum sog. Referenzertrag einen höheren Ertrag 

liefern als kalkuliert. In diesem Fall ist es mög-

lich, dass sich die Vergütung nach dem EEG 

bereits vor Ablauf von 20 Betriebsjahren auf 

eine Grundvergütung (bei Inbetriebnahme im 

dritten Quartal 2017 voraussichtlich: 4,66 

ct/kWh) reduziert.  

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

der Gesetzgeber das EEG ï auch mit Wirkung 

für bereits genehmigte und/oder in Betrieb be-

findliche Windenergieanlagen ï nachträglich 

ändert und insbesondere der Einspeiseförde-

rung absenkt oder abschafft oder dem Betrei-

ber von Windenergieanlagen zusätzliche 

Pflichten auferlegt. Dies kann zu geringeren 

Einspeiseerlösen oder höheren Kosten führen. 

Der Eintritt eines oder mehrerer der genannten 

Risiken kann die Ertragslage der Emittentin 

negativ beeinflussen. Dadurch können sich 

prognostizierte Ausschüttungen an die Anleger 

reduzieren oder ausfallen und für den Anleger 

bis hin zu einem Teil- oder Totalverlust der 

Einlage führen. 
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Risiken der Direktvermarktung 

Die Emittentin hat die Kosten der Direktver-

marktung des erzeugten Stroms zu tragen. Es 

besteht das Risiko, dass die hierfür anfallen-

den Kosten höher ausfallen als kalkuliert oder 

niedrigere Vermarktungserlöse erzielt werden, 

als angenommen. Dadurch können sich prog-

nostizierte Ausschüttungen an die Anleger re-

duzieren und für den Anleger bis hin zu einem 

Teilverlust der Einlage führen. 

Absenkung der Vergütung bei negativen 
Marktpreisen 

Nach § 51 EEG 2017 (§ 24 EEG 2014) entfällt 

die Förderung für den Zeitraum, in dem der 

Börsenstrompreis für Stundenkontrakte an 

mindestens sechs aufeinanderfolgenden Stun-

den negativ ist, vollständig. Es besteht das Ri-

siko, dass negative Strompreise auftreten und 

die Förderung nach dem EEG deswegen ent-

fällt. Dadurch können sich prognostizierte Aus-

schüttungen an die Anleger reduzieren und für 

den Anleger bis hin zu einem Teilverlust der 

Einlage führen. 

Stromeinspeisung 

Es ist nicht auszuschließen, dass nicht der ge-

samte von den Windenergieanlagen erzeugba-

re Strom tatsächlich in das Stromnetz des 

Netzbetreibers eingespeist werden kann und 

vergütet wird. Beispielsweise bei Netzengpäs-

sen kann der Netzbetreiber die Windenergie-

anlagen regulieren und die Stromerzeugung 

reduzieren. Der Anlagenbetreiber erhält hierfür 

abhängig vom Grund der Regulierung keine 

oder keine vollständige Entschädigung.  

Weitere Risiken im Hinblick auf die Stromein-

speisung sind Störungen, Reparaturen oder 

Um- bzw. Ausbaumaßnahmen am Stromnetz. 

Da die Netzanschlussbedingungen der Netz-

betreiber weitreichende Haftungsbeschrän-

kungen enthalten, besteht das Risiko, dass 

dadurch hervorgerufene Einspeiseausfälle 

nicht ersetzt werden.  

Auch können Störungen im Umspannwerk auf-

treten und eine Einspeisung des Stroms un-

möglich machen. 

Es besteht ferner das Risiko, dass technisch 

bedingte Leitungsverluste aus der Durchleitung 

der erzeugten elektrischen Energie bis zum 

Einspeisepunkt höher ausfallen als kalkuliert.  

Der Eintritt eines oder mehrerer der aufgezähl-

ten Risiken kann die Ertragslage der Emittentin 

negativ beeinflussen. Dadurch können sich 

prognostizierte Ausschüttungen an die Anleger 

reduzieren und für den Anleger bis hin zu ei-

nem Teilverlust der Einlage führen. 

Abrechnung der eingespeisten Energie 

Es besteht das Risiko, dass es bei der Ab-

rechnung und Auszahlung der Einspeiseerlöse 

durch den Netzbetreiber oder einen anderen 

Stromabnehmer zu Verzögerungen kommt. 

Dies würde die Liquiditätslage der Emittentin 

beeinträchtigen. Auch die Insolvenz eines 

Netzbetreibers oder anderen Stromabnehmers 

kann nicht ausgeschlossen werden. Das kann 

die Betriebsergebnisse der Emittentin negativ 

beeinflussen. Dadurch können sich prognosti-

zierte Ausschüttungen an die Anleger reduzie-

ren oder ausfallen und für den Anleger bis hin 

zu einem Teil- oder Totalverlust der Einlage 

führen. 

Energieertrag 

Es besteht das Risiko, dass mit dem Betrieb 

der Windenergieanlagen weniger Energie er-

zeugt wird, als für die Kalkulation angenom-

men. Der kalkulierte Energieertrag beruht auf 

Gutachten und Ertragsprognosen. Diese ge-

ben den ausgewiesenen Ertrag nur mit einer 

bestimmten Wahrscheinlichkeit wieder. Der Er-

trag kann tatsächlich niedriger sein. Die Gut-

achten und Prognosen können aufgrund fal-

scher Annahmen oder falscher Berechnungen 

auch unrichtig sein.  

Die Gutachten und Prognosen geben langfris-

tige Durchschnittserträge an. Tatsächlich 

schwankt das Windaufkommen von Jahr zu 

Jahr nicht unerheblich. Schwachwindjahre, al-

so Jahre mit einem im langfristigen Mittel deut-

lich unterdurchschnittlichem Ertrag ï auch 

mehrmals nacheinander ï sind nicht auszu-

schließen. Mehrere Schwachwindjahre nach-

einander können die Liquidität der Emittentin 

nachteilig beeinflussen.  

Ferner kann nicht ausgeschlossen werden, 

dass sich Umweltbedingungen am Standort 

der Windenergieanlagen nachträglich ver-

schlechtern, etwa durch langfristige klimatische 

Veränderungen oder durch die Abschattung 

durch weitere in der Umgebung errichtete 

Windenergieanlagen.  

Sollten sich die Sicherheitsabschläge auf die 

Ertragsprognosen als nicht ausreichend her-

ausstellen, kann der Eintritt eines oder mehre-



Verkaufsprospekt   Bürgerwindenergie Birkach GmbH & Co. KG ƅ 34 

rer der vorgenannten Risiken die Betriebser-

gebnisse der Emittentin negativ beeinflussen. 

Dadurch können sich prognostizierte Aus-

schüttungen an die Anleger reduzieren oder 

ausfallen und für die Anleger bis hin zu einem 

Teil- oder Totalverlust der Einlage führen. 

Klimatische Risiken 

Ungünstige Witterungsbedingungen und klima-

tische Einflüsse können die Errichtung oder 

den Betrieb des Windparks in vielfältiger Weise 

beeinträchtigen. So können ungünstige Witte-

rungsbedingungen in der Errichtungsphase zu 

einer verzögerten Inbetriebnahme führen. 

Während des Betriebs können witterungsbe-

dingte Einflüsse zu unvorhergesehenen Schä-

den an den Anlagen und Stillstandzeiten füh-

ren. Das kann die Betriebsergebnisse der 

Emittentin negativ beeinflussen. Dadurch kön-

nen sich prognostizierte Ausschüttungen an 

die Anleger reduzieren oder ausfallen und für 

den Anleger bis hin zu einem Teil- oder Total-

verlust der Einlage führen. 

Vertragsrisiken 

Die Emittentin schließt zur Errichtung und zum 

Betrieb des Windparks eine Vielzahl von Ver-

trägen ab und geht damit Vertragsrisiken ein. 

Insbesondere besteht das Risiko, dass ein 

Vertragspartner während der Vertragslaufzeit 

in Insolvenz fällt oder seine Leistungen aus 

anderen Gründen nicht oder nicht vollständig 

erbringt. Dies kann zu Mehrkosten führen, et-

wa weil die Emittentin Ersatzverträge zu 

schlechteren Konditionen abschließen muss 

oder bereits an den Vertragspartner geleistete 

Zahlungen nicht mehr zurückgezahlt werden. 

Auch besteht das Risiko, dass in der Insolvenz 

eines Vertragspartners notwendige Ersatzteile 

nicht mehr beschafft werden können oder Ga-

rantie- oder Schadensersatzversprechen nicht 

erfüllt werden. In der Insolvenz eines von der 

Emittentin beauftragten Direktvermarkters be-

steht das Risiko, dass Vergütungsansprüche 

der Emittentin nicht erfüllt werden können.  

Ferner besteht das Risiko, dass Vertrags-

partner Leistungen nicht rechtzeitig oder man-

gelhaft erbringen. Dies kann zu Zeitverlusten 

und zusätzlichen Kosten für die Emittentin füh-

ren.  

Es ist ferner möglich, dass die von der Emit-

tentin abgeschlossenen Verträge Haftungsbe-

schränkungen und Verjährungsverkürzungen 

des jeweiligen Vertragspartners enthalten. 

Diese können dazu führen, dass die jeweiligen 

Vertragspartner für mangelhafte Leistungen 

oder Schäden nicht einstehen müssen. Dies 

kann für die Emittentin nicht vorhergesehene 

Mehrkosten verursachen.  

Daneben können Verträge fehlerhaft sein oder 

Lücken enthalten. Es ist auch nicht auszu-

schließen, dass sie vom Vertragspartner wider-

rufen, angefochten, ordentlich oder außeror-

dentlich gekündigt oder in sonstiger Weise be-

endet werden und rückabgewickelt werden 

müssen. Auch dies kann zu Mehrkosten für die 

Emittentin führen.  

Der Fall der vorzeitigen Beendigung der Nut-

zungsverträge für die Standorte würde zum 

frühzeitigen Rückbau der Windkraftanlagen 

führen, wodurch diese nicht mehr betrieben 

werden können. 

Der Eintritt eines oder mehrerer dieser Risiken 

kann die Ertragslage der Emittentin negativ 

beeinflussen. Dadurch können sich prognosti-

zierte Ausschüttungen an die Anleger reduzie-

ren oder ausfallen und für den Anleger bis hin 

zu einem Teil- oder Totalverlust der Einlage 

führen. 

Rechtsstreitigkeiten 

Bei Streitigkeiten der Emittentin mit Vertrags-

partnern oder Gesellschaftern über die Ausle-

gung bestehender oder zukünftig noch abzu-

schließender Vereinbarungen oder bei ande-

ren Rechtsfragen kann eine gerichtliche Klä-

rung erforderlich werden. Dies kann zu Zeitver-

lusten und unvorhergesehenen Kosten führen 

und beinhaltet das Risiko des Unterliegens. 

Selbst im Falle des Obsiegens in einem 

Rechtsstreit könnte der in Anspruch genom-

mene Vertragspartner über die Zeit zahlungs-

unfähig geworden sein, so das gerichtlich fest-

gestellte Ansprüche nicht durchgesetzt werden 

können. Das könnte die Betriebsergebnisse 

der Emittentin negativ beeinflussen. Dadurch 

können sich prognostizierte Ausschüttungen 

an die Anleger reduzieren und für den Anleger 

bis hin zu einem Teilverlust der Einlage führen. 

Versicherungsrisiken 

Es werden verschiedene Versicherungen hin-

sichtlich der Windenergieanlagen und der Inf-

rastruktur abgeschlossen. Einzelne Risiken 

sind jedoch nicht versicherbar und werden 

deswegen nicht von Versicherungen abge-
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deckt. Es kann ferner nicht ausgeschlossen 

werden, dass der Versicherungsschutz nicht 

ausreichend ist oder versagt wird oder die Ver-

sicherungsdeckung einer Selbstbeteiligung 

durch die Emittentin unterliegt. 

Im Falle eines nicht durch eine Versicherung 

abgedeckten Schadens kann das Betriebser-

gebnis der Emittentin negativ beeinflusst wer-

den. Dadurch können sich prognostizierte 

Ausschüttungen an die Anleger reduzieren 

oder ausfallen und für den Anleger bis hin zu 

einem Teil- oder Totalverlust der Einlage füh-

ren. 

Die meisten Versicherungen wurden noch 

nicht abgeschlossen. Es besteht deswegen 

das Risiko, dass Kosten und Prämien für Ver-

sicherungen über die prognostizierten Beträge 

hinausgehen. Ferner können Versicherungs-

prämien während der Laufzeit der Vermögens-

anlage über das kalkulierte Maß hinaus stei-

gen, beispielsweise aufgrund mehrfach aufge-

tretener Versicherungsfälle. Auch können An-

schlussverträge nach Auslaufen einer Versi-

cherung teurer sein als kalkuliert. Das kann 

das Betriebsergebnis der Emittentin negativ 

beeinflussen. Dadurch können sich prognosti-

zierte Ausschüttungen an die Anleger reduzie-

ren und für den Anleger bis hin zu einem Teil-

verlust der Einlage führen. 

Höhere Gewalt 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

außergewöhnliche Ereignisse wie Erdbeben 

Kriegsereignisse, Terrorismus, Flugzeugab-

stürze, Umweltkatastrophen oder sonstige Er-

eignisse höherer Gewalt auftreten und die 

Windenergieanlagen und die Infrastruktur be-

treffen. Auch menschliche Eingriffe wie Vanda-

lismus oder Diebstahl können nicht ausge-

schlossen werden. Jedes dieser Ereignisse 

kann zu Kosten und Einnahmeausfällen führen 

und dadurch das Betriebsergebnis der Emit-

tentin negativ beeinflussen. Dadurch können 

sich prognostizierte Ausschüttungen an die An-

leger reduzieren oder ausfallen und für den 

Anleger bis hin zu einem Teil- oder Totalverlust 

der Einlage führen. 

Verkehrssicherungspflichten 

Als Betreiberin des Windparks unterliegt die 

Emittentin allgemeinen gesetzlichen Verkehrs-

sicherungspflichten. Etwaige daraus resultie-

rende Schadensersatzverpflichtungen, die 

nicht von Versicherungen ausgeglichen wer-

den, sind von der Emittentin zu tragen. Das 

kann das Betriebsergebnis der Emittentin ne-

gativ beeinflussen. Dadurch können sich prog-

nostizierte Ausschüttungen an die Anleger re-

duzieren oder ausfallen und für den Anleger 

bis hin zu einem Teil- oder Totalverlust der 

Einlage führen. 

Einsatz von Fremdkapital 

Die Investitionen der Emittentin werden zu ei-

nem großen Teil fremdfinanziert. Die Darle-

henskonditionen sind bereits fest vereinbart. 

Die Auszahlung der Fremdmittel hängt von 

zahlreichen Voraussetzungen ab, die die Emit-

tentin vor der Auszahlung erfüllen muss. Bei-

spielsweise ist die Auszahlung der Fremdmittel 

von der vollständigen Einwerbung der mit der 

vorliegenden Vermögensanlage angebotenen 

Kommanditbeteiligungen abhängig. Es besteht 

das Risiko, dass die Auszahlungsvorausset-

zungen nicht oder nicht rechtzeitig erfüllt wer-

den können, so dass die finanzierende Bank 

die Auszahlung der Fremdmittel verweigert. 

Dies kann zu einer Verzögerung des Projekt-

fortschrittes führen. Mit einer solchen Verwei-

gerung besteht das Risiko, dass die notwendi-

gen Investitionsausgaben durch einen Zwi-

schenfinanzierungskredit zu höheren Zinsen 

zu finanzieren wären und die langfristigen End-

finanzierungsdarlehen zu einem späteren Zeit-

punkt und möglicherweise zu schlechteren 

Konditionen abgeschlossen werden müssten. 

Wird die Auszahlung endgültig verweigert, 

kann das Projekt nicht umgesetzt werden.  

Die Windenergieanlagen werden an die Darle-

hensgeber zur Sicherheit übereignet. Es be-

steht das Risiko, dass Darlehen aufgrund ver-

ringerter oder ausbleibender Erträge der 

Windenergieanlagen nicht vollständig bedient 

werden können und die Bank diese Sicherheit 

oder andere Sicherheiten am Windpark ver-

werten will. Dies hätte zur Folge, dass die Ge-

sellschaft keine weiteren Erträge mehr erwirt-

schaften kann.  

Jedes dieser Ereignisse kann allein oder zu-

sammen mit anderen das Betriebsergebnis der 

Emittentin negativ beeinflussen. Dadurch kön-

nen sich prognostizierte Ausschüttungen an 

die Anleger reduzieren oder ausfallen und für 

den Anleger bis hin zu einem Teil- oder Total-

verlust der Einlage führen. 
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Eigenkapitalrisiko 

Es besteht das Risiko, dass es der Emittentin 

nicht oder nicht in der vorgesehenen Zeit ge-

lingt, das vorgesehene Kommanditkapital ein-

zuwerben. Ferner ist nicht auszuschließen, 

dass einzelne Kommanditisten ihre Einlage 

nicht oder nicht fristgerecht erbringen. Der 

Emittentin stünden dann geringere Mittel als 

vorgesehen zur Finanzierung des Windparks 

zur Verfügung. Wird das vorgesehene Kom-

manditkapital verspätet eingeworben oder ein-

gezahlt, kann es zu einer Verzögerung des 

Projektes kommen oder eine Eigenkapitalz-

wischenfinanzierung erforderlich werden. Dies 

kann sich negativ auf die Liquiditäts- und Er-

tragslage der Emittentin auswirken. Jedes die-

ser Ereignisse kann dazu führen, dass sich 

prognostizierte Ausschüttungen an die Anleger 

reduzieren oder ausfallen und für den Anleger 

bis hin zu einem Teil- oder Totalverlust der 

Einlage führen. 

Wird das angestrebte Kommanditkapital dau-

erhaft nicht eingeworben, haben die Gesell-

schafter über den Fortgang der Gesellschaft zu 

entscheiden. Wird die Gesellschaft aufgelöst, 

besteht das Risiko, dass die Anleger ihre Ein-

lage aufgrund angefallener Kosten nicht oder 

nicht vollständig zurückerhalten. Dadurch kön-

nen sich prognostizierte Ausschüttungen an 

die Anleger reduzieren oder ausfallen und für 

den Anleger bis hin zu einem Teil- oder Total-

verlust der Einlage führen.  

Liquiditätsrisiko 

Es besteht das Risiko, dass die Zahlungsmittel 

der Emittentin zur Begleichung fälliger Forde-

rungen und Leistungen der Ausschüttungen 

nicht genügen und sie ihre Zahlungsverpflich-

tungen nicht oder nicht zeitgerecht erfüllen 

kann (Liquiditätsrisiko). Die Emittentin unter-

liegt im Zuge ihrer Geschäftstätigkeit laufenden 

Zahlungspflichten, beispielsweise für die War-

tung der Windenergieanlagen oder für Zins- 

und Tilgungszahlungen an die finanzierende 

Bank. Darüber hinaus sollen Ausschüttungen 

an die Anleger geleistet werden. Die Zah-

lungsmittel zur Erfüllung dieser Zahlungspflich-

ten und die Leistung der Ausschüttungen er-

wirbt die Emittentin aus den Einnahmen aus 

dem Stromverkauf und in geringem Umfang 

aus Zinseinnahmen. Eine Reduzierung der 

Zahlungsmittel zur Erfüllung dieser Zahlungs-

verpflichtungen können beispielsweise bei län-

geren Einnahme ausfällen oder Minderein-

nahmen (z. B. in Schwachwindjahren) oder 

beim Anfall unvorhergesehener Ausgaben ein-

treten. Auch besteht das Risiko, dass durch 

Zahlungsausfälle Dritter, insbesondere des 

Netzbetreibers, die Emittentin ihren Verpflich-

tungen zur Begleichung fälliger Forderungen 

und Leistungen der Ausschüttungen nicht zeit-

gerecht nachkommen kann. In diesen Fällen 

besteht das Risiko, dass fehlende Zahlungs-

mittel durch die Aufnahme von zusätzlichem 

Fremdkapital ausgeglichen werden müssen. 

Dies würde zu höheren Kosten führen und 

kann die Betriebsergebnisse der Emittentin 

negativ beeinflussen. Dadurch können sich 

prognostizierte Ausschüttungen an die Anleger 

reduzieren und für den Anleger bis hin zu ei-

nem Teilverlust der Einlage führen.  

Ferner besteht in diesem Fall das Risiko, dass 

die Emittentin fehlende Zahlungsmittel nicht 

beschaffen kann und zahlungsunfähig wird. 

Dies kann die Insolvenz der Emittentin hervor-

rufen. Dadurch können sich prognostizierte 

Ausschüttungen an die Anleger reduzieren  

oder ausfallen und für den Anleger bis hin zu 

einem Teil- oder Totalverlust der Einlage füh-

ren. 

Insolvenzrisiko 

Es besteht das Risiko, dass die Emittentin in 

finanzielle Schwierigkeiten gerät und weder auf 

Liquiditätsreserven zurückgreifen noch Fremd-

mittel aufnehmen kann. Dies kann zur Insol-

venz der Emittentin führen. In diesem Fall be-

steht das Risiko, dass die Anleger keine weite-

ren Zahlungen erhalten. Dadurch können sich 

prognostizierte Ausschüttungen an die Anleger 

reduzieren oder ausfallen und für den Anleger 

bis hin zu einem Teil- oder Totalverlust der 

Einlage führen. 

Zinsrisiko 

Aufgrund der unbekannten künftigen Geld- und 

Kapitalmarktentwicklung können sich Zinser-

träge für den Liquiditätsbestand und die Rück-

baubürgschaft schlechter darstellen, als in den 

Prognosen angenommen. Das könnte das Be-

triebsergebnis der Emittentin negativ beein-

flussen. Dadurch können sich prognostizierte 

Ausschüttungen an die Anleger reduzieren und 

es kann für den Anleger ein Teilverlust der Ein-

lage eintreten. 

Geldentwertung 

Es besteht das Risiko, dass die Inflation in den 

Betriebsjahren der Windenergieanlagen über 
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den in den Prognosen der Betriebskosten be-

rücksichtigten Umfang hinausgeht. Dies würde 

die Betriebskosten der Windenergieanlagen 

erhöhen. Das kann das Betriebsergebnis der 

Emittentin negativ beeinflussen. Dadurch kön-

nen sich prognostizierte Ausschüttungen an 

die Anleger reduzieren und für den Anleger bis 

hin zu einem Teilverlust der Einlage führen. 

Änderungen der Rechtslage 

Die Gesetzgebung und die Rechtsprechung 

unterliegen einem kontinuierlichen Wandel. Es 

ist nicht auszuschließen, dass sich Gesetze 

oder Verordnungen auf EU,- Bundes-, Landes 

oder Kommunalebene ändern oder künftig an-

ders ausgelegt werden. Dies kann sich nach-

teilig auf das Geschäft der Emittentin auswir-

ken. Dies gilt insbesondere in Bezug auf An-

forderungen an die Ausgestaltung und Verwal-

tung der Anteile an der Emittentin als Vermö-

gensanlage im Sinne des Vermögensanlagen-

gesetzes durch nationale und/oder internatio-

nale Regulierung. Die Emittentin kann dadurch 

zur Änderung einzelner geschäftlicher Aktivitä-

ten oder zu zusätzlichen administrativen Auf-

wendungen gezwungen sein. Dies kann das 

Betriebsergebnis der Emittentin negativ beein-

flussen. Dadurch können sich prognostizierte 

Ausschüttungen an die Anleger reduzieren und 

für den Anleger bis hin zu einem Teilverlust der 

Einlage führen. 

Änderung der Vertragsbedingungen 

Die Errichtung, das Betreiben und Verwalten 

von regenerativen Energieanlagen erfüllt 

grundsätzlich die Voraussetzungen eines ope-

rativ tätigen Unternehmens. Dies gilt auch, 

wenn die Emittentin sich im Rahmen ihrer ope-

rativen Tätigkeit fremder Dienstleister oder 

gruppeninterner Gesellschaften bedient, so-

lange die unternehmerischen Entscheidungen 

der Emittentin im laufenden Geschäftsbetrieb 

durch die ausdrückliche Vereinbarung von Ge-

staltungs-, Lenkungs- und Weisungsrechten 

bei der Emittentin selbst verbleiben. Die Emit-

tentin hat sicherzustellen, dass sie die Voraus-

setzungen des Vermögensanlagegesetzes 

während der Dauer ihrer geschäftlichen Betäti-

gung einhält. Die Bundesanstalt für Finanz-

dienstleistungsaufsicht (BaFin) wird bei kon-

kreten Anhaltspunkten überprüfen, ob diese 

Voraussetzungen tatsächlich dauerhaft einge-

halten werden.  

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

die Emittentin und die involvierten Partner 

künftig weitere Regulierungs-, Registrierungs-, 

und Zulassungserfordernissen unterworfen 

werden oder neue Partner einzubinden sind, 

die dazu führen können, dass höhere Verwal-

tungskosten bzw. höhere Vergütungserforder-

nisse der Partner zulasten der Liquidität der 

Emittentin und zu einer Reduzierung der Aus-

schüttungen an die Anleger führen können.    

Sollte die Emittentin kein operativ tätiges Un-

ternehmen außerhalb des Finanzsektors sein, 

wäre das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) 

anzuwenden. Die Emittenten wäre dann ver-

pflichtet, sich nach § 44 KAGB registrieren zu 

lassen oder die erforderliche Erlaubnis nach   

§§ 20, 21 oder 22 KAGB einholen. Für diesen 

Fall ergäben sich auf der Ebene der Emittentin 

erhöhte Kosten durch die Anwendung der Vor-

schriften des Kapitalanlagegesetzbuches, ins-

besondere durch die Implementierung einer 

Kapitalverwaltungsgesellschaft. Diese führen 

zu geringeren Finanzüberschüssen der Emit-

tentin, was die Vermögens-, Finanz und Er-

tragslage der Emittentin verschlechtert. 

Dadurch können sich prognostizierte Aus-

schüttungen an die Anleger reduzieren oder 

ausfallen und für den Anleger bis hin zu einem 

Teil- oder Totalverlust der Einlage führen.  

Mitsprache- und Mitwirkungsrechte 

Den Anlegern stehen nur eingeschränkte Mit-

sprache- und Mitwirkungsrechte zu. Ein Wei-

sungsrecht hinsichtlich der laufenden Ge-

schäftsführung besteht nicht. Es kann deswe-

gen dazu kommen, dass Entscheidungen der 

Geschäftsführung gegen den Willen des Anle-

gers getroffen oder nicht getroffen werden. 

Dadurch können sich prognostizierte Aus-

schüttungen an die Anleger reduzieren oder 

ausfallen und für den Anleger bis hin zu einem 

Teil- oder Totalverlust der Einlage führen. 

Gesellschafterbeschlüsse 

Die im Rahmen von Gesellschafterbeschlüs-

sen wirksam gefassten Entscheidungen sind 

für alle Anleger bindend. Damit hat der unter-

legene Anleger rechtmäßig gefasste Beschlüs-

se hinzunehmen, auch wenn sie seinen Inte-

ressen und Anlagezielen widersprechen und 

für die Emittentin nachteilig sind.  

Zu beachten ist ferner, dass, obgleich sich vo-

raussichtlich eine Vielzahl von Anlegern an der 

Emittentin beteiligen werden, nicht auszu-
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schließen ist, dass in der Gesellschafterver-

sammlung einzelne Personen oder eine kleine 

Gruppe von Personen einen beherrschenden 

Einfluss gewinnen. Dies kann eintreten etwa 

durch Übernahme anderer Anteile, Beauftra-

gung desselben Bevollmächtigten oder durch 

die Nichtteilnahme vieler Anleger an der Ge-

sellschafterversammlung. Auf der anderen Sei-

te besteht die Gefahr, dass Beschlüsse, die 

einer qualifizierten Mehrheit bedürfen, nicht ge-

troffen werden. Ferner besteht das Risiko, 

dass auch rechtswidrig gefasste Beschlüsse 

bindend sind, wenn der Anleger Anfechtungs-

fristen versäumt.  

In den vorstehenden Fällen kann es deswegen 

dazu kommen, dass Entscheidungen gegen 

den Willen des Anlegers getroffen oder nicht 

getroffen werden. Dadurch können sich prog-

nostizierte Ausschüttungen an die Anleger re-

duzieren oder ausfallen und für den Anleger 

bis hin zu einem Teil- oder Totalverlust der 

Einlage führen. 

Schlüsselpersonen und Managementrisiko 

Es besteht das Risiko, dass durch das Aus-

scheiden von Kompetenzträgern aus der Ge-

schäftsführung der Emittentin und/oder dem 

Verlust wesentlicher Vertragspartner der Emit-

tentin Fachwissen nicht mehr zur Verfügung 

steht und eine qualifizierte Geschäftsführung 

und Verwaltung nicht mehr uneingeschränkt 

gewährleistet ist.  

Darüber hinaus besteht das Risiko, dass die 

Geschäftsführung Fehlentscheidungen trifft, 

die für die Emittentin zu wirtschaftlichen Nach-

teilen führen. 

Der Eintritt eines der vorstehenden Risiken 

kann das Betriebsergebnis der Emittentin ne-

gativ beeinflussen. Dadurch können sich prog-

nostizierte Ausschüttungen an die Anleger re-

duzieren oder ausfallen und für den Anleger 

bis hin zu einem Teil- oder Totalverlust der 

Einlage führen. 

Interessenkonflikte 

Anbieterin und Prospektverantwortliche ist die 

Wust ï Wind & Sonne GmbH & Co. KG. Kom-

plementärin der Anbieterin und Prospektver-

antwortlichen ist die Wust Windkraft Verwal-

tungs- und Beteiligungs- GmbH. Herr Erich 

Wust und Herr Dr. Bernd Wust sind über ihre 

Beteiligung mit jeweils 50 % der Stammeinlage 

Gesellschafter der Komplementärin und somit 

mittelbar beteiligt an der Anbieterin und Pros-

pektverantwortlichen. Generalunternehmerin 

ist die WWS Projektbau GmbH & Co. KG, die 

die Planung, Projektentwicklung und Errich-

tung des Windparks Birkach erbringt. Die 

Komplementärin der WWS Projektbau GmbH 

& Co. KG ist die WP Projekt Verwaltungs- und 

Beteiligungsgesellschaft- mbH. Herr Erich 

Wust und Herr Stefan Paulus sind mit jeweils 

50 % der Stammeinlage Gesellschafter der 

Komplementärin der WWS Projektbau GmbH 

& Co. KG.. Herr Erich Wust ist sowohl für diese 

beiden vorgenannten Gesellschaften (Wust 

Windkraft Verwaltungs- und Beteiligungs- 

GmbH und WP Projekt Verwaltungs- und Be-

teiligungsgesellschaft- mbH) als auch für die 

Komplementärin der Emittentin (WWS NP 

Verwaltungs- GmbH) als Geschäftsführer tätig. 

Herr Erich Wust ist zudem an der Anbieterin 

und Prospektverantwortlichen der Wust ï Wind 

& Sonne GmbH & Co. KG mit einer Einlage 

von EUR 1.000,- sowie an der WWS Projekt-

bau GmbH & Co. KG mit einer Einlage von 

EUR 500,- beteiligt und auch für diese als Ge-

schäftsführer tätig. Wegen der Personenidenti-

tät des Herrn Erich Wust als Funktionsträger 

bestehen im Hinblick auf die Emittentin Ver-

flechtungstatbestände in rechtlicher, wirtschaft-

licher und personeller Art (siehe hierzu 

S. 113 f.). Es ist daher nicht auszuschließen, 

dass die Beteiligten bei der Abwägung der un-

terschiedlichen und ggf. gegenläufigen Inte-

ressen nicht zu den Entscheidungen gelangen, 

die sie treffen würden, wenn ein Verflechtungs-

tatbestand nicht bestünde. Dies kann das Be-

triebsergebnis der Emittentin negativ beein-

flussen. Dadurch können sich prognostizierte 

Ausschüttungen an die Anleger reduzieren 

oder ausfallen und für den Anleger bis hin zu 

einem Teil- oder Totalverlust der Einlage füh-

ren. 

Insolvenz der Komplementärin 

Persönlich haftende Gesellschafterin der Emit-

tentin ist die WWS NP Verwaltungs- GmbH. Es 

besteht das Risiko, dass die persönlich haften-

de Gesellschafterin in Insolvenz fällt und ihrer 

Verpflichtung zur Geschäftsführung und Haf-

tungsübernahme nicht mehr nachkommen 

kann. In diesem Fall müsste die Emittentin ei-

ne neue Komplementärin einsetzen und zur 

Geschäftsführung bestellen. Dies kann zu 

Mehrkosten führen, insbesondere wenn die 

Aufwendungen hierfür höher liegen als die 
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Vergütung, die die derzeitige Komplementärin 

nach dem Gesellschaftsvertrag erhält. Dies 

kann das Betriebsergebnis der Emittentin ne-

gativ beeinflussen. Dadurch können sich prog-

nostizierte Ausschüttungen an die Anleger re-

duzieren und für den Anleger bis hin zu einem 

Teilverlust der Einlage führen. 

Wird im Insolvenzfall der Komplementärin kei-

ne neue Komplementärin aufgenommen, führt 

dies zur Auflösung der Emittentin. Dadurch 

können sich prognostizierte Ausschüttungen 

an die Anleger reduzieren oder ausfallen und 

für den Anleger bis hin zu einem Teil- oder To-

talverlust der Einlage führen. 

Handelbarkeit des Kommanditanteils 

Die angebotene Vermögensanlage stellt eine 

langfristig angelegte Investition dar. Die or-

dentliche Kündigung ist bis zum 31.12.2037 

nicht möglich. Eine ordentliche Kündigung an 

die Emittentin existiert vor diesem Termin 

nicht. Der Anleger sollte sich deshalb darauf 

einstellen, seine Anteile jedenfalls bis zu die-

sem Zeitpunkt halten zu müssen. Vor einer Be-

teiligungsentscheidung sollte der Anleger da-

her prüfen, ob eine langfristige Kapitalanlage 

dieser Art seinen Anlagestrategien entspricht.  

Vor einem Verkauf eines Gesellschaftsanteils 

an einen Erwerber, der nicht Gesellschafter 

oder Angehöriger des verkaufswilligen Gesell-

schafters im Sinne von § 15 der Abgabenord-

nung ist, hat der Anleger die Pflicht, seinen An-

teil den übrigen Anlegern zum Kauf anzudie-

nen. Dazu hat er seine Verkaufsabsicht der 

Komplementärin mitzuteilen. Die Komplemen-

tärin ist verpflichtet, innerhalb von zehn Tagen 

nach der Mitteilung alle übrigen Anleger von 

der Verkaufsabsicht zu informieren. Die übri-

gen Gesellschafter haben sodann die Möglich-

keit, dem verkaufswilligen Gesellschafter ein 

Kaufangebot zu unterbreiten. Kommt eine Ei-

nigung über den Kauf des Anteils innerhalb ei-

nes Monats ab der Information der übrigen An-

leger nicht zustande, kann der verkaufswillige 

Anleger seinen Anteil verkaufen. 

Für die angebotene Beteiligung existiert keine 

öffentliche Handelsplattform. Die angebotene 

Beteiligung ist wirtschaftlich deshalb nur als 

eingeschränkt veräußerbar anzusehen, d.h. für 

einen Anleger, der seinen Anteil auf dem 

Zweitmarkt verkaufen möchte, besteht das Ri-

siko, dass er keinen Käufer dafür findet bzw. 

nicht den vollständigen Verkaufspreis dafür er-

zielen kann. Dies kann für den Anleger zu ei-

nem Teilverlust seiner Einlage führen.  

Anlegergefährdende Risiken 

Definition 

Anlegergefährdende Risiken sind Risiken, die 

das sonstige Vermögen des Anlegers über den 

Verlust der Einlage hinaus gefährden können, 

bis hin zu seiner Privatinsolvenz. 

Haftung der Anleger (Kommanditisten) 

Anleger haften Gläubigern der Emittentin ge-

genüber in Höhe der von ihnen übernomme-

nen und im Handelsregister eingetragenen 

Haftsumme. Dies entspricht der übernomme-

nen Kommanditeinlage.  

Es besteht das Risiko, dass die Haftung eines 

Anlegers nach vollständiger Einzahlung der 

Kommanditeinlage zur Höhe der Einlage wie-

der auflebt, wenn der Anleger Ausschüttungen 

erhält und sein Kapitalkonto dadurch unter den 

Wert der im Handelsregister eingetragenen 

Hafteinlage sinkt (§ 172 Abs. 4 HGB). In die-

sem Fall muss der Anleger damit rechnen, von 

Gläubigern in Höhe der erhaltenen Ausschüt-

tungen bis zur Höhe seiner Haftsumme mit 

seinem sonstigen Vermögen in Anspruch ge-

nommen zu werden, insbesondere, wenn die 

Emittentin in die Insolvenz fällt. Dies kann das 

sonstige Vermögen des Anlegers über den 

Verlust der Einlage hinaus gefährden bis hin 

zur Privatinsolvenz des Anlegers führen. 

Scheidet ein Anleger aus der Emittentin aus, 

haftet er bis zur Höhe seiner Einlage für bis 

dahin begründete Verbindlichkeiten der Emit-

tentin, die bis zum Ablauf von fünf Jahren nach 

der Eintragung seines Ausscheides im Han-

delsregister fällig und Ansprüche daraus fest-

gestellt oder in der gesetzlich vorgeschriebe-

nen Weise geltend gemacht wurden. Eine ent-

sprechende Nachhaftung besteht im Fall der 

Auflösung der Emittentin, wobei die fünfjährige 

Nachhaftung mit Handelsregistereintragung 

der Auflösung der Emittentin beginnt. Je nach 

Anspruch kann die Verjährungsfrist kürzer 

sein. Die Verjährung beginnt mit Fälligkeit des 

Anspruchs, wenn dieser nach Handelsregis-

tereintragung der Auflösung fällig wird, andern-

falls mit Eintragung der Auflösung. Die Nach-

haftung kann dazu führen, dass der Anleger 

Zahlungen aus seinen sonstigen Vermögen 

erbringen muss. Dies kann zu einem Verlust 
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des sonstigen Vermögens des Anlegers bis hin 

zur Privatinsolvenz des Anlegers führen.  

Die Kommanditisten sind aufgrund der                   

§§ 30,31 GmbHG zur Rückzahlung der erhal-

tenen Ausschüttung verpflichtet, wenn Auszah-

lungen erfolgen, obwohl die Vermögens- und 

Finanzlage der Emittentin dies nicht zulässt 

und die Auszahlungen nicht durch einen voll-

wertigen Gegenleistungs- oder Rückge-

währanspruch gegen den Gesellschafter ge-

deckt sind. Dies kann zu einem Verlust des 

sonstigen Vermögens des Anlegers bis hin zur 

Privatinsolvenz des Anlegers führen. 

Risiken einer Fremdfinanzierung des An-
teils durch den Anleger 

Soweit ein Kommanditist seine Einlage ganz 

oder teilweise über Darlehen fremdfinanziert, 

besteht das individuelle Risiko, dass beim 

Ausbleiben prognostizierter Ausschüttungen 

bzw. im Fall der Zahlungsunfähigkeit der Emit-

tentin die Verzinsung und Tilgung des aufge-

nommenen Darlehens aus dem sonstigen 

Vermögen des Kommanditisten zu erfolgen 

hat. Dies kann zu einem Verlust des sonstigen 

Vermögens des Anlegers bis hin zur Privatin-

solvenz führen.  

Änderungen der Vertrags- oder Anlagebe-
dingungen 

Nach den Vertragsbedingungen der Vermö-

gensanlage zum Zeitpunkt der Prospektauf-

stellung stellt die Emittentin kein Investment-

vermögen im Sinne des KAGB dar, so dass die 

in diesem Beteiligungsangebot dargestellte 

Vermögensanlage zum Zeitpunkt der Prospek-

taufstellung nicht den Regelungen des KAGB 

unterliegt. Es besteht das Risiko, dass die Ver-

trags- oder Anlagebedingungen so geändert 

werden oder sich die Tätigkeit der Emittentin 

so verändert, dass die Emittentin ein Invest-

mentvermögen im Sinne des KAGB darstellt. 

In diesem Fall besteht das Risiko, dass die 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-

sicht (BaFin) Maßnahmen nach § 15 KAGB 

ergreift und insbesondere die Rückabwicklung 

der Geschäfte der Emittentin der Vermögens-

anlage anordnet.  

Die Eingriffsbefugnisse der BaFin können zu 

erheblichen Kostenbelastungen führen, die ei-

ne Verschlechterung der Vermögens,- Finanz- 

und Ertragslage der Emittentin verursacht. 

Ordnet die BaFin die Rückabwicklung der der 

Geschäfte der Emittentin an, hat der Anleger 

bereits geleistete Ausschüttungen an die Emit-

tentin zurück zu gewähren. Dies kann zu ei-

nem Verlust des sonstigen Vermögens des An-

legers bis hin zur Privatinsolvenz des Anlegers 

führen Hat der Anleger Zahlungsverpflichtun-

gen, die er aus den Rückflüssen der Vermö-

gensanlage bedienen wollte, aber nicht mehr 

kann und diese zurück zu zahlen hat. belastet 

dies sein sonstiges Vermögen. Dies kann zu 

einem Verlust des sonstigen Vermögens des 

Anlegers bis hin zur Privatinsolvenz des Anle-

gers führen.  

Steuerliche Risiken 

Künftige Änderungen im Steuerrecht, der steu-

errechtlichen Rechtsprechung oder der Aner-

kennungspraxis der Finanzverwaltung zum 

Nachteil der Emittentin oder der Anleger kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Ebenso 

wenig kann ausgeschlossen werden, dass die 

Finanzverwaltung oder die Rechtsprechung im 

Rahmen der Veranlagung oder einer späteren 

Außenprüfung (Betriebsprüfung) eine abwei-

chende Auffassung über die steuerliche Be-

handlung einzelner Aspekte des Projektes ver-

tritt, als zur Grundlage der Angaben und Prog-

nosen gemacht worden sind. Es kann deswe-

gen zu einer insgesamt höheren oder frühzeiti-

geren steuerlichen Belastung zzgl. Nachzah-

lungszinsen nach § 233a Abgabenordnung der 

Emittentin und/oder der Anleger kommen. 

Dadurch könnte sich die Höhe der Gesamt-

auszahlungen an die Anleger nach Steuern 

mindern.  

Sind Steuerbescheide im Rahmen einer Be-

triebsprüfung nachträglich zu ändern, besteht 

das Risiko, dass sich die Höhe des zu ver-

steuernden Einkommens ändert und es des-

wegen zu Steuernachforderungen kommt. Für 

diese können zudem Zinsen anfallen. Dies 

kann zu einem Verlust des sonstigen Vermö-

gens des Anlegers bis hin zur Privatinsolvenz 

des Anlegers führen.  

Der steuerlichen Beurteilung liegt ferner die 

Annahme zugrunde, dass sich ausschließlich 

natürliche, in der Bundesrepublik Deutschland 

ansässige Personen beteiligen, die die Beteili-

gung im Privatvermögen halten und aus eige-

nen Mitteln finanzieren. Ist die Beteiligung dem 

Betriebsvermögen zuzuordnen oder weicht die 

Situation des Anlegers in anderer Form von 

den hier zugrundeliegenden Annahmen ab, 

kann dies zu einer abweichenden steuerlichen 
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Beurteilung führen. Dies kann für den Anleger 

zu höheren Steuerzahlungen oder zu einem 

früheren Anfall der Steuerlast führen. Dies 

kann zu einem Verlust des sonstigen Vermö-

gens des Anlegers bis hin zur Privatinsolvenz 

des Anlegers führen. 

Die Übertragung von Kommanditanteilen ins-

besondere in der Anfangsphase birgt ein er-

tragsteuerliches Risiko. Es besteht das Risiko, 

dass eine Übertragung der Beteiligung zu einer 

Steuerlast des Veräußerers aufgrund der Auf-

deckung von stillen Reserven führt.  

Steuerzahlungen, denen keine Steuererstat-

tung oder sonstige Ausschüttungen gegen-

überstehen, sind aus dem sonstigen Vermö-

gen des Anlegers zu leisten und können somit 

das sonstige Vermögen des Anlegers gefähr-

den bis hin zur Privatinsolvenz führen.  

Abschließender Hinweis 

Nach Kenntnis der Anbieterin sind alle wesent-

lichen, tatsächlichen und rechtlichen Risiken 

aufgeführt. 
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Anlagen der WUW ï Windanlage Wilhermsdorf-Unterulsenbach und der Bürgerwindenergie Wilhermsdorf 

 

Die Anbieterin: Wust ï Wind & Sonne GmbH & Co. KG 

Erfahrung und Kompetenz in der Windkraft  

Die Firma Wust - Wind & Sonne GmbH & Co. KG wurde im Jahr 2009 von Herrn Erich Wust gegrün-

det. Herr Wust hat bereits seit mehr als 15 Jahren im Rahmen der steuerlichen Betreuung von Wind-

parks als Bilanzbuchalter und der selbständigen Projektentwicklung und Betriebsführung bei Wind-

kraftanlagen intensive Erfahrungen im Bereich der Windenergie im Binnenland. Er hat zahlreiche 

Windparks entwickelt und umgesetzt.  

Die Firma Wust ï Wind & Sonne GmbH & Co. KG entwickelt selbständig Wind- und Solarprojekte. 

Anders als bei reinen Projektentwicklern liegt der Fokus aber nicht nur auf der Projektentwicklung und 

dem Bau von Windparks. Vielmehr liegt das Ziel in einer langfristigen Partnerschaft, bei der die Bürger 

ï und zwar die Bürger vor Ort ï Eigentümer der Anlagen sind und die Wertschöpfung vor Ort belassen 

wird. Auch nach Inbetriebnahme übernimmt deswegen die Wust ï Wind & Sonne GmbH & Co. KG die 

professionelle kaufmännische und technische Betriebsführung der Bürgerwindparks und steht dauer-

haft als Ansprechpartner zur Verfügung. Die vollumfänglichen Gestaltungs-, Lenkungs- und Wei-

sungsrechte sowie die unternehmerischen Entscheidungen im laufenden Geschäftsbetrieb verbleiben 

aber in jedem Fall bei der Emittentin selbst.  

Die Firma Wust ï Wind & Sonne GmbH & Co. KG konzipiert auch Bürgerbeteiligungsmodelle für Pro-

jekte, die nicht selbst geplant und entwickelt werden ï wenn sie nach Einschätzung der Wust ï Wind 

& Sonne GmbH & Co. KG eine angemessene Rendite versprechen und professionell geplant und rea-

lisiert werden.   

Mit dieser Philosophie hat die Firma Wust ï Wind & Sonne GmbH & Co. KG in den vergangenen Jah-

ren selbst oder gemeinsam mit ausgewählten Partnern und Anlagenherstellern eine Vielzahl erfolgrei-

cher Projekte umgesetzt: 
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Unsere bisherigen Projekte:  

Bürgerwindrad Markt Erlbach   

Anlage: 1 x Vestas V90 

Nabenhöhe: 105 m 

Leistung: 2,0 MW 

Gesellschafter: 27 Personen 

Inbetriebnahme: 2005 

Solarpark Markt Erlbach 
 

Anlage: Freiflächen-Photovoltaikanlage 

Leistung: 320 kWp 

Gesellschafter: Alle Gesellschafter des Bür-
gerwindrads Markt Erlbach 

Inbetriebnahme: 2009 

 

  WUW - Windanlage Unterulsenbach-Wilhermsdorf 

Anlagen: 2 x Enercon E-82 

Nabenhöhe: 138 m (bei Inbetriebnahme die 
höchsten Anlagen in Bayern) 

Leistungen: 2,0 MW je Anlage 

Gesellschafter: 64 Personen 

Inbetriebnahme: 2009 
 

 

Bürgerwindenergie Diespeck   

Anlagen: 2 x Vestas V90 

Nabenhöhe: 105 m 

Leistungen: 2,0 MW je Anlage 

Gesellschafter: 99 Personen 

Inbetriebnahme: 2009 
 

 

  Bürgerwindenergie Gutenstetten 

Anlagen: 2 x Enercon E-82 E2 

Nabenhöhe: 108 m 

Leistung: 2,3 MW je Anlage 

Gesellschafter: 124 Personen 

Inbetriebnahme: 2010 
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Solarpark Aurachtal   

Anlage: Freiflächen-Photovoltaikanlage 

Leistung: 1.523 kWP 

Gesellschafter: 11 Personen 

Inbetriebnahme: 2010 

  
 

 

  Bürgerwindenergie Wilhermsdorf 

Anlagen: 4 x Enercon E-82 E2 

Nabenhöhe: 138 m 

Leistung: 2,3 MW je Anlage 

Gesellschafter: 176 Personen 

Inbetriebnahme: 2011 
 

 

 

Bürgerwind Edelsfeld   

Anlage: 2 x Enercon E-82 E2 

Nabenhöhe: 138 m 

Leistung: 2,3 MW je Anlage 

Gesellschafter: 128 Personen 

Inbetriebnahme: 2011/2012 
 

 

  Windenergie Hochstätten 

Anlage: 3 x Vestas V90 

Nabenhöhe: 105 m 

Leistung: 2,0 MW je Anlage 

Gesellschafter: N-Ergie Nürnberg 

Inbetriebnahme: 2011/2012 
 

 

Bürgerwindenergie Kastl   

Anlage: 1 x Vestas V112 

Nabenhöhe:  140 m 

Leistung: 3,0 MW je Anlage 

Gesellschafter: 79 Personen 

Inbetriebnahme: 2012 
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Bürgerwindenergie Dürrwangen   

Anlagen: 3 x Enercon E-82 E2 

Nabenhöhe: 138 m 

Leistung: 2,3 MW je Anlage 

Gesellschafter: 130 Personen 

Inbetriebnahme: 2012 
 

 

  Bürgerwindenergie Mühlhausen 

Anlagen: 4 x Vestas V112 

Nabenhöhe: 140 m 

Leistung: 3,0 MW je Anlage 

Gesellschafter: 228 Personen 

Inbetriebnahme: 2012 
 

 

Bürgerwind Neudorf Dietenhofen   

Anlagen: 2 x Vestas V112 

Nabenhöhe: 140 m 

Leistung: 3,0 MW je Anlage 

Gesellschafter: 120 

Inbetriebnahme: 2012 
 

 

  Bürgerwindenergie Kaltenbuch-Bergen 

Anlagen: 2 x Enercon E101 

Nabenhöhe: 135 m 

Leistung: 3,0 MW je Anlage 

Gesellschafter: 83 

Inbetriebnahme: 2014 
 

 

Bürgerwindenergie Offenhausen   

Anlagen: 4 x Enercon E101 

Nabenhöhe: 135 m  

Leistung: 3,0 MW je Anlage 

Gesellschafter: 188 

Inbetriebnahme: 2013/2014 
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Bürgerwindenergie Ursensollen   

Anlage: 1 x Nordex N-117/2400 

Nabenhöhe: 141 m 

Leistung: 2,4 MW 

Gesellschafter: 59 Personen 

Inbetriebnahme: 2013 

Die Anlage wird im Verbund gemeinsam mit einer 
weiteren Anlage der Gemeinde Ursensollen betrieben 

  

 

   

Bürgerwindenergie Ernserdorf-Berching 

Anlage: 1 x Vestas V112 

Nabenhöhe: 140 m 

Leistung: 3,0 MW 

Gesellschafter: 46 Personen 

Inbetriebnahme: 2013 
 

 

 

Bürgerwindenergie Gebenbach 

  

Anlage: 1 x Vestas V112 

Nabenhöhe: 140 m 

Leistung: 3,0 MW 

Gesellschafter: 80 Personen 

Inbetriebnahme:  2014 
 

 

  Bürgerwindenergie Langenzenn 

Anlagen: 5 x Vestas V112 

Nabenhöhe: 140 m 

Leistung: 3,0 MW je Anlage 

Gesellschafter: 241 Personen 

Inbetriebnahme:  2014 

 

Bürgerwindenergie Schnaittenbach 

  
 

Anlage: 1 x Nordex N 117/2400 

Nabenhöhe: 141 m 

Leistung: 2,4 MW 

Gesellschafter: 58 Personen 

Inbetriebnahme:  2013 
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Bürgerwindenergie Königstein 

  

Anlage: 2 x Nordex N 117 

Nabenhöhe: 141 m 

Leistung: 2,4 MW 

Gesellschafter: 96 Personen 

Inbetriebnahme:  2014 

 

  Bürgerwindenergie Hoher Weg 

Anlagen: 2 x Nordex N 117 

Nabenhöhe: 141 m 

Leistung: 2,4 MW 

Gesellschafter: 135 Personen 

Inbetriebnahme:  2014 

Bürgerwindenergie & Windenergie Retzstadt  

  

Anlagen: 5 x Vestas V112 

Nabenhöhe: 140 m 

Leistung: 3,0 MW je Anlage 

Gesellschafter: 198 Personen 

Inbetriebnahme:   2014 

 

 

 
 

 

Bürgerwindenergie Thalmässing 

Anlagen: 5 x Vestas V112 

Nabenhöhe: 140 m 

Leistung: 3,0 MW 

Gesellschafter: 237 Personen 

Inbetriebnahme: 2015 

Bürgerwindenergie Lonnerstadt  

 

 

Anlage: 5 x Nordex N 117 

Nabenhöhe: 141 m 

Leistung: 2,4 MW je Anlage 

Gesellschafter: 244 Personen 

Inbetriebnahme: 2015 
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 Bürgerwindenergie Großbadorf-Sulzfeld

Anlage: 4 x Vestas V112 

Nabenhöhe: 140 m 

Leistung: 3,3 MW je Anlage 

Gesellschafter: 245 Personen 

Inbetriebnahme: 2016 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bürgerwindenergie Neuhof

Anlagen: 3 x Vestas V 126 

Nabenhöhe: 137 m 

Leistung: 3.3 MW 

Gesellschafter: 181 

Inbetriebnahme:  September/Oktober 2016 

 

 Bürgerwindenergie Kirchfembach

Anlagen: 2 x Vestas V 126 

Nabenhöhe: 137 m 

Leistung: 3.3 MW 

Gesellschafter: 6 

Inbetriebnahme:  November/Dezember 2016 

 

Bürgerwindenergie Binsfeld 

Anlagen: 2 x Vestas V 126 

Nabenhöhe: 137 m 

Leistung: 3.3 MW 

Gesellschafter: ca. 130 

Inbetriebnahme: Geplant September 2017 
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Der Bürgerwindpark Birkach im Detail 

Anlagestrategie, Anlageziel und Anlagepolitik der Vermögensanlage

Anlagestrategie der Vermögensanlage ist die 

Beauftragung der Errichtung von zwei Bürger-

Windkraftanlagen durch den abgeschlossenen 

Generalunternehmervertrag sowie Erwerb die-

ser mit vollständiger Zahlung und selbständi-

ger Betrieb dieser zwei Bürger-Windkraft-

anlagen auf dem gemeindefreien Gebiet 

Birkach, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bay-

ern, um durch die Nutzung regenerativer Ener-

gie zur Umweltentlastung und zum Klima-

schutz beizutragen sowie einen Gewinn aus 

dem Verkauf von regenerativer Energie zu er-

zielen. 

Anlageziel der Vermögensanlage: Die Emit-

tentin will einen Überschuss aus der Einspei-

sung und dem Verkauf der erzeugten elektri-

schen Energie erzielen (Anlageziel). Aus den 

Einnahmen des Betriebs sollen nach Abzug 

laufender Kosten, Zinsen, Tilgungen und Rück-

lagen für Instandhaltung und Abbau der Wind-

energieanlagen Auszahlungen an die Kom-

manditisten erfolgen. Die Höhe dieser Aus-

schüttungen ist abhängig vom wirtschaftlichen 

Erfolg der Gesellschaft und wird im Rahmen 

der ordentlichen Gesellschafterversammlun-

gen jährlich beschlossen. Die Emittentin über-

nimmt keine Garantien für die Höhe der ge-

planten Ausschüttungen. 

Anlagepolitik der Vermögensanlage: Die An-

lagepolitik der hier angebotenen Vermögens-

anlage besteht darin, das Fremd- sowie auch 

einzuwerbendes Eigenkapital für den Bau und 

Betrieb von zwei Windenergieanlagen einzu-

setzen. Die Anlagepolitik verfolgt mithin die In-

vestition in zwei Windenergieanlagen im Wind-

park Birkach. Durch die gesetzlich garantierte 

Förderung der Stromerzeugung durch das 

EEG wird eine Minimierung von Risiken ange-

strebt.  

Der Windpark Birkach besteht aus zwei Wind-

energieanlagen des Typs Vestas V126 ï 3,3 

MW der Emittentin sowie der erforderlichen 

Parkverkabelung und einem Umspannwerk.  

Die Einspeisung und Abrechnung der erzeug-

ten elektrischen Energie der von der Emittentin 

betriebenen Windenergieanlagen erfolgt über 

eine Kabeltrasse, die im Eigentum der Emitten-

tin steht. Die Einspeisung in das öffentliche 

Netz findet im Umspannwerk der Bayerwerk 

AG statt. Im Eigentum der Emittentin steht eine 

eigene Zählpunktstation auf dem Grundstück 

der Gemarkung Lonnerstadt Flurst.-Nr. 1679.   

Die Emittentin beauftragt einen Generalunter-

nehmer (Fa. WWS Projektbaus GmbH & Co. 

KG) mit der schlüsselfertigen Erstellung der 

Anlageobjekte. Für den laufenden Betrieb wird 

sie einen langfristigen Wartungsvertrag mit 

dem Anlagenhersteller Vestas Deutschland 

GmbH abschließen, der auch eine Mindestver-

fügbarkeit garantiert. Der Anlagenhersteller 

Vestas ist Weltmarktführer. Ferner schließt die 

Emittentin einen Betriebsführungsvertrag für 

die Betriebsphase mit der Firma Wust ï Wind 

& Sonne GmbH & Co. KG ab. 
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Die Anlageobjekte im Detail 

Die Anlageobjekte der Vermögensanlage be-

stehen aus zwei Windenergieanlagen des 

Typs VESTAS V126 - 3,3 MW und den Ne-

beneinrichtungen (Netzinfrastruktur und 

Schaltfeld im Umspannwerk) für den An-

schluss der Windenergieanlagen an das öffent-

liche Stromnetz, der Begleichung der Einmal-

pacht an den bayerischen Staatsforst sowie 

dem Aufbau einer Liquiditätsreserve. 

Die Windenergieanlagen haben eine Naben-

höhe von 149 m, eine Gesamthöhe von 212 m 

und eine Nennleistung von jeweils 3,3 MW. Die 

Nebeneinrichtungen umfassen ein Schaltfeld 

im Umspannwerk und die Netzinfrastruktur, 

d.h. die Kabeltrassen der parkinternen Verka-

belung der Windenergieanlagen sowie die ex-

terne Verkabelung zur Anbindung der Wind-

energieanlagen des Windparks an das maß-

gebliche Netz über ein Schaltfeld im Um-

spannwerk Güntersleben. Die Einmalzahlung 

der Emittentin erfasst die zu leistende Pacht an 

den bayerischen Staatsforst für die Nutzung 

von Flächen die für den Betrieb des Windparks 

Birkach benötigt werden. Die Liquiditätsreserve 

stellt eine Kostenreserve für Unvorhergesehe-

nes dar 

Nettoeinnahmen der Vermögensanlage 

Die Nettoeinnahmen der Vermögensanlage 

aus diesem Beteiligungsangebot werden ent-

sprechend den Ausführungen dieses Ver-

kaufsprospekts für die Beauftragung der Er-

richtung von zwei Bürger-Windkraftanlagen 

durch den abgeschlossenen Generalunter-

nehmervertrag sowie Erwerb dieser mit voll-

ständiger Zahlung und den selbständigen Be-

trieb des Windparks Birkach, bestehend aus 

den Anlageobjekten einschließlich der Neben-

einrichtungen (Netzinfrastruktur und Schaltfeld 

im Umspannwerk), der Begleichung der Ein-

malpacht sowie für den Aufbau einer Liquidi-

tätsreserve genutzt. Sie werden nicht für sons-

tige Zwecke genutzt. Die Nebeneinrichtungen 

umfassen ein Schaltfeld im Umspannwerk und 

die Netzinfrastruktur, d.h. die Kabeltrassen der 

parkinternen Verkabelung der Windenergiean-

lagen sowie die externe Verkabelung und das 

Schaltfeld im Umspannwerk Güntersleben. Die 

Einmalzahlung der Emittentin erfasst die zu 

leistende Pacht an den bayerischen Staatsforst 

für die Nutzung von Flächen die für den Be-

trieb des Windparks Birkach benötigt werden. 

Die Liquiditätsreserve stellt eine Kostenreserve 

für Unvorhergesehenes dar. Sie werden nicht 

für sonstige Zwecke genutzt. 

Für die Gesamtinvestition für den Erwerb der 

betriebsfertigen Windenergieanlagen wird ein 

Betrag von 9.510.000 Euro angesetzt (Progno-

se). Die Nettoeinnahmen aus diesem Beteili-

gungsangebot reichen für die Realisierung der 

Anlagestrategie und die Umsetzung der Anla-

gepolitik nicht aus, daher wird Fremdkapital in 

Höhe von voraussichtlich 7.130.000 Euro auf-

genommen. 
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Technische Daten der Anlageobjekte (Vestas V126 - 3,3 MW) (laut Herstellerangabe)

Betriebsdaten  

Nennleistung 3.300 kW 

Einschaltwindgeschwindigkeit 3 m/s 

Nenngeschwindigkeit 12 m/s 

Abschaltgeschwindigkeit 22,5 m/s 

Windklasse ï IEC IEC IIIA / DIBt 2 

Betriebstemperaturbereich Standardbereich -20 °C bis 45 ° 

Rotor  

Rotordurchmesser 126 m  

Überstrichene Fläche 12.469 m² 

Turm  

Typ Stahlrohrturm 

Nabenhöhe 149 m 

Elektrische Daten  

Frequenz 50 Hz 

Umrichtertyp Vollumrichter 

Generatortyp Permanentmagnetgenerator 

Hauptabmessungen  

Rotorblatt  

Länge 62,0 m 

Max. Blatttiefe 4 m 

Maschinenhaus  

Breite 4 m 

Länge 12,8 m  
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Änderung der Anlagestrategie 

Eine Änderung der Anlagestrategie oder Anla-

gepolitik, beispielsweise eine Investition in ein 

anderes Anlageobjekt, ist nur mit Zustimmung 

der Gesellschafterversammlung möglich. Die-

se erfolgt grundsätzlich mit einfacher Mehrheit 

der abgegebenen Stimmen. Für den Fall, dass 

die Änderung der Anlagestrategie oder Anla-

gepolitik eine Änderung des Gesellschaftsver-

trages erfordert, ist eine Mehrheit von 75% der 

abgegebenen Stimmen erforderlich. Im Übri-

gen ist eine Änderung der Anlagestrategie    

oder Anlagepolitik nicht möglich. 

Es werden keine Derivate oder Termingeschäf-

te eingesetzt. 

Eigentum und dingliche Berechtigung 

an den Anlageobjekten 

Der Anbieterin und Prospektverantwortlichen 

(Wust ï Wind & Sonne GmbH & Co. KG), den  

Gründungsgesellschaftern und Gesellschaftern 

der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektauf-

stellung (WWS NP Verwaltungs- GmbH und 

Herr Erich Wust) und dem alleinigen Mitglied 

der Geschäftsführung der Emittentin (Herr 

Erich Wust) steht oder stand das Eigentum an 

den Anlageobjekten oder wesentlichen Teilen 

derselben nicht zu. Diesen Personen steht 

auch aus anderen Gründen keine dingliche Be-

rechtigung an den Anlageobjekten zu.  

Dingliche Belastungen der Anlageob-

jekte 

Es bestehen zum Zeitpunkt der Prospektauf-

stellung keine nicht nur unerheblichen dingli-

chen Belastungen der Anlageobjekte. Die 

Windenergieanlagen werden jedoch an das 

finanzierende Kreditinstitut sicherungsübereig-

net. 

Rechtliche Beschränkungen der Ver-

wendungsmöglichkeiten der Anlageob-

jekte 

Es bestehen folgende rechtliche Beschränkun-

gen der Verwendungsmöglichkeiten der Anla-

geobjekte: 

¶ Abschaltungen wegen Fledermaus-

monitoring: Als artenschutzrechtliche 

Vermeidungs- und Vorsorgemaßnahme 

ist in einer der beiden Windenergieanla-

gen ein zweijähriges Gondelmonitoring 

zur Überwachung der Fledermausaktivi-

täten durchzuführen. Die Windenergie-

anlagen sind in den Monaten April bis 

Ende August von einer Stunde vor Son-

nenuntergang bis Sonnenaufgang, in 

den Monaten September bis 15. Oktober 

von 3 Stunden vor Sonnenuntergang bis 

Sonnenaufgang und in der Zeit vom 

16. Oktober bis 15. November von einer 

Stunde vor Sonnenuntergang bis Son-

nenaufgang abzuschalten, wenn die 

Windgeschwindigkeit unter 6 m/s be-

trägt, die Temperaturen über 8° Grad 

Celsius liegen und es nicht regnet, wo-

bei leichter Nieselregen noch nicht als 

Regen zu qualifizieren ist. In den folgen-

den Betriebsjahren sind dann beim 

Nachweis von Fledermausvorkommen 

anlagenspezifische Abschaltzeiten ein-

zuhalten. Die Auswertung des Monito-

rings und die Vorschläge zum Algorith-

mus erfolgt durch einen Sachverständi-

gen und Vorlage bei der Naturschutzbe-

hörde bis Ende Januar des Folgejahres. 

Anhand dieser Unterlagen wird der Ab-

schaltlogarithmus für das Folgejahr be-

stimmt.  

Im Übrigen bestehen zum Zeitpunkt der Pros-

pektaufstellung keine rechtlichen Beschrän-

kungen der Verwendungsmöglichkeiten der 

Anlageobjekte, insbesondere im Hinblick auf 

das Anlageziel.  

Tatsächliche Beschränkungen der Ver-

wendungsmöglichkeiten der Anlageob-

jekte 

Es bestehen keine tatsächlichen Beschrän-

kungen der Verwendungsmöglichkeiten der 

Anlageobjekte, insbesondere im Hinblick auf 

das Anlageziel.  

Erbringung von Lieferungen und Leis-

tungen 

Die Anbieterin und Prospektverantwortliche 

Wust ï Wind & Sonne GmbH & Co. KG er-

bringt über die Prospekterstellung hinaus die 

Konzeption der Vermögensanlage. Ferner 

übernimmt sie auch unter den Beschränkun-

gen des § 7.2 des Gesellschaftsvertrags die 

kaufmännische und technische Betriebsfüh-

rung für die Emittentin. Darüber hinaus erbringt 

die Anbieterin und Prospektverantwortliche 
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zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung keine 

Lieferungen und Leistungen. Der Gründungs-

gesellschafter und Gesellschafter zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung, das Mitglied der 

Geschäftsführung der Emittentin der Anbieterin 

und Prospektverantwortlichen Herr Erich Wust 

erbringt die Leistungen der Anbieterin und 

Prospektverantwortlichen (Wust ï Wind & 

Sonne GmbH & Co. KG) sowie der Generalun-

ternehmerin (WWS Projektbau GmbH & Co. 

KG) in seiner Funktion als deren Geschäftsfüh-

rer. Darüber hinaus erbringt Herr Erich Wust 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung keine 

Lieferungen und Leistungen. Die Gründungs-

komplementärin und Gesellschafterin zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung (WWS NP 

Verwaltungs- GmbH) erbringt zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung keine Lieferungen und 

Leistung. 
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Realisierungsgrad und abgeschlossene 

Verträge 

Stand der Baumaßnahmen  

Der Beginn der Bauarbeiten erfolgte Mitte Feb-

ruar 2017. Der Beginn der Bauarbeiten erfolgte 

Mitte Februar 2017. Zum Zeitpunkt der Pros-

pektaufstellung wurden Zwischenfinanzie-

rungs- und Endfinanzierungsmittel i.H.v. EUR 

6.641.000,- abgerufen. Diese Summe beinhal-

tet die Zahlungsstufen von der Anzahlung des 

Projektes bis zur Auslieferung (ex-works) der 

Hauptkomponenten. Die Rodungs- und Fun-

damentarbeiten sowie die Arbeiten an den Zu-

wegungen sind bereits abgeschlossen. Die 

Kabeltrasse ist größtenteils verlegt. Die ersten 

Turmteile wurden angeliefert und montiert. 

Weitere Turmteile und die Hauptkomponenten 

sind bereits angekündigt. 

 

Behördliche Genehmigung  

Für die Errichtung und den Betrieb der Wind-

energieanlagen ist eine behördliche Genehmi-

gung nach dem Bundes-Imissions-

schutzgesetz erforderlich. Das zuständige 

Landratsamt Erlangen-Höchstadt erteilte be-

reits mit Bescheid vom 19.12.2016 die immis-

sionsschutzrechtliche Genehmigung nach § 4 

BImSchG für den Bau von zwei Windenergie-

anlagen des Typs Vestas V126 ï 3,3 MW. Sie 

liegt damit vor. Weitere Genehmigungen sind 

nicht erforderlich. 

Verträge 

Zur Erläuterung vorab: 

 

Für die Errichtung der beiden Windenergiean-

lagen erhielt die Firma WWS Projektbau  

GmbH & Co. KG die erforderliche Genehmi-

gung nach § 4 Bundes-Immissionsschutz-

gesetz. Neben dieser Genehmigung hat die 

Firma WWS Projektbau GmbH & Co. KG Bau- 

und Betriebsrechte erworben. Darüber hinaus 

beauftragte und empfing sie im Vorfeld die er-

forderlichen Gutachten.  

 

Die Emittentin agiert als Bauherr und beauf-

tragte die Firma WWS Projektbau GmbH & Co. 

KG mit der Planung, Projektentwicklung und 

Errichtung des Windparks. Die Emittentin hat 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung den 

Generalunternehmervertrag mit der Firma 

WWS Projektbau GmbH & Co. KG am 

20.12.2016 unterschrieben. Als Bauherr wird 

sie den Windpark schlüsselfertig vom General-

unternehmer (WWS Projektbau GmbH & Co. 

KG) erwerben. Entsprechend den im General-

unternehmervertrag vereinbarten Zahlungsstu-

fen werden die Rechte und Pflichten aus dem 

Generalunternehmervertrag auf die Emittentin 

übergehen.  

 

Die Emittentin hat mit der VR meine Bank eG ï 

Neustadt a.d. Aisch Darlehensverträge zur Fi-

nanzierung des Fremdkapitals sowie zur Zwi-

schenfinanzierung des Eigenkapitals am 

14.02.2017 abgeschlossen. 

Zwischen der Firma juwi Energieprojekte 

GmbH und der Firma Vestas Deutschland 

GmbH wurde ein Wartungsvertrag für die 

Windenergieanlagen mit einer Laufzeit von 15 

Jahren am 20.12.2016 unterzeichnet. Eine Ab-

tretung des Vertrags von der Firma juwi auf die 

Bürgerwindenergie Birkach GmbH & Co. KG 

steht noch aus.  

 

Am 23.12.2016 schloss die Emittentin mit der 

Infrastruktur Windenergie Steigerwald GmbH & 

Co. KG einen Kabelnutzungsvertrag ab.  

 

Am 26.01.2017 schloss die Emittentin mit den 

Bayerischen Staatsforsten einen Pachtvertrag 

über die Nutzung von Flächen für den Wind-

park Birkach, die als Standort, für Kranstell- 

und Montageflächen, Abstandsflächen, Kabelt-

rassen oder Zufahrten benötigt werden ab.  

Die Bayerwerk AG hat der Emittentin für die 

Einspeisung des erzeugten Stroms in ihr Netz 

eine befristete Einspeisezusage bis zum 

23.05.2017 erteilt. Diese befristete Einspeise-

zusage wird durch einen Einspeisevertrag zwi-

schen der Emittentin und der Bayernwerk AG 

ersetzt. Dieser liegt bereits endverhandelt vor, 

ist allerdings noch nicht unterzeichnet. 

Im Übrigen hat die Emittentin zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung keine Verträge über 

die Anschaffung oder Herstellung der Anlage-

objekte oder wesentlicher Teile davon abge-

schlossen.  

 

Gutachten 

Ertragsgutachten wurden von der RSC GmbH 

(Dr. J. Guttenberger, MSc Anna Pinter), Neu-

markter Str. 13, 92355 Velburg und der TÜV 

SÜD GmbH (Dipl.-Geoökol. Martina Hunner, 

Dipl.-Geogr. Jürgen Hahn), Ludwig-Eckert-Str. 
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8, 93049 Regensburg erstellt. Zu den Ergeb-

nissen wird auf die Seiten 55 f. verwiesen.  

 

Ferner wurden verschiedene Gutachten einge-

holt, insbesondere zu Schall- und Schat-

tenimmissionen sowie zum Artenschutz. Zu 

den Ergebnissen wird auf S. 57 verwiesen.   

 

Ertragsberechnungen und Gutachten

Ertragsberechnungen 

Die Windverhältnisse und Ertragspotentiale für 

den Windpark Birkach wurden durch zwei Er-

tragsberechnungen untersucht, nämlich durch:  

1. RSC GmbH, Velburg             

2. TÜV SÜD Industrie Service GmbH, 

Regensburg 

Weitere Bewertungsgutachten existieren nach 

Kenntnis der Anbieterin nicht.  

Der für die Prognoserechnungen kalkulierte 

Ertrag der Windenergieanlagen wurde auf Ba-

sis der Ergebnisse der oben aufgeführten Be-

rechnungen ermittelt.  

In die Berechnungen sind u.a. Monats- und/ 

oder Jahresertragsdaten aus Windkraftanlagen 

in der Umgebung (Wilhermsdorf, Langenzenn, 

Lonnerstadt, Haidt, Mühlhausen), Messdaten 

von Wetterstationen und Langzeitdaten einge-

flossen. Die Messdaten des Windparks Mühl-

hausen sowie der Windparks Gutenstetten, 

Dettendorf und Emskirchen wurden mittels des 

BDB-Index der Region 25 langzeitkorrigiert 

und das Ergebnis mit meteorologischen Indi-

zes überprüft. Zudem erfolgte die Berechnung 

der Windverhältnisse in Form von Modellrech-

nungen nach der Windatlas-Methode mit 

WaSP.  

Zur Berechnung wurde die vom Hersteller zur 

Verfügung gestellte, vermessene Leistungs-

kennlinie des geplanten Anlagentyps zugrunde 

gelegt. Gesonderte Windmessungen am 

Standort wurden nicht durchgeführt. Weitere 

Bewertungsgutachten existieren nach Kenntnis 

der Anbieterin nicht. 

Der so ermittelte mittlere Jahresenergieertrag 

ist über einen längeren Betriebszeitraum be-

rechnet. Der tatsächliche Wert kann in den 

einzelnen Jahren oder auch insgesamt von der 

Berechnung abweichen. Die Emittentin legt bei 

ihren Berechnungen den sog. P-50 Wert zu-

grunde. Damit wird ausgedrückt, dass die an-

gegebenen Werte mit einer Wahrscheinlichkeit 

von 50% erreicht oder überschritten werden. 

Aus den ermittelten Jahresenergieerträgen hat 

die Anbieterin einen Durchschnittswert gebildet 

und hiervon nacheinander Abschläge für Er-

tragsverluste wegen § 51 EEG 2017 (Reduzie-

rung der Förderung auch bei negativen Bör-

senstrompreisen), Kabel- und Trafoverluste, 

technische Verfügbarkeit, Abschaltung zum 

Schutz von Fledermäusen und wegen Unvor-

hergesehenem vorgenommen. Daraus ergibt 

sich der Wert, der den Prognoseberechnungen 

zugrunde liegt. 

Die Berechnungen weisen für die zwei Wind-

energieanlagen des Windparks Birkach fol-

gende Ergebnisse aus: 

 

 

 

Ertragsberechnung 1 

(RSC) 

Ertragsberechnung 2 

(TÜV SÜD) 

Datum 26. November 2015/  

12. Oktober 2016 

21. September 2015/ 

15. Juli 2016 

Mittlere Jahreswindgeschwindigkeit in Nabenhöhe 5,5 / 5,6 m/s  5,5 m/s 

Mittlerer Jahresenergieertrag der WEA (P-50-Wert*) 13.387.000 kWh 13.234.000 kWh 

(* d.h. Überschreitungswahrscheinlichkeit Ó 50%)  
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Der mittlere Jahresenergieertrag ist über einen längeren Betriebszeitraum (ca. 20 Jahre) berechnet. 

Der tatsächliche Wert kann in einzelnen Jahren oder auch insgesamt von der Berechnung abweichen. 

Ertragseinbußen aufgrund von Eisansatz sind hier noch nicht berücksichtigt.  

Aus diesen Daten wurde ein Kalkulationswert wie folgt errechnet: Für die weitere Kalkulation wurde 

aus den errechneten Werten ein Mittelwert gebildet. Dieser beträgt 13.310.500 kWh als mittlerer Jah-

resenergieertrag des Windparks Birkach. 

 

Von diesem Wert wurden folgende Abschläge vorgenommen:  

Abschlagsart Höhe des Abschlags 

Vergütungsausfälle wegen negativer Börsens-
trompreise (§ 51 EEG 2017) 

2,0% 

Kabel- und Trafoverluste 1,5% 

Technische Verfügbarkeit 3,0% 

Fledermausabschaltungen 1,5% 

Allgemeiner Sicherheitsabschlag  
(einschl. Abschlag für Eisansatz ) 

4,0% 

Berechneter Ertrag nach Abschlägen (Prognose) 11.713.240 

Abschließender Kalkulationswert (aufgerundet, Prognose) 11.720.000 kWh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einer Windenergieanlage der Bürgerwindenergie Langenzenn
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Weitere Gutachten

Schalltechnische Untersuchung 

Eine schalltechnische Untersuchung wurde 

durch das für die Erstellung von Schallimmis-

sionsprognosen akkreditierte Büro TÜV SUD 

Industrieservice GmbH, Regensburg durchge-

führt. Der schalltechnische Bericht vom 

21.09.2015 mit Nachtrag vom 15.07.2016 

kommt zu dem Ergebnis, dass bei beiden An-

lagen die maßgeblichen Immissionsrichtwerte 

an den maßgeblichen Immissionsorten einge-

halten und um bis zu 6 dB(A) unterschritten 

werden. Der Genehmigungsbescheid sieht 

demgemäß keine Betriebsbeschränkungen 

aus Gründen des Lärmschutzes vor.  

Schattenwurfanalyse 

Eine Prognose des Schattenschlagwurfs der 

Windenergieanlagen wurde durch das für die 

Erstellung von Schattenwurfprognosen akkre-

ditierten Büro TÜV SUD Industrieservice 

GmbH, Regensburg durchgeführt. Der Bericht 

vom 21.09.2015 mit Nachtrag vom 15.07.2016 

kommt zu dem Ergebnis, dass der Grenzwert 

der astronomisch maximal möglichen Einwir-

kungsdauer von 30 Minuten pro Tag und 30 

Stunden pro Jahr an keinem Messpunkt über-

schritten wird. Der Genehmigungsbescheid 

sieht keine Betriebsbeschränkungen aus 

Gründen des Schutzes vor Schattenwurf vor.  

Artenschutzrechtliche Prüfung 

Eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 

(saP) wurde durch die Firma Kaminsky Natur-

schutzplanung GmbH, Hohenrath durchgeführt 

und im Bericht vom 18.07.2016 festgehalten. 

Für die prüfungsrelevanten Vogelarten, die im 

Wirkbereich der geplanten Windenergieanla-

gen festgestellt wurden, sieht das Gutachten 

bei Einhaltung allgemeiner Vorsichtsmaßnah-

men kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko 

durch die Errichtung der geplanten Windener-

gieanlagen. Zur Sicherung der kontinuierlichen 

ökologischen Funktionalität haben die Auffors-

tung von Waldbeständen und die Entwicklung 

von strukturierten Altholzbeständen zu erfol-

gen. In angrenzenden Wald- und Waldrandbe-

reichen sollen 5 Vogelkästen (inkl. Eulenkäs-

ten) und 15 Fledermauskästen angebracht 

werden. Die Akzeptanz der künstlichen Nist-

kästen und Fledermausquartiere wird durch ein 

regelmäßiges Monitoring überprüft, um ggf. 

Standorte optimieren zu können. Hierzu erfolgt 

erstmals nach zwei Jahren und danach in drei-

jährigem Turnus eine fachkundige Kontrolle an 

den Kästen. Das Abschieben des Oberbodens 

während der Fortpflanzungszeit potentiell be-

troffener Arten (01.10. - 28.02.) soll vermieden 

werden. Zufahrtswege sollen nicht asphaltiert 

oder anderweitig versiegelt werden. Die Ab- 

und Zuleitung des Stroms erfolgt unterirdisch, 

um keine Ansitzwarten für Großvögel im Be-

reich der Windenergieanlagen zu schaffen und 

Kollisionen/ Stromschläge an Elektroleitungen 

zu verhindern. Als weitere Maßnahme zur Si-

cherung der ökologischen Funktionalität soll 

auf die Fällung von betroffenen Gehölzbestän-

den unter Berücksichtigung der Fortpflan-

zungszeit und Winterruhe verzichtet werden.  

Zum Schutz der Fledermäuse sieht das Gut-

achten die Notwendigkeit für ein betriebsbe-

gleitendes Bioakustisches Gondelmonitoring 

verbunden mit temporären Abschaltungen der 

Windenergieanlagen vor. Der Genehmigungs-

bescheid enthält die Auflage zur Durchführung 

eines Gondelmonitorings zur Verifizierung des 

Fledermausvorkommens. Die Auflage ist ver-

bunden mit der Pflicht zur Abschaltung der 

Windenergieanlagen zu bestimmten Zeiten 

beim Nachweis von Fledermausvorkommen (in 

der Zeit vom 01. April bis 30. August von einer 

Stunde vor Sonnenuntergang bis Sonnenauf-

gang, vom 01. September bis 15. Oktober von 

3 Stunden vor Sonnenuntergang bis Sonnen-

aufgang und in der Zeit vom 16. Oktober bis 

15. November von einer Stunde vor Sonnen-

untergang bis Sonnenaufgang), aber nur bei 

bestimmten Windgeschwindigkeiten (unter 

6 m/s) und bestimmten Wetterlagen (Tempera-

tur über 8° C und nicht bei Regen, wobei leich-

ter Nieselregen hier noch nicht als Regen 

zählt). Ferner ist ein Auflagenvorbehalt zur Än-

derung der Abschaltzeiten für den weiteren Be-

trieb enthalten. Die Gondeln der Windenergie-

anlagen sollen mit einem sicheren Verschluss 

ausgestattet werden, um das Verletzungsrisiko 

bestimmter Fledermausarten zu minimieren.  

Für die Ertragsverluste, die aus der auferlegten 

Abschaltung resultieren, wurde für den in den 

Prognoserechnungen zugrunde gelegten 

Betrachtungszeitraum ein Sonderabschlag von 

2% auf die kalkulierten Erträge in den Betriebs-

jahren 2017 bis 2019 vorgenommen. 
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Bau einer Anlage der Bürger-

windenergie Königstein 
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Standort der Windenergieanlagen

Der Standort der geplanten Windenergieanla-

gen befindet im gemeindefreien Gebiet des 

Landkreises Erlangen-Höchstadt, nördlich von 

Lonnerstadt. Die nächstgelegenen Ortschaf-

ten/Siedlungen sind Weingartsgreuth und Wa-

chenroth im Nordwesten, Horbach und Sim-

mersdorf im Norden, Schirnsdorf im Nordosten 

und Ailsbach, Unterwinterbach und Festzelh-

ofen im Südwesten. Östlich des Staatsforstes 

verläuft die Autobahn A3 in Richtung Süden. In 

südwestlicher bis südöstlicher Richtung der 

geplanten Anlagen, steht der Windpark Lon-

nerstadt. 

Naturräumlich gesehen zählt der Standort zum 

Keuperstufenland und liegt im südlichen Teil 

des Steigerwaldes. Die Landschaft fällt sanft in 

mehrfach getreppten Stufen vom Steigerwald 

rauf im Westen, der Höhen um 500 m erreicht, 

auf etwa 350 m im Osten ab. Die Ostabda-

chung der Frankenhöhe grenzt im Süden ans 

mittelfränkische Becken. In diesem Gebiet bil-

det die Aisch die Grenze zwischen der Fran-

kenhöhe und dem Steigerwald. Weiter im Nor-

den liegt das Tal der Reichen Ebrach und im 

Südosten das Aischtal. Ihr breiter Einschnitt 

zwischen Steigerwald und Frankenhöhe lässt 

von Westen her den Wind ungehindert ins mit-

telfränkische Becken hinein.  

Kleinräumig gesehen ist das Gebiet des Stei-

gerwaldes durch die vielen Einschnitte stark 

zerteilt. Nach Südwesten und Westen hin, be-

kommt das Gelände mehr hügeligen Charakter 

bei insgesamt ansteigender Höhe ü. NN, wo-

hingegen es nach Osten und Nordosten hin 

abfällt. In Richtung Südwesten stehen die ge-

planten Anlagen im Nahbereich exponiert.  

Die Umgebung der Standorte wird zu einem 

großen Teil forstwirtschaftlich genutzt. In den 

fast waldfreien Tälern überwiegt die landwirt-

schaftliche Nutzung.  

Die beiden Anlagen sollen im Birkacher Staats-

forst, gleich am südöstlichen Ausläufer des Ro-

ten Bergs zum Stehen kommen. Unzählige 

weitere kleinere Waldflächen und die Ausläufer 

der ausgedehnten Waldgebiete auf den Hoch-

flächen führen zu einem häufigen Wechsel un-

terschiedlicher Rauhigkeitsflächen. Durch die 

großen Nabenhöhen soll diesem Effekt entge-

gengewirkt werden.  

Die blauen Kreise kennzeichnen die Standorte 

der geplanten Windenergieanlagen. Die roten 

Punkte kennzeichnen die Windenergieanlagen 

des Windparks Lonnerstadt.  
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*Quelle:  Juwi GmbH 

 
Grafik: Standort der Windenergieanlagen WEA 1 und WEA 2 des Windparks Birkach 
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Stromabnahme und Einspeisevergütung 

Einspeiseförderung

Grundlage für die Kalkulation und Wirtschaft-

lichkeit des Projektes ist die zugesicherte Ein-

speiseförderung nach dem Gesetz zur Einfüh-

rung von Ausschreibungen für Strom aus er-

neuerbaren Energien und zu weiteren Ände-

rungen des Rechts der erneuerbaren Energien 

in der Fassung vom 22.12.2016 (EEG 2017). 

Das EEG schafft Planungssicherheit und ist 

deswegen eines der wichtigsten Instrumente 

für den Ausbau der Erneuerbaren Energien in 

Deutschland.  

Mit dem EEG 2017 wird das erneuerbare 

Energien-Gesetz generell auf Ausschreibun-

gen umgestellt. Bei Windenergieanlagen auf 

Land besteht der Anspruch auf Marktprämie 

und Einspeisevergütung (§ 19 Abs. 1 EEG 

2017) für den in der Windenergieanlage er-

zeugten Strom nur, solange und soweit ein von 

der Bundesnetzagentur erteilter Zuschlag für 

die Windenergieanlage wirksam ist (§ 22 

Abs. 2 S. 1 EEG 2017).  

Von diesem Erfordernis sind nach § 22 Abs. 2 

Nr. 2 EEG 2017 Windenergieanlagen ausge-

nommen, wenn das Windparkprojekt eine Ge-

nehmigung nach Bundes-Immissionsschutz-

gesetz bis zum 31.12.2016 erhalten hat, die 

vorgenannte Genehmigung vor dem 

01.02.2017 mit allen erforderlichen Angaben 

an das Anlagenregister gemeldet worden ist 

und die Windenergieanlagen bis zum 

31.12.2018 in Betrieb genommen werden.  

Für solche Windenergieanlagen (Ă¦bergangs-

anlagenñ), sieht Ä 46 EEG 2017 in seiner der-

zeit gültigen Fassung folgende Fördersätze 

vor: 

Förderwerte nach § 46 EEG 2017: 

Grundförderung 4,66 Cent/kWh 

Erhöhte Anfangsförderung 8,38 Cent/kWh 

 

Nach § 46a EEG 2017 unterliegen die För-

dersätze einer Absenkung (Degression). Ab 

dem 01.03.2017 wird der anzulegende Wert 

der Grundvergütung und der Anfangsvergü-

tung gleichmäßig über sechs Monate um je-

weils 1,05% pro Monat abgesenkt (zum 01.03., 

01.04., 01.05., 01.06., 01.07. und 01.08.). Ab 

dem 01.10.2017 bis Ende 2018 erfolgt quar-

talsweise (01.01., 01.04., 01.07. und 01.10.) 

eine indirekte Mengensteuerung über den sog. 

Ăatmenden Deckelñ. Der Umfang der Absen-

kung richtet sich nach dem Zubau an Wind-

energieanlagen in Deutschland in einem Be-

trachtungszeitraum vor der Inbetriebnahme 

und beträgt gemäß § 46a Abs. 1 S. 2 EEG 

2017 mindestens 0,4% pro Quartal. Sollte der 

Brutto-Zubau im Bezugszeitraum den Wert von 

2.500 Megawatt überschreiten, so findet i.S.d. 

§ 46a Abs. 2 EEG 2017 eine entsprechende 

Erhöhung des anzulegenden Wertes (0,4%) 

statt. Wird beispielsweise die Ausbaumenge 

von 2.500 MW im Betrachtungszeitraum um 

mehr als 1.000 MW überschritten, erhöht sich 

die Degression um 2,4%. Hierbei handelt es 

sich um die maximale quartalsweise Degressi-

on. 

Die Emittentin plant, dass die Windenergiean-

lagen bis Ende August 2017 in Betrieb ge-

nommen werden können (Prognose). Sie kal-

kuliert deswegen, dass die Förderwerte nach   

§§ 46, 46a EEG 2017 bis zum Zeitpunkt der 

geplanten Inbetriebnahme lediglich der monat-

lichen Degression von 1,05% ab dem 

01.03.2017 bis 01.08.2017 unterfallen. Daraus 

ergeben sich folgende für das Projekt kalkulier-

te Förderwerte: 

Kalkulierte Förderwerte bei Inbetriebnah-

me bis zum 25.08.2017 

Grundförderung 4,66 Cent/kWh 

Erhöhte Anfangsförderung 7,86 Cent/kWh 

 

Die Grundförderung wird für eine Laufzeit von 

20 Jahren zuzüglich des Inbetriebnahmejahres 

geleistet. 

In den ersten fünf Betriebsjahren wird gemäß   

§ 46 Abs. 2 EEG 2017 eine erhöhte Anfangs-

förderung in Höhe von 7,86 Cent/kWh ge-

währt. Der Zeitraum, in dem diese erhöhte An-

fangsvergütung gewährt wird, verlängert sich 

umso mehr, je weiter an dem Standort das 1,3-

fache des Referenzertrages des jeweiligen An-
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lagentyps unterschritten wird. An dem geplan-

ten Standort wird dieser Wert voraussichtlich 

so weit unterschritten, dass die erhöhte An-

fangsvergütung für die gesamte Vergütungs-

dauer (20 Jahre zuzüglich des Inbetriebnah-

mejahres) gewährt wird (Prognose). 

Einspeisepunkt 

Der von den Windenergieanlagen erzeugte 

Strom wird in das Netz der Bayerwerk AG am 

Umspannwerk Höchstadt/Aisch eingespeist. 

Eine befristete Einspeisezusage bis zum 

23.05.2017 liegt aktuell vor. Die Kosten der 

Parkverkabelung und eventuell erforderlichen 

Dienstbarkeiten sind in den prognostizierten 

Gesamtinvestitionskosten enthalten. 
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Chancen der Beteiligung und Sicherheiten 

Allgemeines

Eine Beteiligung an diesem Angebot eröffnet 

die Chance auf eine substantielle Rendite auf 

die Einlage. Durch die Investition in umwelt-

freundliche Windenergieanlagen zur Stromer-

zeugung wird gleichzeitig ein Beitrag zum 

Umwelt- und Klimaschutz geleistet. Auf diese 

Weise wird die Zukunft für nachfolgende Gene-

rationen aktiv mitgestaltet. Der Bogen von öko-

logischem Engagement zu ökonomischem 

Handeln ist damit geschlossen. 

Nachfolgend werden die Renditechancen nä-

her beschrieben. Ferner werden Aspekte er-

läutert, die zur Absicherung der Investition und 

der Renditechancen dienen. Durch diese Aus-

führungen werden die im Abschnitt über die 

wesentlichen Risiken der Beteiligung (S. 28 - 

41) genannten Risiken in keiner Weise relati-

viert oder eingeschränkt.  

Renditechancen 

Die gesamten prognostizierten Ausschüttung-

en an die Kommanditisten betragen innerhalb 

des Prognosezeitraums von 20 Jahren 

4.760.000 Euro. Das entspricht bezogen auf 

die angebotenen Kommanditeinlagen einer 

Gesamtausschüttung von 200%.  

Daraus ergibt sich eine prognostizierte Eigen-

kapitalverzinsung von 5,00%.  

Bei positiver Entwicklung besteht die Chance, 

die prognostizieren Ergebnisse zu übertreffen. 

Dies wäre zum Beispiel bei einer Unterschrei-

tung der kalkulierten Investitionskosten, gerin-

geren Betriebskosten oder einer positiven 

steuerrechtlichen Entwicklungen möglich. Auch 

bei signifikant besseren Windverhältnissen ist 

ein Mehrertrag möglich. 

Sollte der Marktpreis für Strom im Laufe dieser 

Zeit über die gesetzlich garantierten Vergü-

tungssätze steigen, besteht zudem die Chance 

auf höhere als die prognostizierten Einnah-

men.  

Die genannte Rendite wurde auf Basis einer 

Betriebsdauer von 20 Jahren kalkuliert. Es be-

steht die Möglichkeit, dass der wirtschaftliche 

Betrieb der Windenergieanlagen über die Dau-

er der gesetzlichen Abnahme- und Vergü-

tungsgarantie, die in diesem Beteiligungsan-

gebot als kalkulatorische Grundlage herange-

zogen wurde, hinaus möglich ist. Dies würde 

zu weiteren Erträgen führen. 
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Aspekte zur Absicherung der Investition

Die Absicherung der Investition basiert auf der 

Vergütungssicherheit durch das EEG. Ferner 

wird durch unterschiedliche Maßnahmen an-

gestrebt, die Investition und die Renditeprog-

nose abzusichern und vor Verlusten zu schüt-

zen. Im Einzelnen: 

EEG 

Durch das Gesetz zur Einführung von Aus-

schreibungen für Strom aus erneuerbaren 

Energien und zu weiteren Änderungen des 

Rechts der erneuerbaren Energien (EEG 

2017) in der derzeit geltenden Fassung wer-

den die Netzbetreiber verpflichtet, Erneuerba-

re-Energien-Anlagen vorrangig an das Strom-

netz anzuschließen und den gesamten ange-

botenen Strom aus erneuerbaren Energien 

vorrangig physikalisch abzunehmen. Darüber 

hinaus ist eine gesetzlich garantierte Förde-

rung für eine Dauer von 20 Kalenderjahren 

festgeschrieben (zu den Einzelheiten siehe 

S. 61/62). Dieser Anschluss-, Abnahme und 

Förderanspruch schafft die Grundlage für die 

Kalkulation der prognostizierten Erträge der 

Beteiligung innerhalb des Prognosezeitraums. 

Technik und Wartungsvertrag 

Bei den geplanten Windenergieanlagen han-

delt es sich um hochwertige Maschinen des 

Herstellers Vestas Deutschland GmbH. Die 

Firma Vestas ist Weltmarktführer bei der Her-

stellung von Windkraftanlagen. 

Durch den gesondert abzuschließenden War-

tungsvertrag mit dem Hersteller wird die        

Sicherheit in Bezug auf die Anlagenverfügbar-

keit und Reparaturkosten erhöht. Vestas wartet 

danach die Anlagen in den ersten 15 Betriebs-

jahren und führt Instandhaltungen und Repara-

turen durch. Ferner gewährleistet Vestas eine 

Mindestverfügbarkeit der Anlagen von 97% 

und gewährt bei Nichterreichen dieser Min-

destverfügbarkeit einen ï allerdings pauscha-

lierten und nach oben hin gedeckelten ï Scha-

densersatz.  

Ertragsgutachten  

Entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg 

des Windparks ist die realistische Einschät-

zung der Windverhältnisse und der zu erwar-

tenden Erträge am Standort. Basis für die 

Standortauswahl waren zwei Ertragsgutachten 

unabhängiger und anerkannter privater Institu-

te. Für die hier genannten Kalkulationen und 

Prognosen wurde der Mittelwert aus diesen 

zwei Gutachten herangezogen.  

Geschäftsführungskosten 

Die Vergütung für die kaufmännische und 

technische Betriebsführung errechnet sich auf 

Grundlage der eingespeisten Strommenge und 

ist damit auch in windschwächeren Jahren 

niedriger. Die Kosten sind in den Kalkulationen 

der laufenden Betriebskosten berücksichtigt 

(mit Ausnahme der Kosten der Abwicklung der 

Direktvermarktung). Bei gleichbleibendem 

Leistungsumfang entstehen keine rendite-

schmälernden Zusatzkosten in Form von wei-

teren Erfolgs- oder Vergütungszahlungen. 

Fremdfinanzierung 

Für das Fremdkapital sind ausschließlich regi-

onale Banken als kompetente Finanzierungs-

partner im Projekt vorgesehen.  

Versicherungen 

Neben dem Wartungsvertrag mit dem Anla-

genhersteller wird eine Haftpflichtversicherung 

abgeschlossen. In den Betriebskosten ist zu-

sätzlich eine Allgefahrenversicherung für Van-

dalismus, Diebstahl, Einbruch und sonstige 

Schªden Ăvon auÇenñ mit einkalkuliert. 

Steuern 

Sämtliche steuerliche Belange, z. B. Jahresab-

schlüsse und betriebswirtschaftliche Abwick-

lungen, werden von einem unabhängigen 

Steuerberater vor Abgabe an das Finanzamt 

geprüft. 

Haftungsbegrenzung 

Die Haftung des Kommanditisten ist auf die 

Höhe seiner Einlage beschränkt. 
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Bürgerwindpark Kaltenbuch-Bergen 
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Rechtliche Grundlagen 

Allgemeines

Die Emittentin wird als GmbH & Co. KG ge-

führt. Hierbei handelt es sich um eine Sonder-

form der Rechtsform der Kommanditgesell-

schaft (KG). Die Erwerber der Beteiligung wer-

den Gesellschafter (Kommanditisten) und ver-

pflichten sich zur Erbringung einer Kommandi-

teinlage. Der Einlagebetrag wird als Hafteinla-

ge in das Handelsregister eingetragen. Die 

Haftung der Kommanditisten ist auf die Einlage 

beschränkt.  

Persönlich haftende Gesellschafterin (Kom-

plementärin) ist die WWS NP Verwaltungs- 

GmbH. Die Regelungen zur Geschäftsführung 

und Vertretung sowie die Rechte der Gesell-

schafter ergeben sich aus dem Gesellschafts-

vertrag sowie dem Handelsgesetzbuch. 

Hauptmerkmale der Anteile der Anleger 

Die Anteile der Anleger haben folgende 

Hauptmerkmale, die Anleger haben also fol-

gende Rechte und Pflichten: 

Pflichten des Anlegers 

Pflicht zur Leistung der Einlage und Vorla-
ge einer Handelsregistervollmacht 

Die Anleger sind zur Leistung ihrer Einlage an 

die Gesellschaft verpflichtet. Eine Nach-

schusspflicht besteht nicht (§ 6.4 des Gesell-

schaftsvertrages). Jeder Gesellschafter hat der 

Komplementärin eine notariell beglaubigte 

Handelsregistervollmacht zu seiner Eintragung 

als Gesellschafter im Handelsregister zu ertei-

len (§ 5.3 des Gesellschaftsvertrages). Die 

Kosten der erstmaligen Beglaubigung trägt die 

Gesellschaft. Sollten später weitere Beglaubi-

gungen erforderlich sein, erfolgen diese auf 

Kosten des Gesellschafters. Zudem ist jeder 

Kommanditist verpflichtet, der Komplementärin 

die Adresse anzugeben, unter der ihm gegen-

über Erklärungen aller Art abzugeben sind. 

Adressänderungen sind der Komplementärin 

unverzüglich schriftlich oder in Textform mitzu-

teilen (§ 5.4 des Gesellschaftsvertrages).  

Haftung 

Die Haftung des Kommanditisten ist auf die in 

das Handelsregister einzutragende Haftsumme 

(100% der übernommenen Einlage) begrenzt. 

Bei vollständiger Einzahlung der Einlage be-

steht für den Anleger keine weitere Haftung.  

Allerdings kann die persönliche Haftung des 

Anlegers bis zur Höhe der übernommenen und 

in das Handelsregister eingetragenen Haftein-

lage wieder aufleben, wenn durch Entnahmen 

bzw. Ausschüttungen das Kapitalkonto des An-

legers unter den Betrag seiner Haftsumme 

sinkt. 

Scheidet ein Anleger aus der Emittentin aus, 

haftet er bis zur Höhe seiner Einlage für bis 

dahin begründete Verbindlichkeiten der Emit-

tentin, die bis zum Ablauf von fünf Jahren nach 

der Eintragung seines Ausscheides im Han-

delsregister fällig und Ansprüche daraus fest-

gestellt oder in der gesetzlich vorgeschriebe-

nen Weise geltend gemacht wurden. Eine ent-

sprechende Nachhaftung besteht im Fall der 

Auflösung der Emittentin, wobei die fünfjährige 

Nachhaftung grundsätzlich mit Handelsregis-

tereintragung der Auflösung der Emittentin be-

ginnt. Je nach Anspruch kann die Verjährungs-

frist kürzer sein. Die Verjährung beginnt mit 

Fälligkeit des Anspruchs, wenn dieser nach 

Handelsregistereintragung der Auflösung fällig 

wird, andernfalls mit Eintragung der Auflösung. 

Steuerfestsetzungsverfahren 

Die Kommanditisten sind verpflichtet der Kom-

plementärin nach Aufforderung innerhalb der 

von der Komplementärin gesetzten Frist Son-

derbetriebsausgaben schriftlich mitzuteilen und 

mit entsprechenden Belegen vorzulegen, damit 

diese berücksichtigt werden können (§ 16.2 

des Gesellschaftsvertrages). Die Gesellschaf-

ter bestellen die Komplementärin als gemein-

same Empfangsbevollmächtigte i.S. des § 183 

der Abgabenordnung und verpflichten sich un-

tereinander, Rechtsbehelfe oder sonstige 

Rechtsmittel im Rahmen der Steuerveranla-

gung der Gesellschaft nur im Einvernehmen 

mit der Komplementärin einzulegen, auch so-

weit sie persönlich betroffen sind (§ 16.3 des 

Gesellschaftsvertrages). 

Übertragung von Gesellschaftsanteilen 

Vor dem Verkauf eines Gesellschaftsanteils an 

einen Erwerber, der nicht Gesellschafter oder 

Angehöriger des verkaufswilligen Gesellschaf-
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ters i. S.v. § 15 der Abgabenordnung ist, hat 

der verkaufswillige Gesellschafter die Pflicht, 

seinen Anteil den übrigen Gesellschaftern zum 

Kauf anzudienen (§ 17.3 des Gesellschaftsver-

trages). 

Pflichten im Erbfall 

Stirbt ein Kommanditist, so wird die Gesell-

schaft mit seinen Erben oder Vermächtnis-

nehmern fortgesetzt. Die Erben haben sich 

durch Vorlage einer beglaubigten Abschrift des 

Erbscheins oder einer beglaubigten Kopie des 

Testamentsvollstreckerzeugnisses sowie einer 

beglaubigten Testamentsabschrift mit Testa-

mentseröffnungsprotokoll zu legitimieren. Ein 

Vermächtnisnehmer hat des Weiteren die Ab-

tretung des Kommanditanteils durch die Erben 

an ihn nachzuweisen. Mehrere Miterben oder 

Vermächtnisnehmer können ihre Gesellschaf-

terrechte nur durch einen gemeinsamen Be-

vollmächtigten, der auch zur Entgegennahme 

von Erklärungen und Zahlungen ermächtigt ist, 

einheitlich und gemeinschaftlich ausüben. Der 

Bevollmächtigte ist der Gesellschaft von sämt-

lichen Erben gemeinsam schriftlich zu benen-

nen. Bis zur Benennung des gemeinsamen 

Bevollmächtigten ruhen die Rechte aus der 

Beteiligung an der Gesellschaft mit Ausnahme 

der Ergebnisbeteiligung. Zustellungen und 

Zahlungen können bis zu diesem Zeitpunkt an 

jeden Rechtsnachfolger mit Wirkung für und 

gegen alle übrigen Rechtsnachfolger vorge-

nommen werden. Zahlungen können bis zu 

diesem Zeitpunkt durch die Gesellschaft auch 

durch Hinterlegung (§§ 372 ff. BGB) erfüllt 

werden. Die Erben bzw. Vermächtnisnehmer 

haben der Komplementärin eine notariell be-

glaubigte, unwiderrufliche und über den Tod 

hinaus wirksame Handelsregistervollmacht zu 

erteilen, die die Komplementärin ermächtigt, in 

ihrem jeweiligen Namen alle erforderlichen Er-

klärungen gegenüber dem Handelsregister ab-

zugeben. Die Kosten der Handelsregisterände-

rung im Falle des Erbfalls haben die Erben zu 

tragen (§ 18 des Gesellschaftsvertrages). 

Vertraulichkeit 

Jeder Gesellschafter ist verpflichtet, alle Infor-

mationen hinsichtlich des Gegenstandes, des 

Vermögens, der Geschäftsaktivitäten oder der 

sonstigen Angelegenheiten der Gesellschaft 

vertraulich zu behandeln. Dies gilt auch nach 

dem Ausscheiden aus der Gesellschaft (§ 25 

des Gesellschaftsvertrages). 

Datenverwaltung 

Jeder Kommanditist hat der Komplementärin 

Änderungen hinsichtlich der Angaben, die der 

Komplementärin oder der Gesellschaft gegen-

über gemacht wurden, insbesondere bei Ände-

rungen der Anschrift oder Kontoverbindung, 

unverzüglich und schriftlich oder in Textform 

mitzuteilen (§ 26.3 des Gesellschaftsvertra-

ges). Jeder Kommanditist verpflichtet sich, et-

waige nach dem Geldwäschegesetz (GwG) 

oder anderen gesetzlichen Vorschriften not-

wendigen Informationen auf Anforderung des 

jeweiligen Berechtigten zu übermitteln (§ 26.4 

des Gesellschaftsvertrages). 

Rechte des Anlegers 

Beteiligung am Ergebnis und am Vermögen 

Die Anleger sind als Kommanditisten am han-

delsrechtlichen Ergebnis (Gewinn und Verlust) 

sowie am Vermögen der Gesellschaft im Ver-

hältnis der Höhe ihrer Einlagen beteiligt. Die 

Höhe der Ausschüttungen wird jährlich durch 

Beschuss der Gesellschafterversammlung 

festgelegt (§ 15 des Gesellschaftsvertrages).  

Die Anleger sind ferner im Verhältnis ihrer Ein-

lagen am Liquidationserlös der Gesellschaft 

beteiligt (§ 15.1 des Gesellschaftsvertrages).  

Mitsprache- und Stimmrecht 

Die Anleger wirken über Gesellschafterbe-

schlüsse an der Leitung der Gesellschaft mit. 

Sie beschließen insbesondere über die in § 8.2 

des Gesellschaftsvertrages aufgezählten An-

gelegenheiten.  

Gesellschafterbeschlüsse können in Gesell-

schafterversammlungen (§ 9 des Gesell-

schaftsvertrages) oder im schriftlichen Verfah-

ren (§ 10 des Gesellschaftsvertrages) getroffen 

werden. Ordentliche Gesellschafterversamm-

lungen finden jährlich am Sitz der Gesellschaft 

statt. Außerordentliche Gesellschafterver-

sammlungen werden einberufen, wenn dies 

von Gesellschaftern, die zusammen 25% des 

Kommanditkapitals auf sich vereinigen, ver-

langt wird. In der Gesellschafterversammlung 

wird nach Köpfen abgestimmt, außer die Kom-

plementärin oder Kommanditisten, die zusam-

men mehr als 10% des Gesellschaftskapitals 

halten, verlangen die Abstimmung im Verhält-

nis der Kapitalanteile. Bei der Abstimmung 

nach Köpfen hat jeder Gesellschafter eine 

Stimme. Bei der Abstimmung nach Kapitalan-

teilen gewähren jeweils volle 1.000 Euro der 
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Pflichteinlage ein Stimme. Die Komplementärin 

hat immer eine Stimme (§ 8 des Gesell-

schaftsvertrages).  

Beirat 

Außerdem wählen die Anleger einen Beirat, 

der die Geschäftsführung in allen wesentlichen 

Fragen, die das Unternehmen betreffen, berät 

und unterstützt (§ 11 des Gesellschaftsvertra-

ges). 

Informations- und Kontrollrechte 

Die Kommanditisten erhalten regelmäßig, min-

destens einmal jährlich, Berichte über die Ge-

schäftsentwicklung und die Lage der Gesell-

schaft. Jedem Anleger stehen die gesetzlichen 

Informations- und Kontrollrechte eine Kom-

manditisten zu. Die gesetzlichen Informations-

rechte nach § 166 Abs. 1 HGB bleiben unbe-

rührt. Danach können die Anleger Informati-

onsrechte selbst ausüben oder durch einen zur 

Berufsverschwiegenheit verpflichteten Dritten 

auf eigene Kosten ausüben lassen. Die Inhalte 

der Verträge und Geschäftsunterlagen sind 

vertraulich zu behandeln, die Weitergabe an 

Dritte ist nicht gestattet (§ 23 des Gesell-

schaftsvertrages).  

Kündigung und Abfindung 

Die Vermögensanlage kann von jedem Gesell-

schafter mit einer Frist von 6 Monaten zum Ka-

lenderjahresende ordentlich gekündigt werden, 

frühestens jedoch zum 31.12.2037. Teilkündi-

gungen sind unzulässig. Daneben besteht das 

Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund. 

Die Kündigung hat durch eingeschriebenen 

Brief an die Komplementärin zu erfolgen (§ 19 

des Gesellschaftsvertrages).  

Scheidet ein Kommanditist aus der Gesell-

schaft aus, so wird die Gesellschaft von den 

verbleibenden Gesellschaftern unter der bishe-

rigen Firma fortgesetzt (§ 20.2 des Gesell-

schaftsvertrags). 

Der ausscheidende Gesellschafter erhält eine 

Abfindung. Dies gilt nicht, wenn die Gesell-

schaft im Zeitpunkt des Ausscheidens in Liqui-

dation tritt oder wenn die übrigen Gesellschaf-

ter spätestens drei Monate nach dem Aus-

scheiden beschließen, dass die Gesellschaft 

aufgelöst werden soll. Die Höhe des Abfin-

dungsanspruchs wird aufgrund einer auf den 

Tag des Ausscheidens aufzustellenden Ausei-

nandersetzungsbilanz berechnet. Der Anteil 

des ausscheidenden Gesellschafters bestimmt 

sich nach dem Verhältnis der Pflichteinlage 

des ausscheidenden Gesellschafters zu der 

Summe der Pflichteinlagen aller Gesellschaf-

ter. Nachträglich festgestellte Gewinne oder 

Verluste, Steuernachzahlungen oder Steuerer-

stattungen beeinflussen die Höhe der Ausei-

nandersetzungsbilanz nicht. Ein Anspruch auf 

Befreiung von Verbindlichkeiten und auf Si-

cherheitsleistungen steht dem ausscheidenden 

Gesellschafter nicht zu. Zahlungen auf die 

Pflichteinlage oder auf etwaige offene Kosten, 

sind von dem Abfindungsguthaben abzuzie-

hen, wenn diese zum Stichtag des Ausschei-

dens des Gesellschafters anstehen. Das Ab-

findungsguthaben ist mit 2%-Punkten über 

dem Basiszinssatz p.a. ab dem Zeitpunkt des 

Ausscheidens zu verzinsen und in sechs Halb-

jahresraten auszuzahlen (§ 21 des Gesell-

schaftsvertrages). 

Ferner ist ein negatives Abfindungsguthaben 

sofort zur Zahlung fällig zu stellen (§ 21.7 des 

Gesellschaftsvertrages). 

Übertragung von Gesellschaftsanteilen 

Jeder Anleger kann seinen Gesellschaftsanteil 

mit Wirkung zum 31.12. eines Jahres durch 

Abtretung übertragen, vorausgesetzt die 

Pflichteinlage wurde vollständig geleistet oder 

es ist sichergestellt, dass der Erwerber die 

Einzahlung leistet. Teilübertragungen sind 

nicht zulässig. Die Komplementärin kann hier-

von Ausnahmen zulassen, wenn jeder Teilan-

teil mindestens eine Höhe von Euro 5.000,- hat 

und durch 1.000 ganzzahlig teilbar ist (§ 17.1 

des Gesellschaftsvertrages) Vor dem Verkauf 

an einen Erwerber, der nicht Gesellschafter 

oder Angehöriger des verkaufswilligen Gesell-

schafters im Sinne von § 15 der Abgabenord-

nung ist, muss der Geschäftsanteil den übrigen 

Gesellschaftern zum Kauf angedient werden. 

Dazu hat der Gesellschafter seine Verkaufsab-

sicht der Komplementärin mitzuteilen. Die 

Komplementärin verpflichtet sich innerhalb von 

zehn Tagen nach der Mitteilung alle übrigen 

Gesellschafter von der Verkaufsabsicht zu in-

formieren. Die übrigen Gesellschafter haben 

sodann die Möglichkeit, dem verkaufswilligen 

Gesellschafter ein Kaufangebot zu unterbrei-

ten. Kommt eine Einigung über den Kauf des 

Anteils innerhalb eines Monats ab der Informa-

tion der übrigen Gesellschafter nicht zustande, 

kann der verkaufswillige Gesellschafter seinen 

Anteil verkaufen. (§ 17.3 des Gesellschaftsver-

trages).  
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Abweichende Rechte und Pflichten der 

Anteile der Gesellschafter der Emitten-

tin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-

lung 

Bei den im Folgenden benannten Gesellschaf-

tern, handelt es sich um die Gesellschafter der 

Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-

lung. 

Komplementärin 

Die Komplementärin der Emittentin (WWS NP 

Verwaltungs- GmbH)  hat zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung folgende abweichende 

Rechte: 

¶ Keine Beteiligung am Kapital und Vermö-

gen der Gesellschaft (§ 4a des Gesell-

schaftsvertrags). 

¶ Bevollmächtigung zur Aufnahme weiterer 

Kommanditisten und zur Entscheidung 

über die Annahme des Beitritts (§ 5.2 des 

Gesellschaftsvertrags). 

¶ Recht zur Aufforderung zur Einzahlung 

der Einlage (§ 6.1 des Gesellschaftsver-

trags). 

¶ Berechtigung zum Ausschluss von Kom-

manditisten oder Herabsetzung der Einla-

ge im Falle der Nichtleistung der Einlage 

durch den Kommanditisten (§ 6.3 des Ge-

sellschaftsvertrags). 

¶ Alleinige Berechtigung zur Geschäftsfüh-

rung und Vertretung der Emittentin (§ 7.1 

des Gesellschaftsvertrags). 

¶ Berechtigung, die Geschäftsführungsauf-

gaben und die kaufmännische und techni-

sche Betriebsführung auf Rechnung der 

Gesellschaft auf einen Dritten zu übertra-

gen und diesem Vollmacht zu erteilen, je-

doch nur soweit die Leitung der Gesell-

schaft als solche und die unternehmeri-

schen Entscheidungen im laufenden Ge-

schäftsbetrieb in jedem Fall bei der Ge-

sellschaft selbst verbleiben. Die Gesell-

schaft hat sich Gestaltungs-, Lenkungs- 

und Weisungsrechte voll-umfänglich vor-

zubehalten (§ 7.2 des Gesellschaftsver-

trags). 

¶ Recht nach eigenem kaufmännischem 

Ermessen ohne gesonderte Zustimmung 

der Gesellschafterversammlung alle Ge-

schäfte und Maßnahmen durchzuführen, 

die zur Umsetzung der im Verkaufspros-

pekt über die Kommanditbeteiligungen 

beschriebenen Investitions- und Finanzie-

rungplanung erforderlich oder zweckdien-

lich sind, und die hierfür erforderlichen Er-

klärungen abzugeben (§ 7.5 des Gesell-

schaftsvertrags). 

¶ Recht, die Abstimmung nach Kapitalantei-

len zu verlangen (§ 8.3 des Gesell-

schaftsvertrags). 

¶ Eine Stimme in der Gesellschafterver-

sammlung (§ 8.5 des Gesellschaftsver-

trags).  

¶ Recht zur Einberufung außerordentlicher 

Gesellschafterversammlungen (§ 9.2 des 

Gesellschaftsvertrags). 

¶ Recht zum Vorsitz und zur Leitung der 

Gesellschafterversammlung (§ 9.4 des 

Gesellschaftsvertrags).  

¶ Recht zur Herbeiführung von Gesellschaf-

terbeschlüssen im schriftlichen Verfahren 

(§ 10.1 des Gesellschaftsvertrags). 

¶ Recht die Frist zur Stimmabgabe im 

schriftlichen Verfahren in Eilfällen auf eine 

Woche zu verkürzen (§ 10.3 des Gesell-

schaftsvertrags).  

¶ Recht zur Einberufung von Beiratssitzun-

gen und zur Teilnahme an Beiratssitzun-

gen (§ 11.5 des Gesellschaftsvertrags). 

¶ Jährliche Vergütung für die Übernahme 

der persönlichen Haftung sowie Ersatz ih-

rer Auslagen und Aufwendungen für die 

Gesellschaft (§ 12.1 des Gesellschafts-

vertrags). 

¶ Recht auf die ihr zustehenden Beträge 

monatlich entsprechende Entnahmen zu 

tätigen (§ 12.2 des Gesellschaftsver-

trags). 

¶ Recht zur Errichtung weiterer Konten so-

wie zur Änderung der Kontenstruktur, so-

weit die Komplementärin es für zweck-

dienlich hält (§ 13 des Gesellschaftsver-

trags).  

¶ Recht, vor Ausschüttungen ausreichende 

Kapitalreserven und Rücklagen festzule-

gen (§ 15.3 des Gesellschaftsvertrags). 
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¶ Die Komplementärin ist gemeinsame 

Empfangsbevollmächtigte i.S.v. § 183 

Abgabenordnung bei der gesonderten 

und einheitlichen Feststellung der Ein-

künfte der Gesellschaft (§ 16.3 des Ge-

sellschaftsvertrags). 

¶ Recht zur Zulassung von Teilübertragun-

gen von Kommanditanteilen (§ 17.1 des 

Gesellschaftsvertrags).  

¶ Recht, unter Stellung eines neuen Kom-

plementärs aus der Gesellschaft auszu-

scheiden (§ 20.3 des Gesellschaftsver-

trags). 

¶ Recht zur Datenverwaltung und Daten-

speicherung (§ 26.1 des Gesellschaftsver-

trags). 

Die Komplementärin der Emittentin hat zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung folgende 

abweichende Pflichten:  

¶ Unbeschränkte Haftung mit dem gesam-

ten Vermögen. Vorliegend ist die Kom-

plementärin eine Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung (GmbH). Für ihre Ver-

bindlichkeiten haftet nur das Gesell-

schaftsvermögen (§ 4a des Gesell-

schaftsvertrags). 

¶ Keine Verpflichtung zur Leistung einer 

geldwerten Einlage (§ 4a des Gesell-

schaftsvertrags). 

¶ Keine Verpflichtung zur Erteilung einer 

Handelsregistervollmacht (§ 5.2 des Ge-

sellschaftsvertrags). . 

¶ Pflicht zur Geschäftsführung und Vertre-

tung der Emittentin (§ 7.1 des Gesell-

schaftsvertrags). 

¶ Pflicht zur Einberufung einer jährlichen 

ordentlichen Gesellschafterversammlung 

(§ 9.1 des Gesellschaftsvertrags).  

¶ Pflicht zur Einberufung einer außeror-

dentlichen Gesellschafterversammlung, 

wenn dies von Gesellschaftern, die zu-

sammen mindestens 25% des Komman-

ditkapitals auf sich vereinigen, oder vom 

Beirat der Gesellschaft verlangt wird 

(§ 9.2 des Gesellschaftsvertrags). 

¶ Pflicht zur Führung von Konten für jeden 

Gesellschafter (§ 13 des Gesellschafts-

vertrags). 

¶ Pflicht zur Aufstellung des Jahresab-

schlusses (§ 14.1 des Gesellschaftsver-

trags). 

¶ Recht zur Auswahl des Abschlussprüfers, 

falls eine Prüfung des Jahresabschlusses 

gesetzlich vorgeschrieben oder durch die 

Gesellschafterversammlung beschlossen 

ist (§ 14.2 des Gesellschaftsvertrags). 

¶ Pflicht zur Mitteilung von Verkaufsabsich-

ten eines Gesellschafters im Rahmen der 

Andienungspflicht des verkaufswilligen 

Gesellschafters (§ 17.3 des Gesell-

schaftsvertrags).  

¶ Pflicht zur Ermittlung und Mitteilung von 

Abfindungsansprüchen (§ 21.3 des Ge-

sellschaftsvertrags). 

Im Übrigen stimmen die Rechte und Pflichten 

und damit die Hauptmerkmale der Anteile der 

Gesellschafter der Emittentin zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung mit denen der Anleger 

überein. 

Es gibt keine ehemaligen Gesellschafter, de-

nen Ansprüche aus ihrer Beteiligung beim 

Emittenten zustehen. 

Übertragung und Handelbarkeit 

Der Kommanditanteil kann durch Abtretung 

übertragen werden (§ 17 des Gesellschaftsver-

trags). Bei der Gesellschaft entstehende Kos-

ten, z.B. für Registerumschreibungen, tragen 

der ausscheidende und der neue Gesellschaf-

ter gesamtschuldnerisch. 

Die freie Handelbarkeit des Kommanditanteils 

ist jedoch wie folgt eingeschränkt:  

¶ Die Übertragung ist nur mit Wirkung zum 

Ende eines jeden Geschäftsjahres der 

Gesellschaft zulässig, vorausgesetzt die 

Pflichteinlage wurde vollständig einbe-

zahlt oder es wird sichergestellt, dass der 

Übertragungsempfänger die Einzahlung 

leistet und der Rechtsnachfolger in alle 

Rechte und Pflichten des ausscheidenden 

Kommanditisten aus dem Gesellschafts-

vertrag eintritt. Werden die vorgenannten 

Voraussetzungen nicht erfüllt ist eine 

Übertragung von Kommanditanteilen vom 

Zustimmungserfordernis der übrigen Ge-

sellschafter abhängig.  
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¶ Teilübertragungen sind unzulässig. Die 

Komplementärin kann hiervon Ausnah-

men zulassen, wenn jeder Teilanteil min-

destens eine Höhe von Euro 5.000,- hat 

und durch 1.000 ganz teilbar ist. 

¶ Vor der Veräußerung eines Anteils an ei-

nen Erwerber, der nicht Gesellschafter 

oder Angehöriger des verkaufswilligen 

Gesellschafters i.S.v. § 15 der Abgaben-

ordnung ist, hat der verkaufswillige Ge-

sellschafter die Pflicht, seinen Anteil den 

übrigen Gesellschaftern zum Kauf anzu-

dienen. Hierüber hat er die Komplementä-

rin zu informieren, die die übrigen Gesell-

schafter über dir Verkaufsabsicht des ver-

kaufswilligen Gesellschafters in Kenntnis 

setzt. 

Faktisch ist die Handelbarkeit der Kommandi-

tanteile dadurch eingeschränkt, dass kein or-

ganisierter Zweitmarkt für Beteiligungen an 

Windenergieprojekten, wie z.B. bei Aktien, be-

steht. Der Anleger kann also nicht sicher sein, 

dass er jederzeit einen Käufer findet oder ei-

nen angemessenen Verkaufspreis erzielt. Der 

Preis berechnet sich im Fall des Verkaufs nicht 

nach der Höhe des ursprünglichen Erwerbs-

preises, sondern entwickelt sich in Form eines 

Verkehrswertes der Anteile in Abhängigkeit 

vom Erfolg der Gesellschaft sowie unter Be-

rücksichtigung von Angebot und Nachfrage. 
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Steuerliche Konzeption

Allgemeines 

Die steuerliche Konzeption der Vermögensan-

lage basiert auf der Rechtslage zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung. Es kann nicht ausge-

schlossen werden, dass sich die Gesetzge-

bung sowie die Auffassung der Finanzverwal-

tung und die Rechtsprechung zu einzelnen 

Sachverhalten in der Zukunft ändert.  

Die nachstehenden Ausführungen zu den we-

sentlichen Grundlagen der steuerlichen Kon-

zeption gelten für natürliche Personen, die ihre 

Beteiligung im sonstigen Vermögen halten. Für 

Beteiligungen, die im Betriebsvermögen gehal-

ten werden, sollten die sich daraus ergeben-

den abweichenden steuerlichen Auswirkungen 

im Vorfeld der Beteiligung mit einem steuerli-

chen Berater erörtert werden. 

Einkommensteuer 

Einkunftsart und Mitunternehmerstellung 

Der Anleger beteiligt sich als Kommanditist an 

der Bürgerwindenergie Birkach GmbH & Co. 

KG. Durch das Betreiben der Windenergiean-

lagen übt die Gesellschaft eine gewerbliche 

Tätigkeit aus. Daher beziehen die Kommandi-

tisten als Mitunternehmer Einkünfte aus Ge-

werbebetrieb im Sinne des § 15 Abs. 1 Nr. 2 

EStG. Auch nach § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG lie-

gen Einkünfte aus Gewerbebetrieb vor, da 

durch die allein zur Geschäftsführung befugte 

persönlich haftende Gesellschafterin WWS NP 

Verwaltungs- GmbH als Kapitalgesellschaft ei-

ne gewerbliche Prägung vorliegt. 

Gewinnerzielungsabsicht 

Die Gewinnerzielungsabsicht ist eine wichtige 

Voraussetzung für die Anerkennung von Ein-

künften aus Gewerbebetrieb. Die Gewinnerzie-

lungsabsicht muss sowohl bei der Gesellschaft 

als auch bei den Gesellschaftern vorliegen. 

Wie in der Prognoserechnung dargestellt, er-

zielt die Gesellschaft im Betrachtungszeitraum 

planmäßig ein positives Ergebnis. Nachdem 

somit im Gründungsstadium dargelegt wird, 

dass nach kaufmännischer Einschätzung mit 

hoher Wahrscheinlichkeit ein Totalgewinn er-

zielt wird, entspricht das Beteiligungsangebot 

den Grundsätzen der Rechtsprechung zur 

Gewinnerzielungsabsicht.  

Eine Einlagenrefinanzierung ist nach dem 

Konzept der Beteiligungsgesellschaft grund-

sätzlich nicht vorgesehen, mit Ausnahme der 

prognostizierten Ausschüttungen, die nicht fest 

versprochen werden. Sofern ein Anleger den-

noch eine individuelle Fremdfinanzierung wäh-

len sollte, hängt die Beurteilung der individuel-

len Gewinnerzielungsabsicht davon ab, ob un-

ter Berücksichtigung der Zinsbelastung den-

noch die Erzielung eines Totalüberschusses 

für ihn möglich ist. Im Einzelfall ist dies mit 

dem persönlichen steuerlichen Berater im Vor-

feld zu klären. Gleiches gilt, wenn eine vorzei-

tige Veräußerung des Anteils vorgesehen ist. 

Besteuerungsverfahren 

Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind nach § 180 

der Abgabenordnung (AO) auf Gesellschafts-

ebene einheitlich und gesondert festzustellen 

und den Kommanditisten anteilig zuzurechnen. 

Das Steuerrecht folgt der im Gesellschaftsver-

trag festgelegten Ergebnisverteilung, die sich 

am Beteiligungsverhältnis und der zeitlichen 

Dauer der Beteiligung orientiert. In das Fest-

stellungsverfahren sind auch Sonderbetriebs-

ausgaben der Gesellschafter einzubeziehen. 

Die Gesellschafter können entstandene Son-

derbetriebsausgaben nicht mit der eigenen 

Steuererklärung geltend machen. Sie werden 

von der Gesellschaft zentral in der gesonder-

ten und einheitlichen Feststellung erfasst. Die 

Gesellschaft wird die erforderlichen Feststel-

lungserklärungen beim Betriebsfinanzamt ein-

reichen, welches den zuständigen Wohnsitzfi-

nanzämtern der Beteiligten deren Ergebnisan-

teile mitteilt. Das Wohnsitzfinanzamt des Anle-

gers ist an diese Feststellung gebunden.  

Jeder Gesellschafter erhält jährlich eine voll-

ständig ausgefüllte Anlage G über die Beteili-

gungseinkünfte für die Erstellung seiner per-

sönlichen Einkommensteuererklärung. Den 

Beteiligungsertrag hat jeder Gesellschafter mit 

seinem persönlichen Steuersatz zu versteuern. 

Die Verluste der Gesellschaft führen zu einer 

Minderung des zu versteuernden Einkom-

mens, Gewinne zu einer Erhöhung. Bezogen 

auf eine evtl. festgesetzte Einkommensteuer 

werden die jeweiligen Zuschlagssteuern (Soli-

daritätszuschlag, Kirchensteuer) berechnet.  
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Kapitalertragsteuer bei betrieblichen Kapi-
talerträgen 

Grundsätzlich gilt, dass bei betrieblichen Kapi-

talerträgen (z.B. Zinsen) bankseitig Kapitaler-

tragsteuer einbehalten wird. Dieser Einbehalt 

erfolgt im Unterschied zu privaten Kapitalerträ-

gen ohne Abgeltungswirkung. Es verbleibt bei 

Personengesellschaften, bei der Anrechnung 

auf die persönliche Einkommensteuer der Ge-

sellschafter. Bei betrieblichen Kapitalerträgen 

handelt es sich nicht um Einkünfte aus Kapital-

vermögen, sondern um Gewinneinkünfte aus 

Gewerbebetrieb. Deshalb unterliegen sie nicht 

der sog. Abgeltungsteuer. 

Abschreibungsmethode 

Die Windenergieanlagen werden von der Emit-

tentin errichtet erworben und langfristig ge-

nutzt. Die Emittentin ist somit wirtschaftliche 

und zivilrechtliche Eigentümerin der Windener-

gieanlagen. Die Windenergieanlagen sind da-

zu bestimmt, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb 

der Emittentin zu dienen und werden daher 

dem Anlagevermögen zugeordnet. Die Wind-

energieanlagen stellen mit dem dazugehörigen 

Transformator und der verbindenden Verkabe-

lung ein zusammengesetztes Wirtschaftsgut 

dar. Daneben ist die Verkabelung vom Trans-

formator bis zum Stromnetz des Energiever-

sorgers zusammen mit der Übergabestation 

als weiteres zusammengesetztes Wirtschafts-

gut zu behandeln. Auch die Zuwegung stellt 

ein eigenständiges Wirtschaftsgut dar. Alle 

Wirtschaftsgüter des Windparks sind in Anleh-

nung an die betriebsgewöhnliche Nutzungs-

dauer von Windenergieanlangen grundsätzlich 

über denselben Zeitraum abzuschreiben. Sie 

sind mit ihren Anschaffungs- und Anschaf-

fungsnebenkosten zu aktivieren und über die 

betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abzu-

schreiben. Dieser beträgt 16 Jahre. Daraus 

ergibt sich gem. § 7 Abs. 1 EStG eine lineare 

Abschreibung i. H. v. 6,25% der abschrei-

bungsfähigen Anschaffungskosten.  

Verlustbeschränkung nach § 15 a EStG 

Nach § 15 a EStG kann der dem Anleger zuzu-

rechnende Anteil am Verlust der Emittentin 

nicht mit anderen positiven Einkünften des An-

legers ausgeglichen werden, soweit durch den 

Verlust ein negatives Kapitalkonto entsteht  

oder sich erhöht. Diesbezüglich ist auch ein 

Verlustausgleich, Verlustvortrag oder Verlust-

rücktrag nach § 10 d EStG nicht möglich. Ein 

negatives Kapitalkonto entsteht, wenn die Ka-

pitaleinlage durch Verluste der Gesellschaft 

sowie Auszahlungen soweit gemindert ist, 

dass sich ein negativer Saldo ergibt. Derartige 

Verluste können nur mit Gewinnen verrechnet 

werden, die dem Anleger aufgrund seiner Be-

teiligung an der Emittentin zuzurechnen sind.  

Verlustbeschränkung nach § 15 b EStG 

Nach § 15 b EStG gilt im Zusammenhang mit 

sog. Steuerstundungsmodellen eine Be-

schränkung der Verlustverrechnung. Ein Steu-

erstundungsmodell im Sinne der Vorschrift 

liegt vor, wenn dem Steuerpflichtigen aufgrund 

eines vorgefertigten Beteiligungskonzeptes die 

Möglichkeit geboten werden soll, in der An-

fangsphase einer Investition entstehende Ver-

luste mit seinen übrigen positiven Einkünften 

zu verrechnen. Nach herrschender Meinung ist 

die Anfangsphase der Zeitraum, bis zu dem 

konzeptionsgemäß keine nachhaltigen positi-

ven Einkünfte erzielt werden können. Die Ver-

lustverrechnungsbeschränkung ist nur anzu-

wenden, wenn die prognostizierten Verluste 

der Anfangsphase 10% des konzeptionell auf-

zubringenden Eigenkapitals übersteigen 

(§ 15 b Abs. 3 EStG). Nachdem die prognosti-

zierten Anfangsverluste diese Grenze nicht er-

reichen, erfüllt das vorliegende Beteiligungs-

konzept die Voraussetzungen für die Anwen-

dung des § 15 b EStG nicht. Die beitretenden 

Kommanditisten können die im Investitionsjahr 

entstehenden negativen Einkünfte aus Gewer-

bebetrieb daher mit anderweitigen positiven 

Einkünften sofort verrechnen. 

Entnahmen und steuerliche Gewinnanteile 

Die geplanten Ausschüttungen stellen aus 

steuerlicher Sicht Entnahmen von Liquiditäts-

überschüssen dar und unterliegen damit keiner 

Steuerpflicht. Steuerpflichtig sind für den 

Kommanditisten nur die für ihn ermittelten an-

teiligen steuerlichen Ergebnisse. 

Beendigung/Veräußerung der Beteiligung 

Veräußert ein Kommanditist seine Beteiligung, 

entsteht nach § 16 Abs. 1 Nr. 2 EStG ein ein-

kommensteuerlicher Veräußerungsgewinn, der 

bei natürlichen Personen nicht der Gewerbe-

steuer unterliegt. Der Veräußerungsgewinn de-

finiert sich als Differenz zwischen dem Abfin-

dungsguthaben bzw. dem erzielten Veräuße-

rungserlös und dem Buchwert des Kapitalkon-

tos. Die individuellen steuerlichen Auswirkun-

gen beim ausscheidenden Gesellschafter sind 

im Einzelfall zu prüfen. Ein steuerbegünstigter 
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Veräußerungsgewinn entsteht auch bei Ein-

stellung des Geschäftsbetriebs durch die Ge-

sellschaft mit anschließender Veräußerung von 

Vermögensgegenständen, soweit die Erlöse 

über den Restbuchwerten liegen. Dies stellt 

eine Betriebsaufgabe im Sinne von § 16 Abs. 3 

in Verbindung mit Abs. 1 EStG dar. Bei Veräu-

ßerungs- und Aufgabegewinnen handelt es 

sich um außerordentliche Einkünfte gemäß 

§ 34 EStG. 

Gewerbesteuer 

Die Betreibergesellschaft unterliegt als Gewer-

bebetrieb der Gewerbesteuer. Gewerbebetrie-

be unterliegen gemäß § 4 GewStG der Ge-

werbesteuer in der Gemeinde, in der eine Be-

triebsstätte unterhalten wird. Als Betriebsstätte 

gilt sowohl die Stätte der Geschäftsleitung/ 

Verwaltung als auch die Fabrikationsstätte, bei 

den Windenergieanlagen also der Windener-

gieanlagenstandort. Der sog. Gewerbesteuer-

messbetrag ist auf die beteiligten Gemeinden 

aufzuteilen, wenn mehrere Betriebsstätten in 

verschiedenen Gemeinden bestehen. Mit dem 

Jahressteuergesetz 2009 wurde im Gewerbe-

steuerrecht eine Regelung für die Aufteilung 

der Gewerbesteuer bei Windenergieanlagen-

betreibern eingeführt, die einen Aufteilungs-

maßstab für die Zerlegung von 70:30 zu Guns-

ten der Standortgemeinde vorsieht. Diese Auf-

teilung soll immer Anwendung finden, wenn die 

Betreibergesellschaft ihren Geschäftsführungs- 

und Verwaltungssitz nicht in der Kommune des 

Standorts der Windenergieanlagen hat. Die 

Gewerbesteuer ist nach derzeitiger Rechtslage 

nicht mehr als Betriebsausgabe abziehbar. 

Dies gilt auch für Nebenleistungen hierzu wie 

z.B. Zinsen auf Gewerbesteuernachzahlungen. 

Für Personenunternehmen gilt ein Freibetrag 

von 24.500 Euro. Die Hinzurechnungen nach 

§ 8 GewStG (insbesondere Zinsen für langfris-

tige Darlehen) erfolgen mit 25% des Finanzie-

rungsaufwandes. Diesbezüglich gilt ein Freibe-

trag von 100.000 Euro, d.h. nur der überstei-

gende Betrag wäre mit 25% anzurechnen. 

Hinsichtlich der Gewerbesteueranrechnung für 

Mitunternehmer auf deren Einkommensteuer 

wurde der Anrechnungsfaktor auf das 3,8-

fache des anteiligen Gewerbesteuermessbe-

trages erhöht, jedoch begrenzt auf die tatsäch-

lich zu zahlende Gewerbesteuer. Evtl. bei der 

Gesellschaft entstehende Gewerbeverluste 

sind, soweit sie nicht auf zwischenzeitlich aus-

geschiedene Gesellschafter entfallen, zeitlich 

unbegrenzt vortragsfähig und mit späteren 

Gewerbeerträgen zu verrechnen. Bei Aus-

scheiden oder Wechsel von Gesellschaftern 

geht der anteilig auf den ausscheidenden Ge-

sellschafter entfallende gewerbesteuerliche 

Verlustvortrag unter. 

Umsatzsteuer 

Die Betreibergesellschaft ist ein regelbesteuer-

tes Unternehmen i. S. d. Umsatzsteuergeset-

zes. Die Erlöse aus Stromlieferungen (Einspei-

severgütungen) sind umsatzsteuerpflichtige 

Umsätze, die dem Regelsteuersatz unterlie-

gen. Da die Gesellschaft grundsätzlich vor-

steuerabzugsberechtigt ist, sind die Kosten im 

Investitionsplan mit Nettobeträgen angesetzt. 

Erbschaft- / Schenkungsteuer 

Für erbschafts- und schenkungssteuerliche 

Zwecke ist der Anteil des jeweiligen Gesell-

schafters am Wert des Betriebs-vermögens 

der Gesellschaft maßgebend, der sich nach 

den Vorschriften des Erbschaft-steuer- und 

Bewertungsgesetzes errechnet. Übertragun-

gen im Wege der vorweg-genommenen Erb-

folge sollten wegen möglicher damit verbunde-

ner steuerlicher Folgen in jedem Fall im Vor-

feld mit dem persönlichen steuerlichen Berater 

besprochen werden. 

Zahlung von Steuern für den Anleger 

Steuerzahlungen für den Anleger übernimmt 

weder die Emittentin noch eine andere Person. 
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Wirtschaftliche Eckdaten des Projektes  

Investitionsplan (Mittelverwendungsrechnung) Bürgerwindenergie Birkach GmbH & 

Co. KG (Prognose) 

Anschaffungs- und Herstellungskosten

Generalunternehmervergütung Windpark
1 9.300.000 ú                   97,79%

Einmalpachten
2 20.000 ú                        0,21%

Sonstige Kosten

Konzeption und Prospekterstellung
3 20.000 ú                        0,21%

Eigenkapitalvermittlung
4 24.000 ú                        0,25%

Gründungskosten, Notarkosten
5 15.000 ú                        0,16%

Rechtsberatung
6 15.000 ú                        0,16%

Vorfinanzierungskosten, Bürgschaften
7 100.000 ú                      1,05%

Liquiditätsreserve

Sonstiges, Unvorhergesehenes
8 16.000 ú                        0,17%

Gesamtinvestition 9.510.000 ú                   100,00%
 

Erläuterung des Investitionsplans:

1 
Die Generalunternehmervergütung fließt an 

die WWS Projektbau GmbH & Co. KG und um-

fasst die Planung und Projektentwicklung, das 

Genehmigungsverfahren einschließlich der er-

forderlichen Gutachten und Gebühren, die be-

triebsfertige Errichtung der Windenergieanla-

gen und der Nebeneinrichtungen (Netzinfra-

struktur und Schaltfeld im Umspannwerk) ein-

schließlich Transport, Montage und Funda-

menterstellung, den Netzanschluss, Wegebau, 

Abschluss von Gestattungsverträgen sowie 

Ausgleichszahlungen für die Eingriffe in Natur 

und Landschaft.  

Für den Fall der Inbetriebnahme der Wind-

energieanlagen vor dem 31.07.2017 erhält die 

WWS Projektbau GmbH & Co. KG als Gene-

ralunternehmerin auf die vorgenannte Vergü-

tung eine zusätzliche Einmalzahlung i.H.v. 

350.000 ú. Mithin w¿rde die Generalunterneh-

mervergütung Windpark insgesamt 9.650.000 

ú betragen und die Gesamtinvestition auf ins-

gesamt 9.860.000 ú steigen. 

2
 Diese Position erfasst Einmalzahlungen der 

Emittentin für die Pacht öffentlichen Grundstü-

cken und Wegen für die Errichtung und den 

Betrieb des Windparks mit den bayerischen 

Staatsforsten.  

3
 Die Position Konzeption und Prospekter-

stellung erfasst die Leistungen und Aufwen-

dungen der Fa. Wust - Wind & Sonne GmbH & 

Co. KG für die Entwicklung des Bürgerbeteili-

gungsmodells, die Prospekterstellung unter 

Einschaltung einer Rechtsanwaltskanzlei so-

wie die Gebühren der Bundesanstalt für Fi-

nanzdienstleistungsaufsicht.  

4
 Für die erlaubnispflichtige Eigenkapitalver-

mittlung wird als zugelassener Vermittler nach 

§ 34 f GewO die Fa. BürgerEnergie Anlage-

vermittlung GmbH & Co. KG beauftragt.  

5
 Gründungs- und Notarkosten fallen für die 

Eintragung der Emittentin in das Handelsregis-

ter, für Grundbucheintragungen und sonstige 

Anmeldungen an. 

6
 Die Rechtsberatung umfasst u.a. die Prü-

fung des Generalunternehmervertrages und 

des Vollwartungsvertrages, die Erstellung des 

Gesellschaftsvertrages mit den übrigen Ver-

tragswerken und die Beratung bei der Durch-

führung des Bauvorhabens. 

7 
Die Vorfinanzierungs- und Bürgschafts-

kosten sind für die Darlehenszinsen, Bereit-

stellungszinsen und Bürgschaftsavale bis zur 

geplanten Inbetriebnahme kalkuliert. 

8
 Die Position Sonstiges und Unvorhergese-

henes dient als Kostenreserve. 
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Finanzierungsplan (Mittelherkunftsrechnung) der Bürgerwindenergie Birkach GmbH & 

Co. KG (Prognose) 

Eigenkaptial

Kommanditeinlagen
1 2.375.000 ú                   24,97%

Einlage des Gründungskommanditisten
2 5.000 ú                          0,05%

Summe Eigenkaptial 2.380.000 ú                   25,03%

Fremdkapital

Darlehen 1 (20 Jahre / 2,40% eff.)
3  3.000.000 ú                   31,55%

Darlehen 2 (15 Jahre / 2,00% eff.)
4 2.350.000 ú                   24,71%

Darlehen 3 (10 Jahre / 1,45% eff.)
5 1.780.000 ú                   18,72%

Summe Fremdkapital 7.130.000 ú                   74,97%

Gesamtfinanzierung 9.510.000 ú                   100,00%
 

Erläuterung des Finanzierungsplans
1-2 

Das Eigenkapital soll durch die angebote-

nen Kommanditeinlagen in Höhe von 

2.375.000,- Euro und die Einlagen des Grün-

dungskommanditisten in Höhe von 5.000,- Eu-

ro gedeckt werden. Das Eigenkapital ist mit 

Ausnahme der Einlage des Gründungskom-

manditisten noch nicht verbindlich zugesagt. 

Das Eigenkapital steht der Gesellschaft unbe-

fristet zu Verfügung. Es ist erstmals kündbar 

zum 31.12.2037. Durch die Einzahlung des Ei-

genkapitals erwerben die Eigenkapitalgeber 

Ansprüche auf Beteiligung am Gewinn und 

Verlust sowie am Auseinandersetzungsgutha-

ben der Emittentin im Verhältnis ihrer Einlagen. 

2-4 
Es wurden drei Darlehen mit gestaffelten 

Laufzeiten durch die VR meine Bank eG - 

Neustadt a.d. Aisch gewährt. Diese Darle-

hensverträge wurden am 14.02.2017 unter-

schrieben. 

¶ Darlehen 1 über 20 Jahre (3.040.000,- 

Euro) ist bis zum 31.03.2037 fällig. Für 

diese Laufzeit wurde ein Zinssatz in 

Höhe von 2,40 % fest vereinbart.  

¶ Darlehen 2 über 15 Jahre (2.570.000,- 

Euro) bis zum 31.03.2032 fällig. Für 

diese Laufzeit wurde ein Zinssatz in 

Höhe von 2,0% fest vereinbart.  

¶ Darlehen 3 über 10 Jahre (1.780.000,- 

Euro) bis zum 31.03.2027 fällig. Die-

ses Darlehen wurde als Annuitätendar-

lehen geschlossen, d.h. die Rückzah-

lungsbeträge sind über die gesamte 

Laufzeit gleichbleibend. Der Zinssatz 

wurde über die gesamte Laufzeit mit 

1,45% fest vereinbart.  

Die ersten zwei Jahre der Laufzeit sind til-

gungsfrei, ab dann erfolgt die Tilgung quar-

talsweise.  

Es wurde folgende Zwischenfinanzierung 

durch die VR meine Bank eG - Neustadt a.d. 

Aisch gewährt: 

¶ Zwischenfinanzierung des Eigenkapitals 

(2.470.000,- Euro) bis zum 30.07.2017 

fällig. Für diese Laufzeit wurde ein Zins-

satz in Höhe von 1,5% fest vereinbart. 

Im Übrigen ist keine Zwischenfinanzierung 

vorgesehen.  

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind 

sowohl die Fremdmittel verbindlich zugesagt 

als auch die Zinssätze endgültig fixiert. Die 

vereinbarten Darlehenssummen bei den Dar-

lehen Nr. 1 und Nr. 2 weichen vom Finanzie-

rungsplan ab. Hintergrund ist eine Vereinba-

rung zwischen der Bürgerwindenergie Birkach 

GmbH & Co. KG und der WWS Projektbau 

GmbH & Co. KG (Generalunternehmerin), wo-

nach die Generalunternehmerin eine zusätzli-

che Einmalvergütung über EUR 350.000 Euro 

erhält, wenn die Inbetriebnahme der Wind-

energieanlagen vor dem 31.07.2017 erfolgen 
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sollte. Zur Finanzierung dieser Einmalvergü-

tung dienen die überschüssigen 260.000 Euro, 

die im Finanzierungsplan aktuell nicht berück-

sichtigt wurden. Die restlichen 90.000 Euro 

werden aus Eigenmitteln finanziert. Die Bür-

gerwindenergie Birkach geht grundsätzlich von 

einer Inbetriebnahme des Windparks Birkach 

zum 25. August 2017 aus. 

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung wurden 

die Zwischenfinanzierungsmittel, das 15-

jährige Darlehen vollständig und das 20-jährige 

Darlehen teilweise abgerufen. Damit wurden 

die Zahlungsstufen von der Anzahlung des 

Projektes (Projektrechte) bis zu Auslieferung 

(ex-works) der Hauptkomponenten des Gene-

ralunternehmervertrags bedient. Zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung bestehen keine weite-

ren Fremdmittel, weder in Form von Zwischen- 

noch in Form von Endfinanzierungsmitteln. 

Die Fremdkapitalquote beträgt voraussichtlich 

anfänglich 74,97%. Da das Kommanditkapital 

der Anleger hinsichtlich seiner Rückzahlung 

gegenüber der Fremdfinanzierung nachrangig 

zu bedienen ist, wirken sich Wertänderungen 

der Anlageobjekte positiv und negativ vorran-

gig auf den Wert des Kommanditkapitals aus. 

Durch den Einsatz von Fremdmitteln entsteht 

deswegen ein sog. Hebeleffekt auf das Eigen-

kapital. Dieser Hebeleffekt wirkt sich solange 

positiv auf die Eigenkapitalrendite aus, wie der 

Fremdkapitalzins unter der Gesamtkapitalren-

dite der geplanten Investition liegt. Steigen die 

Zinsen über die Gesamtrendite der Investition, 

wirkt sich dieser Hebeleffekt nachteilig auf die 

Eigenkapitalrendite und damit die Ausschüt-

tungen für den Anleger aus. 
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Bürgerwindenergie  
Großbadorf-Sulzfeld 

_______________________________________________________________________________
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Angaben über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin 

Bilanz, handelsrechtlicher Jahresabschluss zum 31.12.2016 und Lagebericht für das 

Geschäftsjahr 2016 der Bürgerwindenergie Birkach GmbH & Co. KG 
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